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A. Vorbemerkungen

Die Bundesregierung hat am 19. Dezember 2018 den Gesetzentwurf Uber Dul-
dung bei Ausbildung und Beschaftigung beschlossen. Mit dem Entwurf wird
zum einen die mit dem Integrationsgesetz' 2016 sogenannte 3+2-Regelung
fortentwickelt. Sie beinhaltet einen Anspruch auf Duldung wahrend einer Aus-
bildung mit der Moglichkeit der anschlieBenden Aufenthaltserlaubnis zur Be-
schaftigung. Zum anderen wird eine neue Beschaftigungsduldung eingefihrt.
Beide Regelungen sollen gut integrierten abgelehnten Asylbewerberinnen und
-bewerbern sowie Geduldeten Aufenthaltsperspektiven erdffnen. Zugleich soll
far Ausbildungsbetriebe, Arbeitgeber sowie Auszubildende und Beschaftigte
Rechtssicherheit geschaffen werden.

Bei Asylbewerberinnen und -bewerbern und Geduldeten besteht ein Span-
nungsverhaltnis zwischen Migrationssteuerung und Integrationsférderung. Sie
wurden unter ordnungspolitischen Aspekten lange von integrationsférdernden
Leistungen ausgeschlossen, da ihr Verbleib in Deutschland ungewiss ist. In den
letzten Jahren allerdings hat aus integrationspolitischen Erwagungen eine teil-
weise gesetzliche Abkehr hiervon stattgefunden. Viele Betroffene bleiben lang-
bis mittelfristig in Deutschland — sei es, weil ihr Asylantrag anerkannt wird, sei
es, weil sie trotz abgelehnten Asylantrags aufgrund von Abschiebungshinder-
nissen nicht ausreisen oder abgeschoben werden kénnen. Abschiebungshinder-
nisse bleiben oft jahrelang bestehen, es kommt zu immer wieder verlangerten
sogenannten Kettenduldungen. Daher hat der Gesetzgeber in den letzten Jah-
ren aufenthaltsrechtliche Perspektiven bei guter Integration geschaffen, den
Zugang zum Arbeitsmarkt teilweise ge6ffnet und integrationsférdernde Mal3-
nahmen zur Erwerbsintegration sowie zum Erwerb der deutschen Sprache fur
bestimmte Gruppen von Asylbewerberinnen und -bewerbern und Geduldeten
geoffnet.

Der Deutsche Verein hat 2016 in seinen Empfehlungen zur Férderung der Inte-
gration geflichteter Menschen ordnungspolitisch begriindete Restriktionen fur
Asylsuchende und Personen ohne gesichertes Aufenthaltsrecht in Teilen kritisch
bewertet. Ihr Ausschluss von Integrationsangeboten férdert nicht die Ruckkehr,
verursacht aber soziale Folgekosten. Der Deutsche Verein hat sich fur die mog-
lichst friihzeitige Férderung von Integration und Spracherwerb ausgesprochen.?

Insbesondere hat der Deutsche Verein betont, dass Kommunen entlastet wer-
den, wenn die Erwerbsintegration der genannten Personengruppen gelingt.?
Asylbewerberinnen und -bewerber, Geduldete und vollziehbar Ausreisepflichti-
ge sind gemal3 § 1 Abs. 1 Nr. 1, 4 und 5 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
leistungsberechtigt nach dem AsylbLG. Die Kosten tragen die Kommunen, je
nach Bundesland erfolgt eine im Umfang unterschiedliche Erstattung durch das
Land. Gehen Leistungsberechtigte einer Beschaftigung nach, wird ihr Einkom-
men gemal § 7 AsylbLG auf die Leistungen angerechnet und die kommunalen
Kosten werden gemindert. Wenn sie darUber hinaus durch Abschluss einer
1 BGBI120165.1939.

2 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Forderung der Integration gefllichteter Menschen, https://www.deutscher-
verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2016/dv-11-16_integration-gefluechteter.pdf, S.4 (zuletzt besucht

27.3.2019).
3 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Forderung der Integration gefliichteter Menschen (FuBn. 2), S.4.
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Ausbildung oder durch Beschaftigung einen rechtmaBigen Aufenthalt erlangen,
werden die Kommunen entlastet, weil die Betroffenen in den Rechtskreis des
Zweiten Sozialgesetzbuchs (SGB II) Gbergehen.

Die mit dem Gesetzentwurf verfolgte Er6ffnung aufenthaltsrechtlicher Perspek-
tiven hat zudem Auswirkungen auf die Arbeit der Kinder- und Jugendbhilfe. Auf
den Bildungs- und Ausbildungserfolg der jungen Menschen hat die Klarung der
Aufenthaltsperspektive enormen Einfluss. Flr viele junge Menschen stellt die
Ausbildungsduldung schon jetzt eine wichtige Mdglichkeit der Aufenthaltssi-
cherung dar.

Deshalb sind aus Sicht des Deutschen Vereins eine Fortentwicklung der Ausbil-
dungs- sowie die Schaffung der Beschaftigungsduldung grundsatzlich zu begri-
Ben. Der Deutsche Verein auBert jedoch Zweifel, ob mit dem vorliegenden
Entwurf tatsachlich Verbesserungen in der Praxis erreicht werden kénnen und
regt daher Anderungen des Entwurfs an. Auch weist der Deutsche Verein dar-
auf hin, dass bei der Ausbildungsduldung auch ein Ruckschritt hinter die bisher
geltende Regelung enthalten ist, weil der potenziell erfasste Personenkreis klei-
ner wird.

B. Ausbildungsduldung

Nach geltendem Recht ist die Aufnahme einer qualifizierten Berufsausbildung
gemalB §60a Abs. 2 Satz 4 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) Grund fir eine Dul-
dung, also die voribergehende Aussetzung der Abschiebung. Wird die Ausbil-
dung erfolgreich beendet und findet die geduldete Person eine qualifikations-
angemessene Beschaftigung, erhalt sie gemaB § 18a Abs. 1a AufenthG eine auf
zwei Jahre befristete, verlangerbare Aufenthaltserlaubnis. In beiden Fallen be-
steht kein Ermessen.

Diese sogenannte 3+2-Regelung soll fortentwickelt werden. Dabei soll die Aus-
bildungsduldung umfassend geandert werden und die daran anschlieBende
Aufenthaltserlaubnis weitgehend unverandert bleiben.

I. Fortschreibung als Duldung statt als Aufenthalts-
erlaubnis

Unverandert bleibt, dass mit § 60b AufenthG-E nur eine Duldung erteilt wird.
Der Deutsche Verein hat sich stattdessen 2016 in seinen Empfehlungen zur
Forderung der Integration geflichteter Menschen fur ein Bleiberecht fur die
Dauer der Ausbildung ausgesprochen. Er hat zugleich darauf hingewiesen, dass
eine Duldung rechtssystematisch problematisch ist, da sie nur eine voriberge-
hende Aussetzung der Abschiebung, aber kein Aufenthaltsrecht ist.# Der Deut-
sche Verein bekraftigt diese Forderung und regt eine Aufenthaltserlaubnis
wahrend der Ausbildung an.

4 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Forderung der Integration gefllichteter Menschen (FuBn. 2), S. 34, FuBn. 62.
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Il. Vereinfachung durch eigenstandige Regelung der
Ausbildungsduldung

Die Ausbildungsduldung ist bislang als Unterfall im allgemeinen Duldungstatbe-
stand des § 60a Abs. 2 AufenthG geregelt. Das fuhrt zu einer unibersichtlichen
Regelung.

Nun soll sie in einen eigenstandigen, neuen § 60b AufenthG-E Uberfuhrt wer-
den, um ihre Anwendung zu vereinfachen.> Der Deutsche Verein begriBt diese
Vereinfachung. Sie férdert das schon bei Einfihrung mit dem Integrationsgesetz
2016 verfolgte Ziel, Rechtssicherheit fir Auszubildende und Ausbildungsbetrie-
be zu schaffen.®

lll. Ausweitung auf Assistenz- und Helferberufe

Bislang sind gemaR § 60a Abs. 2 Satz 4 AufenthG nur qualifizierte Berufsausbil-
dungen erfasst. Das sind gemal3 §6 Abs. 1 Satz 2 Beschaftigungsverordnung
(BeschV) solche, die mindestens zwei Jahre betragen. Nun sollen gemal § 60b
Abs. 1 Nr. 1b) AufenthG-E auch klrzere Assistenz- und Helferausbildungen er-
fasst werden, an die eine spatere Ausbildung in einem Engpassberuf anschluss-
fahig ist, wenn fur diese bereits eine Ausbildungsplatzzusage vorliegt.

Der Deutsche Verein begriiBt das grundsatzlich. Unter dem Aspekt der frihzei-
tigen Integration wird ein weiterer und niedrigschwelliger Anwendungsbereich
fur die Ausbildungsduldung er6ffnet. Unter dem Aspekt des Fachkraftemangels
wird die Moglichkeit erweitert, inlandische Potenziale zu aktivieren. Der Deut-
sche Verein hat 2012 in seinen Empfehlungen zur Fachkraftegewinnung in der
Altenpflege darauf hingewiesen, dass mit Blick auf den Fachkraftemangel ein
breiterer Personal- und Kompetenzmix auch unter Einbindung von Assistenzbe-
rufen notwendig wird.”

Der Deutsche Verein weist aber auf Folgendes hin: Das Erfordernis einer bereits
vorliegenden Ausbildungsplatzzusage fur die spatere qualifizierte Ausbildung in
einem Engpassberuf ist nicht praxisgerecht. Kaum ein Ausbildungsbetrieb wird
sich auf eine Zusage fUr eine qualifizierte Ausbildung einlassen, wenn der Be-
werber bzw. die Bewerberin die Assistenz- oder Helferausbildung noch nicht
abgeschlossen hat.

IV. Erfasster Personenkreis

Bislang wird die Duldung gemaB § 60a Abs.2 Satz 4 AufenthG erteilt, wenn
eine vollziehbar ausreisepflichtige Person eine qualifizierte Berufsausbildung
beginnt. So entsteht der Duldungsgrund fur

e Asylbewerberinnen und -bewerber, die im laufenden Asylverfahren eine Aus-
bildung beginnen und spater abgelehnt werden. Bis Ende des Asylverfahrens
5 BT-Drucks. 19/8286 vom 13. Marz 2019, S. 1.

6  Siehe hierzu die Begriindung bei Einfiihrung durch das Integrationsgesetz 2016, BT-Drucks. 18/8615, S. 26.
7 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Fachkraftegewinnung in der Altenpflege, NDV 2012, 272 (2781.).
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ist ihr Aufenthalt gemaB § 55 AsylG gestattet. Mit Rechtskraft des ablehnen-
den Bescheides werden sie vollziehbar ausreisepflichtig. Das Ausbildungsver-
haltnis besteht aber schon, daher entsteht ab diesem Zeitpunkt der Anspruch
auf eine Ausbildungsduldung;

e Personen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, aber schon eine Duldung aus
anderem Grunde als dem der Ausbildung haben, nun eine Ausbildung auf-
nehmen und fur die damit ein neuer oder weiterer Duldungsgrund entsteht;

e Personen, die vollziehbar ausreisepflichtig, aber bislang nicht im Besitz einer
Duldung sind. Bei Letzteren kann erstmals ein Duldungsgrund durch Aufnah-
me einer Ausbildung entstehen. Ebenso kann es sich um Personen handeln,
bei denen zwar ein Duldungsgrund besteht, bei denen aber die Behdrde aus
Termin- oder Kapazitatsgrinden noch keine Duldungsbescheinigung ausge-
stellt hat.

Die Neuregelung des § 60b AufenthG-E stellt nur noch auf die ersten zwei Falle
ab. Die dritte genannte Gruppe ist nicht mehr erfasst. Absatz 1 Nummer 1 er-
fasst Auslander, die als Asylbewerber bzw. -bewerberin eine Ausbildung aufge-
nommen haben, Absatz 1 Nummer 2 solche, die schon im Besitz einer Duldung
sind. Die Ausbildungsduldung setzt also eine Duldung aus anderem Grund vor-
aus.

Dieses Tatbestandsmerkmal wird weiter durch den Ausschlussgrund des § 60b
Abs. 2 Nr. 2 AufenthG-E verengt, wonach die Ausbildungsduldung ausgeschlos-
sen ist, wenn die vorangehende Duldung nicht schon mindestens sechs Monate
vorgelegen hat. Das soll den Auslanderbehérden Gelegenheit geben, aufent-
haltsbeendende MaBnahmen zu betreiben.® Somit werden Falle ausgeschlos-
sen, in denen eine Ausbildungsduldung friher als sechs Monate nach Ableh-
nung des Asylantrags beantragt wird. Eine Ausnahme vom Vorliegen der voran-
gegangenen Duldung und deren sechsmonatiger Dauer gilt gemaB § 104
Abs. 17 AufenthG-E nur fur Personen, die bis zum 31. Dezember 2016 einge-
reist sind.

Der Deutsche Verein weist darauf hin, dass der personelle Anwendungsbereich
gegendber dem geltenden Recht deutlich eingeschrankt wird. Das dirfte die
praktische Bedeutung der erst 2016 eingefihrten Ausbildungsduldung schma-
lern. Der Deutsche Verein empfiehlt, die Formulierung des geltenden Rechts
beizubehalten und unter Streichung der Sechsmonatsfrist einheitlich auf voll-
ziehbar Ausreisepflichtige abzustellen.

V. Ausschlussgriinde

Der Entwurf sieht in § 60b Abs. 2 AufenthG-E verschiedene Ausschlussgrinde
vor. Nachfolgend wird auf die eingegangen, die eine Abweichung zum gelten-
den Recht darstellen.

8  BT-Drucks. 19/8286 (FuBn. 5), S. 15.
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1. Identitatsklérung

Die Identitat des Antragstellers bzw. der Antragstellerin muss gemalB § 60b
Abs. 3 AufenthG-E geklart sein. Je nach Zeitpunkt der Einreise ist die Frist, bis
zu der die Klarung erfolgt sein muss, in den Ziffern a) bis c) unterschiedlich.

Zur Begrindung wird darauf verwiesen, dass die Ausbildung perspektivisch die
Grundlage fir eine Aufenthaltserlaubnis ist.? Der Deutsche Verein halt das fir
grundsatzlich nachvollziehbar. Allerdings muss nach Abschluss der Ausbildung
far eine Aufenthaltserlaubnis nach § 18c Abs. 1a AufenthG die Identitat gemaR
§5 Abs. 1 Nr. 1a AufenthG ohnehin geklart sein. Andernfalls kann keine Auf-
enthaltserlaubnis erteilt werden. Zugleich gibt es Konstellationen, in denen sich
der Auslander bzw. die Auslanderin um Identitatsklarung bemuht, diese aber
nicht erfolgt, weil der Herkunftsstaat nicht kooperiert oder ebenfalls keine Kla-
rung herbeifihren kann. Der Deutsche Verein spricht sich deshalb daftr aus, im
Zeitpunkt der Entscheidung Uber die Duldung keine zu strengen MalBstabe an-
zulegen.

Grundsatzlich positiv ist daher die Klarstellung in § 60b Abs. 7 AufenthG-E, wo-
nach die Identitatsklarung unbeachtlich ist, wenn der Auslander bzw. die Aus-
landerin erforderliche und zumutbare MaBnahmen zur Identitatsklarung ergrif-
fen hat. Allerdings steht die Ausbildungsduldung dann im Ermessen der Behor-
de, wahrend sie im Regelfall als Anspruchsnorm ausgestaltet ist. Es geht hier um
von der antragstellenden Person unverschuldete Falle. Der Deutsche Verein regt
daher an, auch hier eine gebundene Entscheidung vorzusehen.

Sachgerecht ist auch die Gesetzesbegriindung, wonach die Identitatsklarung
nicht zwingend durch einen Pass erfolgen muss. Vielmehr kommen laut Begrin-
dung auch andere geeignete amtliche Dokumente infrage.’® Der Deutsche Ver-
ein regt an, den von der Begrindung nahegelegten weiten Spielraum in der
Praxis zugunsten der Betroffenen zu nutzen.

Kritisch sieht der Deutsche Verein, dass gemalB § 60b Abs. 2 Nr. 3¢) AufenthG-E
bei allen nach Inkrafttreten des Gesetzes eingereisten Personen die Identitats-
kldrung innerhalb von sechs Monaten nach Einreise stattgefunden haben muss.
Die durchschnittliche Verfahrensdauer bis zur behoérdlichen Entscheidung des
Bundesamtes fur Migration und Fluchtlinge (BAMF) betrug in den ersten drei
Quartalen 2018 bei Erstantragen 7,9 Monate." Die Identitatsklarung musste
also meist wahrend des laufenden Asylverfahrens erfolgen. Sofern die antrag-
stellende Person keinerlei eigene geeignete Dokumente im Sinne der Gesetzes-
begriindung hat, musste sie versuchen, ihre Identitat Gber die Botschaft ihres
Herkunftsstaates zu klaren. Damit mussten Antragstellerinnen und Antragsteller
vielfach in einem Verfahrenszeitpunkt auf die Botschaft ihrer Herkunftsstaaten
zugehen, in dem sie Verfolgung oder fehlenden staatlichen Schutz durch eben
diesen Herkunftsstaat geltend machen. In Literatur'? und Rechtsprechung'? ist
aber zumindest flr die Passbeschaffung anerkannt, dass die Mitwirkung durch

9 BT-Drucks. 19/8286 (FuBn. 5), S. 15.

10 Siehe hierzu die Beispiele im Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drucks. 19/8286 (FuBn. 5), S. 15f.

11 BT-Drucks. 19/7552, S.4.

12 Becker/Saborowski: Die Unzumutbarkeit der Passbeschaffung, in: Asylmagazin 1-2/2018, S. 16 (19) m.w.N.; Heinhold:
Passpflicht fiir auslandische Staatsangehdrige, in: Asylmagazin 1-2/2018, S.7 (8) m.w.N.

13 VGH Miinchen, Urteil vom 10. Dezember 2001, 24 B 01.2059, Rdnr. 16.
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Herantreten an den Herkunftsstaat wahrend des Asylverfahrens in der Regel
unzumutbar ist. Denn es kdnnte die antragstellende Person sowie gegebenen-
falls ihre im Herkunftsstaat verbliebenen Angehorigen in Gefahr bringen sowie
ein zumindest teilweises Abrlcken vom eigenen Asylvorbringen beinhalten.
Was fur die Passbeschaffung gilt, muss auch fur die Beschaffung anderer Iden-
titatsdokumente gelten, die der Antragsteller Gber die Botschaft zu erreichen
versucht. Der Deutsche Verein regt daher an, das Erfordernis der Identitatskla-
rung durchgehend, wie auch in der Fallgruppe der vor dem 31. Dezember Ein-
gereisten gemal3 §60b Abs.2 Nr.3a) AufenthG-E vorgesehen, auf den Zeit-
punkt der Beantragung der Duldung zu verlegen.

2. Kein Bevorstehen konkreter aufenthaltsbeendender MaBBnahmen

Nach § 60a Abs. 2 Satz 4 AufenthG wird die Ausbildungsduldung nicht erteilt,
wenn konkrete MaBnahmen zur Aufenthaltsbeendigung bevorstehen.

Der Entwurf sieht in § 60b Abs. 2 Nr. 5 a) bis e) AufenthG-E Fallgruppen vor, mit
denen der auslegungsféhige Begriff der konkret bevorstehenden MaBnahmen
prazisiert wird. Damit soll laut Begriindung eine bundeseinheitliche Anwen-
dungspraxis geschaffen werden.'

Der Deutsche Verein halt diese Prazisierung fir sinnvoll. Die Frage, wann auf-
enthaltsbeendende MaBnahmen bevorstehen, ist in der Praxis sehr unterschied-
lich beurteilt und daher kontrovers diskutiert worden. Die bisherige offene
Formulierung hat seit 2016 dazu gefihrt, dass es je nach Bundesland zu unter-
schiedlicher Anwendung des Ausschlussgrundes kam. Das hat fir Ausbildungs-
betriebe ebenso wie flr Auszubildende zu Rechtsunsicherheit gefihrt. Ebenso
war es der Grund, weshalb der Ausschlussgrund teilweise sehr weit ausgelegt
wurde und die Ausbildungsduldung dadurch in einzelnen Bundeslandern kaum
angewandt wurde.

Problematisch ist, dass § 60b Abs.2 Nr.5 d) AufenthG-E erneut eine General-
klausel enthalt. Diese erweitert die Fallgruppen um ,vergleichbar konkrete
VorbereitungsmaBnahmen”. Hier besteht die Gefahr, dass das gesetzliche Ziel
der bundeseinheitlichen Anwendungspraxis erneut nicht erreicht wird und die
Ausbildungsduldung je nach Bundesland kaum zur Anwendung kommt. Der
Deutsche Verein regt die Streichung der Generalklausel unter Beibehaltung ab-
schlieBender Fallgruppen an.

VI. Zeitpunkt der Erteilung

GemaB § 60b Abs. 3 Satz 1 AufenthG-E kann der Antrag auf Erteilung der Aus-
bildungsduldung frihestens sieben Monate vor Beginn der Berufsausbildung
gestellt werden. Nach § 60b Abs. 3 Satz 3 AufenthG-E kann die Duldung in den
Fallen, in denen die Berufsausbildung erst nach Abschluss des Asylverfahrens
aufgenommen wird, friihestens sechs Monate vor Ausbildungsbeginn erteilt
werden.

14 Heinhold (FuB. 12).
15  BT-Drucks. 19/8286 (FuBn. 5), S. 11.
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Der Deutsche Verein sieht hierin eine Verbesserung. Bislang besteht Rechtsunsi-
cherheit Gber die Frage, wie lange vor Ausbildungsbeginn die Duldung bean-
tragt und erteilt werden kann. In den Allgemeinen Anwendungshinweisen des
Bundesministeriums des Innern wird ein enger zeitlicher Zusammenhang gefor-
dert, der in der Regel bei wenigen Wochen bis Beginn der Ausbildung vorlie-
ge.'® Demgegeniber sieht der vorliegende Vorschlag mehr Rechtssicherheit und
eine zeitlich weitere Anwendung zugunsten der Betroffenen vor.

VII. Suche nach einer Beschaftigung

Bislang kann die Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 11 AufenthG nach erfolgrei-
chem Abschluss um sechs Monate fur die Suche nach einer qualifikationsange-
messenen Arbeitsstelle verlangert werden. Das soll mit §60b Abs.6 Satz 2
AufenthG-E unverandert fortgeschrieben werden.

Der Deutsche Verein begriiBt das grundsatzlich. Er hat sich 2016 fur die Mdg-
lichkeit der Arbeitsplatzsuche ausgesprochen. Allerdings hat er ein Jahr als an-
gemessenen Zeitraum bewertet.” Der Deutsche Verein bekraftigt seine Anre-
gung, die Frist auf ein Jahr festzulegen.

VIll.Harmonisierung der Regelungen fiir die Ausbil-
dungsférderung, -vorbereitung und -begleitung

Der Deutsche Verein weist darauf hin, dass die Ausbildungsduldung nur dann
erfolgreich sein kann, wenn der Lebensunterhalt gesichert ist und gegebenen-
falls erforderliche Instrumente der Ausbildungsvorbereitung und -begleitung in
Anspruch genommen werden kdénnen. Diese Zugdnge sind aber zwischen Ge-
duldeten, Asylbewerberinnen und -bewerbern mit guter Bleibeperspektive so-
wie solchen ohne gute Bleibeperspektive unterschiedlich ausgestaltet.

Mit dem Integrationsgesetz von 2016' wurden verschiedene Instrumente des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB Ill) fir Asylbewerberinnen und -bewerber
und Geduldete geotffnet. Asylbewerberinnen und -bewerber mit einer soge-
nannten guten Bleibeperspektive'™ haben gemal3 § 132 Abs. 1 Nr. 1 SGB Ill nach
drei Monaten Zugang zu berufsvorbereitenden BildungsmaBnahmen (§51
SGB lIl), wenn die Sprachkenntnisse einen erfolgreichen Ubergang in die Ausbil-
dung erwarten lassen. Zudem haben sie nach drei Monaten Zugang zu ausbil-
dungsbegleitenden Hilfen (§75) und assistierter Ausbildung (§ 130 SGB IlI).

16 Allgemeine Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern zur Duldungserteilung nach dem Aufenthaltsgesetz
vom 30. Mai 2017, S.12.

17 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Forderung der Integration gefliichteter Menschen (FuBn. 2), S.34.

18 BGBI. 12016 S.1939, Art. 1 Nr. 3.

19 Asylbewerberinnen und -bewerber mit sog. guter Bleibeperspektive sind solche, bei denen ein rechtmaBiger und dauer-
hafter Aufenthalt zu erwarten ist. Das wird angenommen bei Antragsteller/innen, die aus Herkunftsstaaten kommen, bei
denen die Gesamtschutzquote mindestens 50 % betrdgt. Die Gesamtschutzquote ist die Summe aller anerkennenden
Bescheide des Bundesamts fir Migration und Fliichtlinge, in denen die Antragsteller als asylberechtigt, Flichtling im
Sinne der Genfer Fllichtlingskonvention oder subsidiar schutzberechtigt anerkannt werden oder das Vorliegen eines na-
tionalen Abschiebungsverbots festgestellt wird. Derzeit (Stand: 8. Januar 2019) zahlt das BAMF Eritrea, Irak, Iran, Syrien
oder Somalia hierzu, http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/IntegrationskurseAsylbewerber/integrations-
kurseasylbewerber-node.html.
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Nach 15 Monaten haben sie gemalB § 132 Abs. 1 Nr. 2 SGB Il Zugang zu Berufs-
ausbildungsbeihilfe (§ 59 SGB Ill) und Ausbildungsgeld (§ 122 SGB III).

Geduldete haben, sofern kein individuelles Beschaftigungsverbot gemal3 § 60a
Abs. 6 AufenthG vorliegt, nach § 132 Abs. 2 Nr. 1 SGB Ill nach zwdlf Monaten
Zugang zu ausbildungsbegleitenden Hilfen (§ 75 SGB Ill) und assistierter Ausbil-
dung (§ 130 Abs. 1 SGB Ill). Nach sechs Jahren haben sie gemal3 § 132 Abs. 2
Nr. 2 SGB Ill Zugang zu berufsvorbereitenden MaBnahmen (§ 51 SGB Ill), Berufs-
ausbildungsbeihilfe (§ 56 SGB Ill) und Ausbildungsgeld (§ 122 Abs. 1 SGB IlI).
Daneben haben Geduldete nach 15 Monaten Anspruch auf Ausbildungsforde-
rung gemal § 8 Abs. 2a BATOG.

Der Deutsche Verein hat in seinen Empfehlungen zur Férderung der Integration
geflichteter Menschen 2016 gefordert, die Anspruchsberechtigungen in den
Systemen der Ausbildungsférderung (Berufsausbildungsférderungsgesetz und
SGB lll) den Regelungen zum Arbeitsmarkt anzupassen. Wenn die Aufnahme
einer Ausbildung rechtlich erlaubt ist, mussen auch der Lebensunterhalt gesi-
chert sein und weitere ausbildungsbegleitende Hilfen und -vorbereitende MaB-
nahmen geférdert werden kénnen.?° Der Deutsche Verein hat das 2017 in sei-
nen Empfehlungen fir eine Weiterentwicklung der Grundsicherung fir Arbeit-
suchende (SGB Il) bekraftigt und betont, dass im Sinne einer abgestimmten In-
tegrationspolitik alle Férderinstrumente fur alle Personengruppen gleicherma-
Ben gedffnet werden sollten.?! Der Deutsche Verein bekraftigt dies und regt
erneut an, die Regelungen fir Asylbewerberinnen und -bewerber und Gedulde-
te entsprechend zu harmonisieren.??

Dartber hinaus hat der Deutsche Verein in seinen Empfehlungen zur Férderung
der Integration gefliichteter Menschen 2016 grundsatzlich kritisiert, die Gewah-
rung von frihen integrationsférdernden Leistungen an die sogenannte gute
Bleibeperspektive zu knipfen.?® Der Deutsche Verein regt an, auch dies im Rah-
men der geforderten Harmonisierung zu bertcksichtigen.

IX. Ermessensduldung bei berufsvorbereitenden
MaBnahmen

Bereits jetzt stellt § 60a Abs. 2 Satz 12 AufenthG klar, dass § 60a AufenthG im
Ubrigen unberihrt bleibt. Das soll in § 60b Abs. 8 AufenthG-E unveréandert fort-
geschrieben werden.

Der Deutsche Verein begrii3t das mit Blick auf berufsvorbereitende MaBnahmen
(§§ 51 ff. SGB IIl). Diese fallen nicht unter die Ausbildungsduldung in ihrer jetzi-
gen oder kinftigen Form. Neben der speziellen Ausbildungsduldung gibt es
aber auch die allgemeine Ermessensduldung des § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG:

20  Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Férderung der Integration gefliichteter Menschen (FuBn. 2), S.33f.

21 Empfehlungen des Deutschen Vereins fir eine Weiterentwicklung der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende (SGB 1) vom
12. September 2017, NDV 2017, 433 (437).

22 Asylbewerberinnen und -bewerbern kann eine Ausbildung gemaB § 61 Abs. 1 und 2 AsylG i.V.m. § 32 Abs. 2 Nr. 2 BeschV
zustimmungsfrei nach drei Monaten erlaubt werden, sofern sie nicht mehr verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrich-
tung (Erstaufnahmeeinrichtung) zu wohnen, insofern ware der Zugang fir die genannten Gruppen einheitlich nach drei
Monaten zu eréffnen.

23 Ausfiihrlich Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Forderung der Integration gefllichteter Menschen (FuBn. 2), S.4.
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Die Abschiebung kann ausgesetzt werden, wenn dringende personliche oder
humanitdre Grinde oder erhebliche 6¢ffentliche Interessen die voribergehende
Anwesenheit der betroffenen Person erfordern. Das kann auf verschiedene
Sachverhalte angewandt werden. Im hier diskutierten Zusammenhang haben
mehrere Bundesléander?* in ihren verwaltungsinternen Erlassen klargestellt, dass
eine solche Ermessensduldung zur Beendigung berufsvorbereitender MaBnah-
men erteilt werden kann. Das stimmt mit den Vorldufigen Anwendungshinwei-
sen des Bundesministeriums Uberein.2> Der Deutsche Verein weist darauf hin,
dass dies gerade fur die Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe wichtig sein kann.
Er begriBt daher die genannte Praxis und regt ihre bundesweite Beachtung an.

C. Beschaftigungsduldung

Mit § 60c AufenthG-E wird die Vorgabe der Eckpunkte der Bundesregierung zur
Fachkrafteeinwanderung aus Drittstaaten vom 2. Oktober 2018 umgesetzt,
. Kriterien fUr einen verlasslichen Status Geduldeter (zu) definieren, die durch
ihre Erwerbstatigkeit ihren Lebensunterhalt sichern und gut integriert sind.”?¢
Der Entwurf setzt dies durch eine neu geschaffene Beschaftigungsduldung in
§ 60c AufenthG-E um. Hiernach darf nicht abgeschoben werden, wer bei ge-
klarter Identitat sozialversicherungspflichtig beschaftigt ist und bestimmte Inte-
grationskriterien erfullt.

Dies wird erganzt um eine neu geschaffene Privilegierungsregelung in § 25b Auf-
enthG. § 25b AufenthG gewahrt gut integrierten Geduldeten schon jetzt den Uber-
gang in eine Aufenthaltserlaubnis nach acht Jahren ohne Kinder oder sechs Jahren
mit Kindern. Mit dem neuen § 25b Abs. 6 AufenthG-E soll die erforderliche Vorauf-
enthaltszeit flr Inhaber einer Duldung nach §60c AufenthG-E auf zweieinhalb
Jahre, in denen die Person eine Duldung nach § 60c hatte, abgesenkt werden.?’

Der Deutsche Verein erkennt die grundsatzliche Intention an, bei Aufnahme einer
Beschaftigung den Aufenthalt nicht zu beenden. Er erkennt ebenso an, dass dies
mit der Moglichkeit eines schnelleren Ubergangs in eine Aufenthaltserlaubnis bei
nachhaltiger Integration gemaf § 25b AufenthG verbunden wird. Dies muss aller-
dings so ausgestaltet sein, dass die geforderten Integrationsleistungen auch rea-
listisch erbracht werden kénnen. Andernfalls wird nur ein geringer Personenkreis
hiervon profitieren. Hier regt der Deutsche Verein Nachbesserungen an.

Gemal §60c Abs. 1 Nrn. 2 bis 6 AufenthG-E muss der Auslander bzw. die Aus-
landerin seit mindestens zwolf Monaten geduldet sein, seit mindestens 18 Mo-
naten einer sozialversicherungspflichtigen Beschaftigung von mindestens 35
Stunden pro Woche nachgegangen sein,?® den eigenen Lebensunterhalt inner-

24 Nachweise bei: Der Paritdtische Gesamtverband: Die Ausbildungsduldung nach § 60a Abs. 2 S. 4 ff. AufenthG. Praxistipps
und Hintergriinde, Berlin 2018, S.8.

25  Allgemeine Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern zur Duldungserteilung nach dem Aufenthaltsgesetz
vom 30. Mai 2017.

26 Eckpunkte der Bundesregierung zur Fachkrafteeinwanderung aus Drittstaaten vom 2. Oktober 2018, S. 2.

27  Fur die tatsachlich zu veranschlagende Voraufenthaltszeit miissen zu den zweieinhalb Jahren aber noch die zuvor fiir
§ 60c AufenthG erforderlichen mindestens zwélfmonatige Duldung sowie die vorausgehende Dauer des Asylverfahrens
hinzugerechnet werden; je nach Dauer des Asylverfahrens wird man also von einer mindestens vierjahrigen Voraufent-
haltszeit ausgehen missen.

28 Mit Ausnahmen fir Alleinerziehende.
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halb der letzten zwolf Monate eigenstandig gesichert haben und Gber hinrei-
chende mindliche Kenntnisse der deutschen Sprache? verfligen.

Der Deutsche Verein weist darauf hin, dass damit hohe Hurden aufstellt wer-
den. Womoglich wird nur eine sehr geringe Personenzahl sie erfullen kénnen.

I. Rickwirkend zu prifende Sicherung des Lebens-
unterhalts

Bei keinem Aufenthaltstitel*® des AufenthG wird tatbestandlich eine rickwir-
kend fur die Vergangenheit zu ermittelnde Sicherung des Lebensunterhalts ge-
fordert. Zwar muss der Antragsteller bzw. die Antragstellerin bei allen auBer
den humanitdren Aufenthaltstiteln den Lebensunterhalt eigenstandig sichern.
Erforderlich ist dabei nach der Rechtsprechung aber nur ,(...) die positive Prog-
nose, dass der Lebensunterhalt des Auslanders in Zukunft auf Dauer ohne Inan-
spruchnahme anderer 6ffentlicher Mittel gesichert ist.”3" Hier besteht ein syste-
matischer Widerspruch: Die Duldung vermittelt als reines Vollzugshindernis den
deutlich schwacheren Rechtsstatus als ein Aufenthaltstitel. Dennoch soll die
Beschaftigungsduldung hdhere Anforderungen stellen, als sie bei jedem Auf-
enthaltstitel gestellt werden. Der Deutsche Verein regt an, die Sicherung des
Lebensunterhalts auf eine Prognose wie bei Aufenthaltstiteln zu beschranken.

Il. Identitatsklarung: Frist und tatbestandliche Aus-
weitung auf den Ehegatten

GemaB §60c Abs. 1 Nr. 1 AufenthG-E muissen die Identitaten sowohl der aus-
reisepflichtigen Person als auch der Ehegattin bzw. des Ehegatten oder der Le-
benspartnerin bzw. des Lebenspartners geklart sein. Je nach Zeitpunkt der Ein-
reise ist auch hier die Frist, bis zu der die Klarung erfolgt sein muss, in den Zif-
fern a) bis d) unterschiedlich ausgestaltet. In Bezug auf die Frist verweist der
Deutsche Verein entsprechend auf die oben B.V.1 genannten Argumente, wo-
nach eine Klarung der Identitat erst zum Zeitpunkt der Beantragung der Dul-
dung gefordert werden sollte.

lll. Mindestens zwo6lfmonatige vorangegangene
Duldung

Der ausreisepflichtige Auslander bzw. die ausreisepflichtige Auslanderin muss
gemalB § 60c Abs. 1 Nr. 2 AufenthG-E seit mindestens zwolf Monaten im Besitz
einer Duldung gewesen sein. Das schrankt den Personenkreis, auf den die Neu-
regelung angewandt werden kénnte, erheblich ein. Der Deutsche Verein regt
eine VerklUrzung der in § 60c Abs. 1 Nr. 2 AufenthG-E vorgesehenen Frist an.

29  Das entspricht dem Niveau A 2 des gemeinsamen Europédischen Referenzrahmens.

30  Aufenthaltstitel ist der Ubergreifende Begriff fir alle nach dem AufenthaltsG legalen Formen des Aufenthalts, also Visum,
Aufenthaltserlaubnis, Blaue Karte EU, ICT-Karte, Mobile-ICT-Karte, Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Dauerauf-

enthalt—EU.
31 BVerwg, Urteil vom 29. November 2012, 1 C 4.12, Rdnr. 25.
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Der Wortlaut ,seit” fordert zudem einen ununterbrochenen Besitz einer Dul-
dung; selbst kurzfristige oder unverschuldete Unterbrechungen, zu denen es
z.B. bei verzdgerter Ausstellung der Anschlussduldung infolge behordlicher
Uberlastung kommen kann, fiihren zu einer neuen Jahresfrist. Der Deutsche
Verein regt an, das Wort ,seit” zu streichen und darauf abzustellen, dass die
Person sich insgesamt mindestens fur die in § 60c Abs. 1 Nr. 2 AufenthG-E fest-
zulegende Dauer geduldet in Deutschland aufgehalten hat und im Zeitpunkt
der Erteilung der Beschaftigungsduldung im Besitz einer Duldung ist.

IV. 18-monatige Vorbeschaftigung von mindestens
35 Wochenstunden

GemaB §60c Abs. 1 Nr.3 AufenthG-E muss der ausreisepflichtige Auslander
bzw. die ausreisepflichtige Auslanderin seit mindestens 18 Monaten einer sozi-
alversicherungspflichtigen Beschaftigung von mindestens 35 Stunden pro Wo-
che nachgegangen sein, wobei fir Alleinerziehende nur eine 20-Stunden-Be-
schaftigung erforderlich ist.

Der Deutsche Verein regt auch hier an, die erforderliche Dauer der vorangegan-
genen sozialversicherungspflichtigen Beschaftigung zu verkUrzen. Hierdurch
wuirde man friher Rechtssicherheit fir die Betroffenen ebenso wie fur Arbeit-
geber schaffen. Auch wére der integrationspolitisch zu begriiBende Ubergang
in eine Aufenthaltserlaubnis gemaB § 25b AufenthG-E friher moglich.

Dartber hinaus stellt sich auch hier das Problem, dass die Formulierung ,seit”
mindestens 18 Monaten eine ununterbrochene Beschaftigung voraussetzt.
Auch bei der Beschaftigung kann es ohne Verschulden des Arbeitnehmers bzw.
der Arbeitnehmerin zu (kurzzeitigen) Unterbrechungen kommen. Der Deutsche
Verein regt an, das Wort ,seit” zu streichen und neben einer Mindestbeschaf-
tigungsdauer fur die in §60c Abs. 1 Nr. 3 AufenthG-E, flr die eine bestimmte
Rahmenfrist festgelegt werden mag (etwa 12 Monate in den letzten 18 Mona-
ten) eine Mindestbeschéaftigungsdauer des aktuellen Arbeitsverhaltnisses (etwa
drei Monate) vorzusehen.

D. Ausweitung des Arbeitsverbots

Bislang besteht ein absolutes Arbeitsverbot gemaB § 60a Abs.6 Satz 1 Nr.3
AufenthG fur Geduldete aus sicheren Herkunftsstaaten, deren Asylantrag abge-
lehnt wurde. Das Arbeitsverbot soll also bislang dazu beitragen, die Asylantrag-
stellung fur Personen aus sicheren Herkunftsstaaten unattraktiv zu machen.

Nun wird es gemaB § 60a Abs. 6 AufenthG-E ausgeweitet auf alle Personen aus
sicheren Herkunftsstaaten, auch wenn sie keinen Asylantrag gestellt oder die-
sen zurickgenommen haben. Damit wird das Instrument der sicheren Her-
kunftsstaaten vom Asylverfahrensrecht geldst. Hierdurch werden dem genann-
ten Personenkreis ein rechtssicherer Aufenthalt und eine Bleibeperspektive trotz
zunehmender Integration verwehrt.
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1. Vorbemerkung

Die vorliegenden Empfehlungen haben das Ziel, zu einer erfolgreichen Vorbereitung
und Begleitung der Berufsausbildung Gefllichteter in der Praxis beizutragen. Hier
sieht der Deutsche Verein aus den folgenden Griinden Handlungsbedarf: Zum einen
ist der Abschluss einer Berufsausbildung wichtig fiir die Teilhabe am Arbeitsmarkt.
Zum anderen hat die Berufsausbildung einen mafigeblichen Einfluss darauf, einen
Schritt zu einem finanziell unabhangigen, selbstbestimmten Leben zu gehen. Die
erworbenen Kompetenzen kdnnen meist auch bei spaterer Auswanderung fur die
Berufsbiografie genutzt werden. Auch bei unsicherem Aufenthaltsstatus kann eine
Berufsausbildung Perspektiven auf rechtmalRigen Aufenthalt eroffnen. Dariliber
hinaus bestehen fiir Gefllichtete ebenso wie fiir ausbildende Stellen fluchtspezifische
Herausforderungen, die vor und wahrend einer Berufsausbildung sowie beim Uber-
gang in die Beschaftigung als Fachkraft zu beriicksichtigen sind.

Zu den Gefliichteten zahlen in diesen Empfehlungen Asylbewerberinnen und -be-
werber, Schutzberechtigte, Inhaberinnen und Inhaber sonstiger humanitarer Auf-
enthaltstitel sowie Personen mit Duldung.! Die Empfehlungen erfassen staatlich
anerkannte duale und schulische Berufsausbildungen nach Bundes- und Landes-
recht. Gerade schulische Berufsausbildungen werden von vielen Gefliichteten er-
griffen, haben fiir Soziale Berufe eine hohe Bedeutung und kdnnen hier einen
Beitrag zum Fachkraftemangel leisten.

Die Empfehlungen konzentrieren sich auf die Beratung und Begleitung unter Be-
riicksichtigung fluchtspezifischer Herausforderungen. Sofern Rechtsfragen ange-
sprochen werden, geschieht dies, um auf Beratungsansatze und den rechtlichen
Handlungsrahmen hinzuweisen. Juristische Details werden nicht vertieft. Hierfir
wird auf eigenstandige Handreichungen verwiesen.

Der Deutsche Verein empfiehlt zusammenfassend einen chancenorientierten Ansatz,
der Kompetenzen und Ressourcen Gefliichteter wertschatzt und zugleich flucht- und
geschlechtsspezifische Herausforderungen erkennt und aufgreift. Auch vor dem
Hintergrund des Fachkraftemangels betont der Deutsche Verein das gesamtgesell-
schaftliche Interesse, gefliichtete Menschen erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu
integrieren. Die Zusammenarbeit zwischen allen an der Berufsausbildung beteilig-
ten Institutionen sollte als Erfolgsfaktor genutzt werden. Der Deutsche Verein
empfiehlt eine zeitlich durchgehende Beratung und Begleitung wahrend der Vor-
bereitung der Berufsausbildung, ihrer Durchfiihrung und des anschlieRenden
Ubergangs in eine Beschéaftigung. Der Deutsche Verein weist darauf hin, dass dies
ausreichende Haushaltsmittel fiir personelle Ressourcen voraussetzt.

Zielgruppe der Empfehlungen sind mit Arbeitsmarktintegration befasste Fach- und
Leitungskrafte der Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen einschlieRlich
der Arbeitsverwaltung, von freien Tragern, aus Netzwerken und der Zivilgesellschaft
sowie ausbildende Stellen der schulischen und dualen Berufsausbildung und die
Strukturen der Sozialpartner und beruflichen Selbstverwaltung.

1  So bereits Deutscher Verein, Voraussetzungen fiir Berufsausbildung und Berufsausbildungsforderung fir
Gefliichtete - Eine Handreichung des Deutschen Vereins vom 16. Juni 2021, DV 25/20, S. 2.
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2. Allgemeine Grundsatze fiir Vorbereitung und Begleitung
der Berufsausbildung

2.1 Chancen erkennen

Der Deutsche Verein wirbt dafiir, Chancen zu erkennen, und empfiehlt, die Kompe-
tenzen und Ressourcen Gefliichteter wertzuschatzen. Viele bringen Mehrsprachig-
keit, hohe Stressresistenz, Motivation, Zielstrebigkeit und Durchhaltevermogen
mit, haben Verbindungen in migrantische Communities, zeigen oft hohe Be-
triebstreue, bringen neue Perspektiven ein und erhohen die Fahigkeit zu Innovati-
on.

Der Weg in eine Berufsausbildung birgt mehrere Ubergange und Herausforderungen:
das Ankommen nach der Flucht, Sprachférderung, Berufsorientierung, ausbildungs-
vorbereitende MaRnahmen, qualifizierte Berufsausbildung sowie die erste Phase
einer anschlieRenden Beschaftigung. Der Deutsche Verein empfiehlt, in diesen
Phasen eine durchgehende Beratung und Begleitung sowie, beim Ubergang zwi-
schen begleitenden Institutionen, gut gestaltete Ubergaben zu gewahrleisten.
Dabei empfiehlt er einen individuellen Ansatz, der die Lebensumstande des bzw.
der Gefliichteten ebenso wie regionale Besonderheiten beriicksichtigt.

2.2 Fluchtspezifische Herausforderungen erkennen

Der Deutsche Verein empfiehlt, bei der Vorbereitung, Aufnahme und Absolvierung
einer Berufsausbildung die spezifischen individuellen Lebenslagen zu beriicksich-
tigen, die sich aus einer Fluchtgeschichte ergeben:

* Gefllichtete haben das komplexe deutsche Bildungs- einschlief3lich des Ausbil-
dungssystems seltener oder nur teilweise durchlaufen. Oft fehlt ein Uberblick
Uber die Bandbreite der Ausbildungsberufe sowie die beteiligten Akteure und
Lebens- bzw. Lernorte. Auch die duale Berufsausbildung ist in den meisten
Herkunftslandern Gefliichteter unbekannt. In vielen Herkunftsstaaten wird der
Betrieb als Lernort geringwertiger wahrgenommen als akademische oder schu-
lische Ausbildungsorte. Berufe der dualen Berufsausbildung hingegen sind in
Deutschland ein Regelfall, der mit hohem Ansehen verbunden ist.

* Die Attraktivitat und gesellschaftliche Wahrnehmung einzelner Berufe unter-
scheiden sich haufig je nach Herkunftsland. Berufe, die in Deutschland hohes
Ansehen genielRen und gute Entwicklungs- und Verdienstmoglichkeiten bieten,
kénnen in anderen Staaten anders bewertet werden. Sie werden von Gefliich-
teten unter Umstanden als unattraktiv wahrgenommen. Das kann auch umge-
kehrt der Fall sein.

* Formale Qualifikationen sind auf dem deutschen Arbeitsmarkt wichtiger als in
vielen Herkunftslandern Gefliichteter. Dort sind sie fiir die berufliche Akzep-
tanz, Bewerbungschancen, Arbeitsplatzsicherheit und berufliche Fortentwick-
lung nicht so bedeutsam. Gleiches gilt fiir die Hohe des Gehalts. Letzteres ist
auch fiir spatere Rentenanspriiche wichtig. Aufenthaltsrechtlich er6ffnen Auf-
nahme und Abschluss einer Berufsaushildung mehr Bleibeperspektiven als ei-
ne qualifikationsunabhdngige Beschaftigung.
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Diesen allgemeinen Vorteilen einer abgeschlossenen Berufsausbildung steht
oft derindividuelle Wunsch Gefliichteter gegeniiber, erst einmal Geld zu verdie-
nen und Tatigkeiten aufzunehmen, die keine oder eine geringe Qualifikation
voraussetzen. Dies kann bei Gefliichteten ein Spannungsverhaltnis zwischen
Motivation fiir eine Berufsausbildung und Aufnahme einer unqualifizierten Be-
schaftigung bzw. Helfertatigkeit schaffen. Aufgrund finanzieller, haufig familia-
rer Erfordernisse, den Lebensunterhalt zu sichern, sowie mit Blick auf den Fa-
miliennachzug wird teilweise die schnelle Erwerbsaufnahme gegeniiber der
Berufsausbildung bevorzugt.

Die meisten hier aufgewachsenen Menschen absolvieren eine Berufsausbil-
dung als Jugendliche oder junge Erwachsene am Ubergang zwischen Schule
und Beruf. Unter Gefliichteten sind auch altere Personen vertreten. Sie haben
oft eine langere Berufstatigkeit hinter sich. Ein Spannungsverhaltnis kann ent-
stehen, wenn sie kurzfristig in den Berufsalltag zuriickkehren mochten, statt
eine Berufsausbildung einschlieRlich VorbereitungsmalRnahmen auf sich zu
nehmen. Haben sie non-formale Qualifikationen, kann zudem eine Entschei-
dung zwischen Berufsausbildung und Nachqualifizierung erforderlich sein.

Viele Gefllichtete haben eine unterbrochene Schul-, Ausbildungs- oder Er-
werbsbiografie. Werden vorangegangene Schul- oder Ausbildungsabschliisse
nicht anerkannt, kann das als fehlende Wertschatzung empfunden werden.

Meist sind mehrjahrige Qualifizierungsschritte erforderlich, die gegebenenfalls
Alphabetisierung, den Erwerb von Deutschkenntnissen, vorbereitende MaR-
nahmen, das Nachholen eines Schulabschlusses oder den Abschluss einer Be-
rufsausbildung umfassen kénnen. Das erfordert ein hohes Mal} an Ausdauer,
Motivation und Stabilitat.

In den meisten Bundeslandern endet die Schul- bzw. Berufsschulpflicht mit
Eintritt der Volljahrigkeit bzw. Ende des Schuljahrs, in dem diese eintritt.? Es
gibt junge Gefliichtete, die nach der Volljahrigkeit oder kurz davor nach
Deutschland kommen, aber keinen anerkennungsfahigen Schulabschluss ha-
ben. Dann kann ein allgemeinbildender Schulabschluss zeitlich nicht innerhalb
der Schulpflicht erlangt werden. Er ist bei dualen Berufsausbildungen keine
formale Voraussetzung, wird faktisch aber oft so betrachtet und je nach regio-
nalem Ausbildungsmarkt bestehen dann geringere Chancen auf einen betrieb-
lichen Ausbildungsplatz. Mit Blick auf vollzeitschulische Ausbildungen, in de-
nen haufig ein Schulabschluss verlangt wird, besteht dann kein Zugang oder
ein beschwerlicher Weg liber Kurse, mit denen Hauptschul- oder Mittlerer
Schulabschluss nachgeholt werden.

In einzelnen Herkunftslandern kann Schule von Frontalunterricht gepragt sein.
Diskussion, Konfliktfahigkeit, Transfer des Wissens auf andere Sachverhalte
oder die Reflektion der eigenen Rolle werden dann wenig gefordert. Das kann
Gefllichtete vor Herausforderungen stellen, wenn diese Fahigkeiten in der Be-
rufs- oder Berufsfachschule verlangt werden.

Anders in Bayern und Thiiringen, hier gilt die Berufsschulpflicht auRerhalb eines Ausbildungsverhaltnisses
bis zum 21. Lebensjahr, siehe § 21 Abs. 1 Satz 3 Thiiringer Schulgesetz (ThiirSchulG); Art. 39 Abs. 2 Bayeri-
sches Gesetz liber das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG).

Deutscher Verein
fiir 6ffentliche und Seite 6

private Fiirsorge eV.



3

Die Situation Gefllichteter ist von aufenthalts- und sozialrechtlichen Vorschrif-
ten bestimmt. Je nach Aufenthaltsstatus ist die Perspektive auf dauerhaften,
rechtmafligen Aufenthalt unsicher, insbesondere bei Asylsuchenden und Per-
sonen mit Duldung. Gleiches gilt fiir den rechtlichen Zugang zum Arbeitsmarkt
sowie zu einzelnen Forderinstrumenten des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB 1) und, bei schulischen Ausbildungen, des Bundesgesetzes liber indivi-
duelle Forderung der Ausbildung (BAf6G). Auch die Verteilung nach dem Konig-
steiner Schlissel, raumliche Beschrankungen und Wohnsitzregelungen kdnnen
die eigenstandige Planung beeintrachtigen, zu einer Trennung von sozialem
Umfeld oder Familienangehorigen fiihren sowie bereits begonnene Bildungs-
bemiihungen unterbrechen oder beenden.

Flucht ist ein Einschnitt und bringt existenzielle Herausforderungen mit sich.
Dies ist damit verbunden, in einem neuen Staat und gesellschaftlichen Umfeld
heimisch zu werden. Hinzu kommen in der Regel der Verlust von beruflicher
und sozialer Stellung sowie nun nicht mehr stabilisierender soziale Unterstuit-
zungsnetzwerke aus dem Herkunftsland. Aufenthaltsrechtliche Unsicherheit
kann zu einem permanentem Unruhezustand fiihren, der die Entwicklung lang-
fristiger Perspektiven hindert.

Gefllichtete haben zu Beginn des Aufenthalts meist keine oder unzureichende
Deutschkenntnisse. Diese sind aber unverzichtbare Voraussetzung fiir eine er-
folgreiche Berufsausbildung. Die Bundesagentur fiir Arbeit (BA) geht davon
aus, dass fiir die Aufnahme einer Berufsausbildung im Allgemeinen das Sprach-
niveau B2 des Gemeinsamen Europaischen Referenzrahmens (GER) vorliegen
sollte.® In der Praxis werden teilweise auch unterhalb dieses Sprachniveaus
Ausbildungsvertrage geschlossen. Das gibt Betrieben Spielraum, Gefllichtete
mit Blick auf ihre Potenziale einzustellen, wenn ausbildungsbegleitend Sprach-
forderung angeboten wird. Es kann aber zu Frustration bei Auszubildenden
fihren, wenn in Betrieb und Berufs- bzw. Berufsfachschule dennoch ein hohes
Niveau erwartet wird. Dariiber hinaus enthalt jede Berufsausbildung fachspe-
zifische Begriffe und Wendungen, die Gefliichteten auch bei sonst ausreichen-
dem Sprachniveau viel abverlangen.

Die Deutschférderung fiihrt zu erhohtem Abstimmungsbedarf mit Betrieben.
Duale Berufsausbildung findet an den Lernorten Berufsschule und Ausbil-
dungsbetrieb statt. Bei Gefllichteten kommt als dritter Lernort gegebenenfalls
der der Sprachférderung hinzu. Es kann zu Konflikten und Uberforderung Aus-
zubildender kommen, wenn Betriebe auf deren Prasenz im Betrieb drangen,
ohne ausreichend Freistellungen fiir den Erwerb deutscher Sprachkenntnisse
zu ermoglichen.

Der Erwerb von Deutschkenntnissen und das Lernen fiir die Berufs- oder Be-
rufsfachschule werden erschwert, wenn Betroffene in einer Aufnahmeeinrich-
tung oder Gemeinschaftsunterkunft mit Mehrbettzimmern untergebracht sind.
Ruckzugsmoglichkeiten fehlen, und eine Ausstattung mit Internetzugang und
digitalen Endgeraten ist nicht immer gewahrleistet. Fehlender Riickzugsraum
kann auch in privat gemietetem Wohnraum ein Problem sein, wenn wegen an-

BA: Fachliche Weisungen Berufsvorbereitende Malnahmen (BvB 1 bis 3 und BvB-Pro) Drittes Sozialgesetz-
buch, Giiltig ab: 1. August 2023, 52.2.5.
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gespannter Wohnungsmarkte und hoher Mieten grofiere Familien in kleinen
Wohnungen leben.

Die Unterbringung in landlichen Raumen mit schwach ausgebautem o6ffentli-
chem Nahverkehr kann Einschrankungen bei der Mobilitat mit sich bringen, die
bei der Planung einer individuellen Mallnahme bertlicksichtigt werden miissen.
Ohne soziale Netzwerke und familidre Bindungen sind Fahrgemeinschaften
oder das Ausleihen von Beforderungsmitteln schwieriger als bei hier aufge-
wachsenen Auszubildenden. Viele Gefliichtete haben (noch) keinen anerkann-
ten Flhrerschein. Beratungs- und Unterstiitzungsangebote sind oft weniger
ausgebaut als in Ballungsraumen.

Je nach individueller Fluchtgeschichte konnen Beeintrachtigungen der psychi-
schen oder physischen Gesundheit entstanden sein. Verfolgungserfahrungen
und Traumata konnen den Alltag einschlieBlich der Lern- und Arbeitsfahigkeit
beeintrachtigen.

Gefliichtete sind bei Bewerbung und Beschaftigung sowie in weiteren Lebens-
bereichen, etwa auf dem Wohnungsmarkt, hdufig von Diskriminierung, insbe-
sondere Rassismus betroffen.

Religion spielt fiir viele Gefliichtete eine wichtige Rolle im Alltag. Vielen Ge-
flichteten gibt sie Kraft und Stressresilienz in der Ausbildung. Von Arbeitge-
bern wird das nicht immer ausreichend als Ressource wertgeschatzt und bei
der innerbetrieblichen Organisation beriicksichtigt.

In vielen ausbildenden Betrieben sowie Berufs- und Berufsfachschulen fehlen
Kenntnisse Uber die oben genannten Herausforderungen oder den Umgang
damit.
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2.3 Geschlechtsspezifische Herausforderungen erkennen

Neben den fluchtspezifischen Herausforderungen gibt es auch geschlechtsspezifi-
sche. Hier gilt es einerseits, haufig auftretende geschlechtsspezifische Aspekte zu
adressieren. Andererseits gilt es, dies ohne Stereotypisierung zu tun und die Un-
terschiedlichkeit der jeweiligen Gruppe beispielsweise hinsichtlich Alter, Familien-
stand, Lebenssituation, Bildungsbiografie und 6konomischer Situation im Blick zu
behalten. Das ist auch angesichts sehr unterschiedlicher Fallkonstellationen wich-
tig. Das Bild gefllichteter Frauen war lange davon gepragt, dass sie teils aus Gesell-
schaften kommen, in denen sie weniger stark an Erwerbsarbeit beteiligt sind. Wo
dies der Fall ist, kann es sich lohnen, in Austausch mit ihnen sowie ihren Familien-
angehorigen zu kommen. Zunehmend aber haben viele gefliichtete Frauen einen
ausgepragten Wunsch nach dem Erwerb von Sprachkenntnissen und beruflicher
Qualifizierung, um Verantwortung fiir sich und ihre Familie zu (ibernehmen. Oft
kommen sie gegeniiber den Mannern zeitlich verzogert in die Beratung oder werden
zuriickhaltend beraten, weil ihnen vorrangig Aufgaben der Kinderbetreuung zuge-
schrieben werden. Der Deutsche Verein empfiehlt, folgende geschlechtsspezifische
Herausforderungen in der Beratungstatigkeit zu berticksichtigen:

* Die Lebenssituation von Frauen kann sowohl von geschlechtsspezifischer Ver-
folgung in den Herkunftslandern als auch von geschlechtsspezifischen Erfah-
rungen auf der Flucht sowie nach der Ankunft in Deutschland, etwa durch
Ausbeutung und Gewalt, beeinflusst sein.

* Verlassliche Kinderbetreuung ist fuir Eltern eine wesentliche Voraussetzung, um
berufsvorbereitende MaRnahmen in Anspruch nehmen zu kénnen. Das betrifft
in der Praxis vor allem Mitter. Die Betreuung von Kindern und die Vereinbarkeit
sind beim Erwerb von Deutschkenntnissen, vorbereitenden MaRnahmen (s.u.
3.4) und der Berufsausbildung zu beriicksichtigen. Das gilt nicht nur fir Kinder
im Kita-Alter, sondern auch fiir schulpflichtige Kinder. Entsprechendes gilt fiir
die Pflege von Angehorigen.

* Frauen und Mannern werden bestimmte geschlechterstereotype Rollen zuge-
schrieben. Frauen und LGBTIQ+ sind bei Beratung und Vermittlung durch Be-
horden oder Trager mancherorts von Mehrfachdiskriminierung bzw. dem Zu-
sammenwirken von Diskriminierungsmerkmalen (Intersektionalitat) betroffen.

* |n vielen Herkunftslandern, aber auch in Deutschland, werden bestimmte Be-
rufe typischerweise mit einem bestimmten Geschlecht verbunden. Haufig fiih-
len sich Personen des jeweils anderen Geschlechts dann von diesen Berufen
nicht angesprochen.
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2.4 Institutionelle Zusammenarbeit und Vernetzung als Erfolgsfaktor nutzen

Die Berufsausbildung Gefliichteter liegt an der Schnittstelle zwischen Migrations-,
Integrations-, Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik. Daher ist eine Fiille &f-
fentlicher und zivilgesellschaftlicher Institutionen daran beteiligt.* Insbesondere
nach 2015 sind bundesweit viele kommunale Netzwerke und Kooperationen ent-
standen, die Gefllichtete bei der Vorbereitung einer Berufsausbildung und dem
Eintritt in den Arbeitsmarkt unterstiitzen. Je nach lokalen Gegebenheiten haben
sich sehr heterogene Modelle herausgebildet. Bei aller Unterschiedlichkeit gelten
als Erfolgsfaktoren: RegelmaRiger Austausch, Abstimmung, Koordinierung von
Mafinahmen, gemeinsame Planung von Programmen oder Prozessen, Kooperati-
onsvereinbarungen oder gemeinsame Fallkonferenzen.® Dabei ist es sinnvoll, ko-
ordinierende Stellen zu identifizieren. Der Deutsche Verein stellt fest, dass solche
Strukturen ein wichtiger Erfolgsfaktor fuir die erfolgreiche Integration Gefliichteter
in Berufsausbildung und Arbeitsmarkt sind und empfiehlt, sie vor Ort aufzubauen,
nachhaltig zu sichern und zu nutzen. Er verweist darauf, dass hier auch ein Austausch
tber lokale Angebote als wichtige Erganzung zu Bundes- und Landesangeboten
sowie vom Europdischen Sozialfonds (ESF) geforderten Programmen erfolgen kann.

3. Vorbereitung der Berufsausbildung

3.1 Beratung und Berufsorientierung: Fluchtspezifische Herausforderungen
aufgreifen

3.1.1 Umfassend informieren, beraten und Orientierung geben

Der Deutsche Verein empfiehlt, fortlaufend zum deutschen Bildungs- einschlief3lich
des Ausbildungssystems zu beraten. Das beinhaltet die Bandbreite von Berufen,
die beteiligten Institutionen, die rechtlichen Rahmenbedingungen, Inhalte und
Dauer einer Berufsausbildung sowie Informationen zu nicht-akademischer Ausbil-
dung, insbesondere liber die in vielen Landern unbekannte duale Berufsausbildung.
Dabei empfiehlt der Deutsche Verein einen chancenorientierten Ansatz: Er sollte
Bedeutung, Ansehen und Verdienstmdglichkeiten bestimmter Ausbildungsberufe
vermitteln. Er sollte Giber den Bildungsaufstieg aufklaren, der aus einer Berufsaus-
bildung folgen kann - Erwerb des mittleren Schulabschlusses sowie Weg zu Fach-
abitur und Studium als mogliche Folgeschritte. Und er sollte mogliche positive
aufenthaltsrechtliche Folgen des Abschlusses einer Berufsausbildung aufgreifen.

Der Deutsche Verein empfiehlt fiir diese oft mehrjahrigen Qualifizierungsschritte,
die immer wieder neue Entscheidungen erfordern, eine konstante Begleitung durch
Beratungsstellen, wenn moglich mit festen Ansprechpersonen, oder durch Kon-
zepte wie Patenschaften oder Mentoring (s. auch 3.4.1, 4.4, 4.5).

4 ZurVeranschaulichung siehe Auflistung bei https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/
Fachstelle_Einwanderung/Publikationen_2021/Minor_FE_AMintegration_von_Migrantinnen_2021.pdf, S.
33 (19. September 2024).

5 Siehe bspw. Hilkert, B./Potter, N./Diettrich, A.: Abschlussbericht des Forschungsprojekts ,,Chancen des
Zugangs zur beruflichen Bildung fiir bleibeberechtigte junge Gefliichtete: Mdglichkeiten und Hindernisse
in der Beratung und Unterstiitzung®, Bonn 2020; Potter, N./Griiner, T./Jost, K.: Abschlussbericht des For-
schungsprojekts ,Lokale Unterstiitzungsketten fiir bleibeberechtigte junge Gefliichtete: Kooperationspo-
tenziale professioneller und biirgerschaftlicher Akteure in Miinchen fiir die Integration in Ausbildung und
Beruf“, Miinchen2022; Stobe-Blossey, S./Enssen, S./Ruth, Marina: Die Landesinitiative ,,Gemeinsam
klappt’s“: Integrationschancen fiir junge volljahrige Gefliichtete in Nordrhein-Westfalen. Abschlussbericht
der wissenschaftlichen Begleitung Marz 2023. Duisburg 2023: Institut Arbeit und Qualifikation. IAQ-For-
schung 2023-03; Horbst, V./Saxinger, M.: Heterogenes Netzwerken, in: ,MIND THE GAP!“ - Gefllichtete am
Ubergang von der Schule in den Beruf - Praxis- und Lésungsansitze der IVAF-Netzwerke, Berlin 2020.
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Diese Begleitung sollte in einem wechselseitigen Austausch erfolgen, der die Be-
darfe, Neigungen, Starken und Kompetenzen (s.u. 3.3.3 und 3.3.4) des bzw. der
Gefliichteten beriicksichtigt und bei der Selbstreflexion unterstiitzt. In diesem
Zusammenhang sollte auch die Elternarbeit starker in den Blick ggnommen werden,
da Eltern oft ein bedeutender Einflussfaktor bei der Berufsorientierung und Berufs-
wahl sind.

3.1.2 Vorteile und Chancen einer Berufsausbildung in Beratung aufgreifen

Der Deutsche Verein empfiehlt, Vorteile und Chancen einer Berufsausbildung (s.o.
2.2) hervorzuheben. In einer individuellen qualifizierten Beratung sind Entwick-
lungsmoglichkeiten und Alternativen zu besprechen. Grundsatzlich sollte das Ziel
einer formalen Qualifikation in den Vordergrund gestellt werden. Trotzdem ist
Beratung ergebnisoffen. Um die Entscheidung dafiir zu erleichtern, sollte auch tiber
finanzielle Unterstiitzung und Anreize informiert werden. Dazu gehort eine Ausei-
nandersetzung mit ausbildungsbegleitenden finanziellen Leistungen, insbesonde-
re Berufsausbildungsbeihilfe gemaf § 56 SGB Il und BAf6G bei schulischen Berufs-
ausbildungen.® Dazu gehort bei unter 25-Jahrigen Leistungsberechtigten im SGB
[I-Bezug weiter eine Information liber den Freibetrag von derzeit 538,- €, der bei
Berufsausbildungen und einzelnen VorbereitungsmalRnahmen nicht als Einkommen
angerechnet wird.’

Ebenso kénnen bei ausreichenden Sprachkenntnissen bzw. Berufserfahrung eine
verkiirzte Ausbildung (§ 8 Berufsbildungsgesetz [BBiG], § 27c Handwerksordnung
[HwO]) oder eventuell auch die Zulassung zur Externenpriifung (§ 45 Abs. 2 BBIG,
§ 37 Abs. 2 HwO) in Frage kommen, wenn sich Gefllichtete gegen die Aufnahme
einer Berufsausbildung mit Regelausbildungszeit entscheiden.

3.1.3  Geschlechtssensible Berufsorientierung unterstiitzen

Der Deutsche Verein empfiehlt, eventuelle stereotype Vorstellungen iber vermeint-
lich geschlechtsspezifische Berufe aufzugreifen und zu erdrtern. Am Integrations-
prozess Beteiligte sollten fiir eigene geschlechts- und herkunftsspezifische Rollen-
wahrnehmungen und -zuschreibungen sensibilisiert sein.

Der Deutsche Verein unterstitzt den Vorschlag im Abschlussbericht der Bundesre-
gierung zum Nationalen Aktionsplan Integration, dass Arbeitsmarktakteure eine
migrationssensible Gleichstellungsstrategie verfolgen, damit Frauen mit Migrati-
onshintergrund ihre Chancen am Arbeitsmarkt unabhangig von Geschlecht, Fami-
liensituation und Herkunft verwirklichen kdnnen. Dazu werden in allen Prozessen
einschlieBlich der Beratung und Vermittlung stereotype Zuschreibungen vermieden.
Dies erfordert das Bewusstsein bei den Mitarbeitenden sowie eine aktive Nutzung
bestehender Fordermoglichkeiten.

3.1.4 Vorbereitung bedarfsgerecht gestalten

Der Deutsche Verein empfiehlt, liber Angebote der Kinderbetreuung zu informieren,
bei der Beantragung eng zu begleiten und MalRnahmen in Teilzeit zu prifen. Im
Rahmen des derzeitigen Bundesprogramms ,,Integration mit Kind plus: Perspekti-
ve durch Qualifikation“ in Zustandigkeit des Bundesministeriums fiir Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend werden Angebote der integrationskursbegleitenden

6 Ausfiihrlich Deutscher Verein, FuRn. 1, S. 21 f.
7 Siehe im Einzelnen & 11b Abs. 2b Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II; ab 2025 556,- €.
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Kinderbeaufsichtigung gefordert, die subsidiar fiir noch nicht schulpflichtige Kinder
greifen, deren Betreuung nicht liber die Regelbetreuung abgesichert werden kann.
Neben die genannten Angebote kénnen auch selbst in der Familie oder mit Nach-
barn oder freiwillig organisierte Moglichkeiten einer Kinderbeaufsichtigung treten.

Der Deutsche Verein empfiehlt, MalRnahmen in Teilzeit bei Pflege von Angehdrigen
zu ermoglichen. Die Einstiegsqualifizierung (EQ) war bei Kinderbetreuung und
Pflege von Angehorigen gemaR § 54a Abs. 2 Nr. 3 SGB Il schon bisher in Teilzeit
moglich. Seit April 2024 ist die Beschrankung auf die genannten Fallgruppen auf-
gehoben. Eine EQ kann ohne Angabe eines Grundes in Teilzeit erfolgen, wenn die
individuellen Voraussetzungen vorliegen. Der Deutsche Verein empfiehlt, die EQ in
Teilzeit daneben auch fir parallele Sprachforderung® oder bei anderen, individu-
ellen Griinden zu nutzen, um Uberforderung zu vermeiden.

3.2 Rechtliche Situation kldren

Der Deutsche Verein weist darauf hin, dass die Vorbereitung und Begleitung Ge-
flichteter komplexe Schnittstellen mehrerer Rechtsgebiete beinhaltet und die
einschlagigen Gesetze und Verordnungen oft gedandert werden. Er empfiehlt, Mit-
arbeitenden ausreichend asyl-, aufenthalts- und sozialrechtliche Fortbildungen zu
ermoglichen.

3.2.1 Asyl- und aufenthaltsrechtliche Fragen kldren

Der Aufenthaltsstatus ist entscheidend fiir Zugang zum Arbeitsmarkt, raumliche
Beschrankungen und Wohnsitzregelungen sowie Art und Umfang des Zugangs zu
Integrationskurs und berufsbezogener Deutschsprachforderung. Unterschiede
ergeben sich je nachdem, welchen Aufenthaltsstatus die Betroffenen haben. Even-
tuell stellen sich Fragen der Identitatsklarung. Klarungsbediirftig ist zudem, ob bei
unsicherer Aufenthaltsperspektive eine Aufenthaltserlaubnis durch Aufnahme und
Abschluss einer Berufsausbildung erlangt werden kann. Geschlechtsspezifische
Perspektiven kdnnen eine Priifung der asyl- und aufenthaltsrechtlichen Vorschrif-
ten unter anderem zu geschlechtsspezifischer Verfolgung und Menschenhandel
erforderlich machen. Der Deutsche Verein empfiehlt, diese Fragen ausgehend vom
Aufenthaltsstatus zu klaren.®

Blirokratische Ablaufe sind fiir Gefliichtete oft eine Belastung. In den Auslander- und
anderen beteiligten Behorden sollten eine Willkommenskultur gemeinsam weiter
ausgebaut und Ermessensspielraume ausgeschopft werden. Der Deutsche Verein
empfiehlt, praktische Unterstiitzung beim Ausfiillen von Dokumenten, der Lektiire
von Bescheiden sowie der Kommunikation mit Behorden zu leisten. In Formularen
und Bescheiden soll eine verstandliche Sprache genutzt werden.

Der Deutsche Verein weist darauf hin, dass fehlende Transparenz zu Entscheidungs-
grundlagen und -prozessen in Behérdenverfahren haufig fir die beteiligten Akteu-
re eine Herausforderung auch in der Akzeptanz der Entscheidung darstellt.

8 So schon die Gesetzesbegriindung, BT-Drucks. 20/6518, S. 47.

9  Ausf. Deutscher Verein, Fuln. 1. Zu zwischenzeitlichen Anderungen bei Arbeitsmarktzugang und Sprach-
forderung siehe Rickfiihrungsverbesserungsgesetz vom 21. Februar 2024, BGBL. | Nr. 54, und Gesetz zur
Einfilhrung eines Chancen-Aufenthaltsrechts vom 21. Dezember 2022, BGBI. | S. 2847.
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Vor Ort eine konstruktive, verbindliche Kooperation und Kommunikation zwischen
Gefliichteten, unterstiitzenden Netzwerken und Behorden einschliellich fester
Ansprechpersonen auf beiden Seiten aufzubauen, wird meist als Mehrwert und
erfolgsfordernd in der Aufnahme einer Berufsausbildung erlebt. Dabei gebieten es
Transparenz und Erwartungsmanagement, gegeniiber Gefliichteten die Rollenver-
teilung dahingehend zu erlautern, welche Entscheidungen bei welchen Behorden
liegen. Der Deutsche Verein empfiehlt Fortbildungen behérdlichen Personals zu
interkultureller Kompetenz sowie in Kommunikation, die Akzeptanz, Toleranz,
Empathie und Transparenz im Verwaltungshandeln berticksichtigt. Mit Fortbildung
der Beratenden kann den genannten Herausforderungen positiv begegnet werden.

Fachkraftemangel, sehr hohe Auslastung der Auslanderbehorden sowie regional
unterschiedliche Ausstattung und Organisationsstrukturen fiihren oft zu langen
Bearbeitungszeiten. Verzogerungen bei Beschaftigungs- und Aufenthaltserlaubnis
oder Ausbildungsduldung kdnnen dazu fiihren, dass Betriebe sich aus einem an-
gebahnten Ausbildungsverhaltnis zuriickziehen. Der Deutsche Verein empfiehlt die
Abstimmung und friihe wechselseitige Information zwischen den involvierten
Stellen und Auslanderbehorden, um Verfahrensablaufe effizient zu gestalten und
ein Scheitern von Ausbildungsverhaltnissen wegen Verzégerungen zu vermeiden.

3.2.2 Sozialrechtliche Fragen klédren

Die Klarung sozialrechtlicher Fragen umfasst zum einen Anspriiche auf existenzsi-
chernde Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG), des SGB Il, des
SGB lll, bei schulischen Ausbildungen des BAf6G und bei unbegleiteten Minderjah-
rigen des SGB VIII. Darliber hinaus sollte eine umfassende Beratung alle Lebens-
umstande in den Blick nehmen und mogliche Anspriiche wie Wohngeld, Familien-
leistungen, gesundheitliche und pflegerische Bedarfe sowie Leistungen der Kinder-
und Jugendhilfe priifen. Die Klarung sozialrechtlicher Fragen umfasst zum anderen
Anspruchs- und Ermessensleistungen der Aktiven Arbeitsforderung des SGB III, der
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit des SGB Il und ggf. der Jugendsozialarbeit
nach dem SGB VIII. Der Deutsche Verein empfiehlt, die genannten Anspruchs- und
Ermessensleistungen umfassend zu prifen.!® Daneben empfiehlt der Deutsche
Verein auch hier praktische Unterstiitzung beim Umgang mit Behorden wie unter
3.2.1. beschrieben.

3.2.3  Rechtliche Wechselbeziehungen beriicksichtigen

Asyl- und Aufenthaltsrecht stehen in komplexen Wechselbeziehungen zum Sozial-
recht. Der aufenthaltsrechtliche Status eroffnet oder verschliet den Zugang zum
Arbeitsmarkt, zu Forderinstrumenten des SGB Il und SGB Ill sowie zu existenzsi-
chernden Leistungen nach dem AsylbLG oder dem SGB Il. Zugleich kann sich die
Inanspruchnahme existenzsichernder Leistungen nach dem SGB Il bei nicht-huma-
nitaren Aufenthaltstiteln negativ auf den Aufenthaltsstatus auswirken - beziehungs-
weise die (Uberwiegend) eigenstandige Lebensunterhaltssicherung positiv. Der
Deutsche Verein empfiehlt, diese Wechselbeziehungen in Beratung und Planung
einzubeziehen (s.u. 3.2.4 und 3.4.3).

10 Laufend aktualisierte Arbeitshilfen bspw. unter https://www.einwanderer.net/uebersichten-und-arbeits-
hilfen/ (19. September 2024).

Deutscher Verein
fiir 6ffentliche und Seite 13

private Fiirsorge eV.


https://www.einwanderer.net/uebersichten-und-arbeitshilfen/
https://www.einwanderer.net/uebersichten-und-arbeitshilfen/

3.2.4 Rechtskreiswechsel begleiten

Mit dem Wechsel des aufenthaltsrechtlichen Status kann ein Rechtskreiswechsel
vom AsylbLG ins SGB Il erfolgen.™ Vor allem in Fallen einer positiven Asylentschei-
dung oder eines Ubergangs von einer Duldung in eine Aufenthaltserlaubnis erfolgt
ein Wechsel vom AsylbLG ins SGB II. Dieser fiihrt zu einem Wechsel der Zustandig-
keit: Statt der nach § 10 AsylbLG zustandigen Leistungsbehorde - oft: Sozialamt -
und der Agentur fiir Arbeit ist nun das Jobcenter fiir Leistungen und FérdermaR-
nahmen zustandig.’? Sofern der Lebensunterhalt im Einzelfall nicht oder nicht
ausreichend eigenstandig gesichert werden kann, empfiehlt der Deutsche Verein,
aufeinen bruchlosen Bezug existenzsichernder Leistungen hinzuwirken. Das umfasst
auch den Hinweis darauf, dass Leistungen des Jobcenters gemaR § 37 SGB Il be-
antragt werden miissen. Dariiber hinaus bieten sich Kooperationsvereinbarungen,
Fallibergaben zwischen den Leistungstragern, Lotsenkonzepte oder Coaches an,
um Uberginge zu gestalten. In einzelnen Kommunen haben sich rechtskreisiiber-
greifende Strukturen bewahrt, in denen Einheiten der Sozial-, Arbeits- und Integ-
rationsverwaltung zusammengelegt sind.

Der Deutsche Verein weist zudem darauf hin, dass mit dem Wechsel ins SGB Il For-
derinstrumente hinzukommen konnen, die im Rechtskreis des AsylbLG nicht ent-
halten sind.:?

3.3 Kompetenzen und Erwartungen klaren

3.3.1 Umfassendes Bildungsclearing durchfiihren

Gefllichtete bringen individuell unterschiedliche Voraussetzungen mit. Klarungs-
bediirftig sind: Schulbildung und dazu vorliegende oder zu besorgende Zeugnisse
einschlieBlich der Priifung, ob sie anerkennungsfahig sind; Berufserfahrung; infor-
mell oder non-formal erworbene Kompetenzen; formale Berufsqualifikationen
einschlieBlich der Priifung, ob sie anerkennungsfahig sind; Erhebung des Sprach-
stands und Bedarf nach Integrationskurs, berufsbezogener Deutschsprachforderung
oder anderen Angeboten der Sprachforderung sowie eventueller Bedarf nach Al-
phabetisierung. Gefliichtete bringen zudem unterschiedliche Wiinsche, Erwartun-
gen, Motivationen, fachliche Neigungen und Eignungen (Grundkompetenzen) mit.
Der Deutsche Verein empfiehlt, zu Beginn des Beratungsprozesses ein umfassendes
Bildungsclearing, etwa im Rahmen der Potenzialanalyse nach § 37 SGB lll oder § 15
SGB I, durchzufiihren, in dem die genannten Faktoren erhoben und in die weitere
Planung einbezogen werden. Daran anschlieffend kann eine zielgerichtete Verweis-
beratung zu den jeweils zustéandigen Stellen erfolgen. Sofern Ausbildungs- oder
Lernmittel wie digitale Endgerate (s.u. 4.3.) zur Verfigung gestellt werden, sollte
zudem erhoben werden, ob das digitale Wissen fiir den Umgang damit vorhanden
oder Unterstiitzung erforderlich ist.

Der Deutsche Verein empfiehlt, schon im Asylverfahren Kompetenzen zu erheben
und Schritte der Arbeitsmarktintegration einzuleiten, damit zum Zeitpunkt eines
moglichen Rechtskreiswechsels keine wertvolle Zeit fur berufliche Integration
verloren gegangen ist. Beides sollte auch in Zeiten, in denen vorrangig Unterbrin-
gung und Versorgung Ankommender im Fokus stehen, im Blick behalten werden.

11 In seltenen Féllen nach Verlust einer Aufenthaltserlaubnis auch umgekehrt vom SGB Il ins AsylbLG.
12 Ausfiihrlich Deutscher Verein, Fultn. 1, S. 16 f.
13 Ausfihrlich Deutscher Verein, FuRn. 1, Abschnitte E. Il., FI. und F11.3.1.1.
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3.3.2 Vorgehen bei fehlendem Schulabschluss kldren

Auch nach Ende der Schulpflicht kann ein Schulabschluss im Rahmen einer berufs-
vorbereitenden Bildungsmalnahme gemafl § 51 Abs. 3 i.V.m. § 53 SGB Il1,** durch
Forderung der beruflichen Weiterbildung gemaft § 81 Abs. 3 SGB IIl oder je nach
landesspezifischen Angeboten beispielsweise durch Abendschulen oder Weiterbil-
dungskollegs nachgeholt werden. Der Deutsche Verein empfiehlt, diese Optionen
im Beratungsprozess zu prifen, insbesondere wenn eine schulische Ausbildung
angestrebt wird. Er weist zugleich darauf hin, dass eine duale Berufsausbildung
auch ohne Schulabschluss méglich ist.

3.3.3  Anerkennung einer ausléndischen Berufsqualifikation priifen

Manche Gefliichtete haben bereits eine formale Berufsqualifikation im Ausland
erlangt. Mit dem Gesetz liber die Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqua-
lifikationen (BQFG) sowie den bundes- und landesrechtlichen, berufsspezifischen
Gesetzen bestehen Instrumente fiir die Anerkennung auslandischer Berufsqualifi-
kationen. Dariiber hinaus besteht die Moglichkeit einer Zeugnisbewertung durch
die Zentralstelle fiir auslandisches Bildungswesen (ZAB). Im ESF Plus-Forderpro-
gramm ,,1Q - Integration durch Qualifizierung® wird bundesweit Anerkennungs- und
Qualifizierungsberatung durch Projekttrager angeboten.!* Weitere Beratungsange-
bote der Lander finden sich auf dem Anerkennungsportal.'® Der Deutsche Verein
weist darauf hin, dass das Beratungsangebot regional unterschiedlich stark ausge-
baut ist. Er empfiehlt, bei Vorliegen eines ausléandischen Berufsabschlusses im
Wege der Verweisberatung klaren zu lassen, ob dessen Anerkennung als Alternati-
ve zum Beginn einer neuen Berufsausbildung erfolgversprechend ist. Er empfiehlt
weiter, dabei lber die Dauer des Anerkennungsverfahrens zu informieren. Der
Deutsche Verein regt an, dass die anerkennenden Stellen finanziell und personell
ausreichend ausgestattet werden.

3.3.4 Umgang mit non-formal und informell erworbenen Kompetenzen
Viele Gefliichtete haben Berufserfahrung, aber keine formale oder anerkennungsfa-
hige Berufsqualifikation. Mit dem Projekt Valikom Transfer ist unter Beteiligung der
Handwerks-, Handels- und Landwirtschaftskammern ein standardisiertes Validie-
rungsverfahren geschaffen worden, um non-formal und informell erlangte berufliche
Kompetenzen zu bewerten und zu zertifizieren. Auch im Foérderprogramm 1Q wird
mit Kombi Laufbahnberatung eine Moglichkeit angeboten, um im Ausland erwor-
bene non-formale und informelle Kompetenzen sichtbar zu machen. Der Deutsche
Verein bewertet Valikom grundsatzlich als sinnvollen Ansatz zur Erfassung non-
formaler Kompetenzen. Er empfiehlt, die gewonnenen Erkenntnisse in der Regel so
zu nutzen, dass statt eines direkten Zugangs zu einer unqualifizierten Beschaftigung
eine formale Berufsausbildung angestrebt wird. So konnen anhand der genannten
Instrumente ein geeigneter Ausbildungsberuf ermittelt, eine verkiirzte Berufsaus-
bildung (§ 27c HwO, § 8 BBiG ) oder der Weg zu einer Externenpriifung nach § 45
Abs. 2 BBiG oder § 37 Abs. 2 HwO in die Beratung einbezogen werden.*
14  Beachte fiir Personen mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung die besonderen Voraussetzungen nach § 52
Abs. 2 SGB Ill.
15 Ubersicht nach Landern: https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/
Allgemeine_Publikationen/Publikation_IQ_Beratungsangebote_barrierefrei.pdf (19. September 2024).
16 www.anerkennung-in-deutschland.de (19. September 2024).

17 Der Deutsche Verein weist ergdnzend darauf hin, dass am 19. Juli 2024 das Berufsvalidierungs- und -digi-
talisierungsgesetz verkiindet worden ist (BGBL. 2024 | Nr. 246 vom 23. Juli 2024).
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Der Deutsche Verein empfiehlt, informelle Kompetenzen auch dann in den Bera-
tungsprozess einzubeziehen, wenn sie nicht durch Erwerbstatigkeit, sondern - oft
von Frauen - durch familidre Arbeit, Sorgearbeit oder freiberufliche Arbeit im Her-
kunftsstaat erworben wurden.

3.3.5 Umgang mit Teilqualifikationen

Vielfach werden fiir die Integration Gefliichteter in den Arbeitsmarkt Teilqualifizie-
rungen, d.h. das Erwerben einzelner Qualifizierungsmodule eines Berufs, genutzt.
Sie konnen begleitend zur Berufstatigkeit, als VollzeitmaRnahme oder in Teilzeit
erworben werden. So wird ermdoglicht, dass nach Absolvieren mehrerer oder aller
Teilqualifikationen die Zulassung zur Externenprifung beantragt werden kann.*®
Informationen zu Teilqualifizierungen geben die BA, das Jobcenter, die Industrie-
und Handelskammer, die Handwerkskammer sowie bei weiteren bundes- oder
landesrechtlich geregelten Berufsausbildungen die jeweils fiir die Ausbildung zu-
standige Stelle. Der Deutsche Verein erkennt an, dass Kammern von positiven Er-
fahrungen berichten. Er weist zugleich auf das Risiko hin, dass der Abschluss bei
modularem Vorgehen nicht sicher gewahrleistet ist und eine formale Qualifikation
letztlich nur tGber die Externenpriifung erworben wird. Er empfiehlt, Teilqualifizie-
rungen in einem Beratungsprozess anzusprechen und sie anhand derindividuellen
Umstande abzuwagen. Dabei ist zu beachten, dass vorrangig eine direkte, vollqua-
lifizierende Berufsausbildung angestrebt werden sollte. Teilqualifikationen eigenen
sich fir Menschen, denen es liber den klassischen Weg der Ausbildung oder Um-
schulung nicht gelingt, einen Berufsabschluss zu erlangen. Insbesondere fiir Men-
schen Uber 25 Jahre und Langzeitarbeitslose, deren Lernerfahrungen nicht positiv
waren bzw. lange zuriickliegen, bieten Teilqualifikationen die Chance, berufliche
Kenntnisse schrittweise auf- und auszubauen und in einem letzten Schritt mit der
Externenpriifung den Berufsabschluss zu erlangen.

Teilqualifizierungen kdnnen sich auch anbieten bei Personen mit auslandischer
Qualifikation, die einen Nachqualifizierungsbedarf haben. In diesen Fallen kann
gegebenenfalls liber den Besuch einzelner Teilqualifizierungen der Nachqualifizie-
rungsbedarf gedeckt werden und so zur Berufsanerkennung fiihren.

3.4 Vorbereitende QualifizierungsmaBnahmen nutzen

3.4.1 Angebote der Sprachférderung nutzen

Die meisten Gefllichteten verfiigen bei Ankunft Giber keine oder unzureichende
deutsche Sprachkenntnisse. Mit dem Gesamtprogramm Sprache (GPS), bestehend
aus den Integrations- und den Berufssprachkursen, hat die Bundesregierung ein
flachendeckendes Angebot der Deutschsprachférderung geschaffen. Das Ziel der
Integrationskurse ist die Vermittlung alltagstauglicher Deutschkenntnisse. Darauf
aufbauend kann der Sprachunterricht in einem Berufssprachkurs fortgesetzt wer-
den, um die Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu verbessern.?®
Daneben gibt es eigene Sprachangebote mancher Lander und Kommunen.

18 Siehe bspw. https://teilqualifikation.dihk.de/de (19. September 2024).
19 Ausfiihrlich https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Migration-und-Arbeit/Anerkennung-und-Qualifizierung/
Deutsch-lernen-fuer-den-Beruf/deutsch-lernen-fuer-den-beruf.html (19. September 2024).
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Im Rahmen der berufsbezogenen Deutschsprachférderung hat das Bundesamt fiir
Migration und Fliichtlinge (BAMF) als spezielles Angebot die Berufssprachkurse fiir
Auszubildende (Azubi-BSK) entwickelt. Sie richten sich an Auszubildende mit Mig-
rationshintergrund, die Sprachférderbedarf und einen Ausbildungsvertrag haben.
Sie haben nicht das Ziel, den Erwerb eines Sprachzertifikats zu méglichen. Die
Sprachforderung orientiert sich stattdessen an den individuellen sprachlichen
Anforderungen des facherspezifischen Schulunterrichts in der dualen Ausbildung,
beinhaltet ausbildungsspezifisches Fachvokabular und bereitet auf die Zwischen-
und Abschlusspriifungen vor. Sie wird angeboten fiir die Berufsgruppen Handwerk,
Gewerbe und Technik; Pflege; Hotel- und Gaststattengewerbe sowie Lager- und
Logistik. Sie werden sowohl berufsvorbereitend als auch -begleitend angeboten.?
Der Deutsche Verein empfiehlt, sie schon ausbildungsvorbereitend in Anspruch zu
nehmen. Wird regional kein Azubi-BSK angeboten, kann hilfsweise der regulare
Basisberufssprachkurs genutzt werden. An den 2024 mit dem Job-Turbo eingefiihr-
ten Job-Berufssprachkursen (Job-BSK) konnen Auszubildende auch teilnehmen,
allerdings nur gemeinsam mit Beschaftigten des gleichen Betriebs. Zudem sind die
Azubi-BSK besser auf die Bedarfe Auszubildender abgestimmt. Der Deutsche Verein
weist erganzend darauf hin, dass es teilweise Landesangebote fiir weitere, auch
schulische, Berufsausbildungen gibt.

Neben dem formalisierten, schulischen Erwerb von Deutschkenntnissen ist der
aktive Sprachgebrauch im Alltag wichtig. Der Deutsche Verein regt an, dies schon
vor Beginn einer Berufsausbildung durch betriebliche oder ehrenamtliche Sprach-
patenschaften aufzugreifen.

Es kann einen Zielkonflikt geben, wenn die Sprachkenntnisse noch nicht fiir eine
Berufsausbildung ausreichen, aber der Wunsch nach schneller Berufsausbildung
besteht, weil sie aufenthaltsrechtliche Sicherheit bringen kann. Der Deutsche Ver-
ein empfiehlt erneut, diesen Zielkonflikt in der Beratung zu thematisieren. Er
empfiehlt zudem, Moéglichkeiten der aufenthaltsrechtlichen Absicherung auch
berufsvorbereitender MaRnahmen zu berticksichtigen.?

Eine friihe Verzahnung von Fach- und Sprachlernen gilt als effiziente Methode des
Sprachlernens. Die Verordnung liber die berufsbezogene Deutschsprachforderung
(Deutschsprachforderverordnung - DeuFoV) sieht in & 16 DeuFoV vor, Deutsch-
sprachférderung mit Mallnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik nach dem SGB
[Il bzw. SGB Il zu verbinden. Verschiedene Angebote der Agenturen fiir Arbeit und
der Jobcenter verbinden die arbeitsmarktspezifischen Instrumente und die Integ-
rations- oder Berufssprachkurse des BAMF. Dazu zahlen zum Beispiel die unten
(3.4.2, FuRRn. 25) genannten Programme. Der Deutsche Verein bewertet dies als
sinnvollen Ansatz, um berufliches und sprachliches Lernen zu verbinden und eine
Uberforderung der Auszubildenden zu vermeiden. Er empfiehlt, MaRnahmen der
Verzahnung fachlichen und sprachlichen Lernens auszubauen und zu nutzen. Das
bedarf einer feinfiihligen Verkniipfung unter Einbeziehung der individuellen Vor-
aussetzungen. Im Einzelfall kann auch die Verkniipfung von Spracherwerb mit
Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG oder § 16d SGB Il zu priifen sein.

20 Ausfiihrlich https://www.bamf.de; www.bamf.de/flyer-azubi-bsk (19. September 2024).
21 Ausfuhrlich zu beidem Deutscher Verein, FuRn. 1, S. 10 f.
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Der Deutsche Verein empfiehlt zudem, schon in der Vorbereitung darauf hinzuwir-
ken, dass die Sprachférderung auch wahrend der Berufsausbildung fortgesetzt wird
(s.u. 4.2.) und noch vor deren Beginn verbindliche Absprachen mit Betrieben {iber
spatere Freistellungen fiir die Kurszeiten zu treffen.

3.4.2 Angebote, Instrumente und Chancen der Ausbildungsvorbereitung nutzen

Je nachdem, welchen Aufenthaltsstatus die gefliichtete Person hat, kommen
vorbereitende rechtskreisspezifische Instrumente der Aktiven Arbeitsmarktforde-
rung nach dem SGB Il sowie Leistungen der Eingliederung in Arbeit nach dem SGB
Il (insbesondere ggf. § 16h oder 16k SGB I1) infrage. Der Deutsche Verein empfiehlt,
diese Instrumente zu nutzen und eine personliche Beratung beim ortlich zustan-
digen Jobcenter oder der ortlich zustandigen Agentur fiir Arbeit in Anspruch zu
nehmen.? Angebote der Jugendsozialarbeit, Jugendmigrationsdienste und ande-
re Angebote der Migrationsberatung unterstiitzen die Integration junger Menschen
im Hinblick auf Schule und Ubergénge in Ausbildung und die Arbeitswelt.?* Neben
den Regelinstrumenten gibt es migrations- und fluchtspezifische Programme der
BA und der Jobcenter,” Projekte im Rahmen von Programmen des Europaischen
Sozialfonds (ESF)* sowie Programme von Bundesministerien.?” Hinzu kommen
teilweise landesspezifische und kommunale Angebote.?® Der Deutsche Verein emp-
fiehlt, je nach Einzelfall verschiedene der genannten Angebote in die Beratung
einzubeziehen, um eine moglichst individuelle, effektive Forderung zu erreichen.

3.4.3  Assistenzausbildungen nutzen

In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Assistenzausbildungen mit kiir-
zerer Ausbildungsdauer geschaffen.” Einerseits konnen sie einen niedrigschwelli-
gen Einstieg vermitteln, sofern sie - was je nach Ausbildungsgang zu priifen ist - teils
geringere Zugangsvoraussetzungen haben. Andererseits bergen Assistenzausbil-
dungen das Risiko, dass Gefllichtete dauerhaft in Beschaftigungen mit geringerer
Bezahlung und weniger Fortentwicklungsmoglichkeiten stagnieren. Eine vollqua-
lifizierende Berufsausbildung macht es durch hoheren Verdienst auch wahrschein-
licher, dass Personen mit Duldung ihren Lebensunterhalt eigenstandig sichern
kdnnen. Das ist Voraussetzung, um eine Aufenthaltserlaubnis nach § 19d Aufent-
haltsgesetz (AufenthG) zu erhalten.

22 Ausfiihrlich Deutscher Verein, FuRRn. 1, S. 16.

23 Ortlich zustindige Stelle zu finden unter Dienststellenfinder der Agenturen fiirArbeit/Jobcenter, https://
web.arbeitsagentur.de/portal/metasuche/suche/dienststellen (19. September 2024).

24 Ausfiihrlich Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit e.V. (BAG EJSA): Ubergénge ge-
stalten - Junge Menschen mit Migrationserfahrungen zwischen Schulsystem und Arbeitswelt, Stuttgart
2022; https://www.jugendmigrationsdienste.de/ (19. September 2024).

25 Ubersicht zu den verschiedenen Programmen, u.a. ,PerjuF - Perspektiven fiir junge Fliichtlinge*, ,Kommit
- Kooperationsmodell mit berufs-anschlussfahiger Weiterbildung“ und ,,Step by Step in die betriebliche
Ausbildung®, https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitskraefte/gefluechtete-beschaeftigen/
foerderung-gefluechtete (19. September 2024).

26 Ubersicht unter https://www.esf.de/portal/DE/ESF-Plus-2021-2027/Foerderprogramme/inhalt.html (19.
September 2024); siehe insbesondere MY TURN - Frauen mit Migrationserfahrung starten durch; Rat geben
- Ja zur Ausbildung!; WIR - Netzwerke integrieren Gefliichtete in den regionalen Arbeitsmarkt; Win-Win -
Durch Kooperation zur Integration; JUVENTUS: Mobilitat starken - fiir ein soziales Europa.

27 Insbesondere die sogenannten BOF-Kurse (berufliche Orientierung fiir Zuwanderer) des Bundesministeri-
ums fiir Bildung und Forschung, https://www.bmbf.de (19. September 2024).

28 Siehe bspw. fiir Bayern https://www.km.bayern.de/lernen/schularten/foerderschulen/uebergang-ins-be-
rufsleben (19.September 2024); fiir NRW https://bass.schul-welt.de/18431.htm, 5.2. (19. September 2024).

29  Zu landesrechtlich geregelten Ausbildungen als Pflegehelfer/in siehe bspw. Bundesanzeiger, Allgemeiner
Teil vom 17. Februar 2016 B 3, Nr. 2.
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https://www.esf.de/portal/DE/ESF-Plus-2021-2027/Foerderprogramme/inhalt.html
https://www.bmbf.de
https://www.km.bayern.de/lernen/schularten/foerderschulen/uebergang-ins-berufsleben
https://www.km.bayern.de/lernen/schularten/foerderschulen/uebergang-ins-berufsleben
https://bass.schul-welt.de/18431.htm

Fiir Personen mit einer Duldung ist zu beachten, dass Assistenzausbildungen gemafR
§ 60c Abs. 1 Nr. 1b AufenthG nur Zugang zur Ausbildungsduldung eroffnen, wenn
eine Ausbildungsplatzzusage fiir eine anschlieRende qualifizierte Berufsausbildung
von mindestens zwei Jahren vorliegt.*® Gleiches gilt fiir die Aufenthaltserlaubnis
zur Berufsausbildung fiir ausreisepflichtige Auslander nach § 16g AufenthG. Nach
erfolgreichem Abschluss einer qualifizierten Berufsausbildung besteht fiir Inhabe-
rinnen und Inhaber einer Ausbildungsduldung gemaR & 19d Abs. 1a AufenthG fir
oder einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG gemal} § 16g Abs. 8 AufenthG
ein Anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels. Fiir Geduldete, die ohne Ausbil-
dungsduldung eine staatlich anerkannte Ausbildung in einer Pflegehilfstatigkeit
absolviert haben, besteht bei Erflillung der Voraussetzungen des § 19d Abs. 1 Auf-
enthG ebenfalls die Moglichkeit des Erhalts einer Aufenthaltserlaubnis (gebundenes
Ermessen).3! Der Deutsche Verein empfiehlt, mit Blick auf individuelle Vorausset-
zungen und den eventuellen Wunsch nach schnellem Arbeitsmarktzugang (s.o.,
2.2) die Moglichkeit einer Assistenzausbildung in die Beratung einzubeziehen, aber
in der Regel eine vollqualifizierende Berufsausbildung als vorrangig anzustreben.

3.5 Bewerbungsprozess unterstiitzen

Gefliichtete haben in der Regel weniger soziale Netzwerke, die sie in Bewerbungs-
prozessen unterstlitzen konnen. Der Deutsche Verein empfiehlt, sie bei Bewerbung
und Bewerbungsstrategie, Erstellung von Bewerbungsunterlagen, der Vorbereitung
aufVorstellungsgesprache und bei Praktikums- oder Ausbildungsplatzsuche sowie
den damit verbundenen Formalia zu unterstiitzen. Entsprechende Angebote halten
auf Nachfrage auch die Agentur fiir Arbeit sowie die Jobcenter vor. Der Deutsche
Verein empfiehlt, dabei einerseits die Sensibilisierung fiir den zeitlich langen Vorlauf
flir eine Bewerbung, andererseits auch die Moglichkeit der kurzfristigen Nachver-
mittlung in noch offene Ausbildungsstellen bei Beginn des Ausbildungsjahres in
die Beratung einzubeziehen.

3.6 Ausbildungsbetriebe gewinnen, unterstiitzen und vernetzen

Ausbildende oder ausbildungsinteressierte Betriebe bendtigen Unterstiitzung beim
Umgang mit fluchtspezifischen Herausforderungen. Der Deutsche Verein empfiehlt,
sie Uber Beratungs-, Unterstiitzungs- und Vernetzungsangebote zu informieren. Er
weist darauf hin, dass es bundesweite, erprobte Projekte gibt, unter anderem das
Netzwerk Unternehmen integrieren Fluchtlinge, Willkommenslotsen und die Koor-
dinierungsstelle KAUSA. Das Programm ,WIR - Netzwerke integrieren Gefliichtete
in den regionalen Arbeitsmarkt“ wendet sich primar an die Zielgruppe Gefliichtete,
ist aber auch fiir Arbeitgeber ansprechbar.>? Einen Uberblick vor Ort geben in vielen
Landern landesseitig geforderte Integrationszentren oder Koordinierungsstellen.®

30 Ausfiihrlich Darstellung und Kritik bei Deutscher Verein, FuRn. 1, S. 5.

31 Diese Moglichkeit besteht im Rahmen des Ermessens auch fiir Personen, die mit Ausbildungsduldung oder
Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG eine Ausbildung in einer Pflegehilfstatigkeit erfolgreich abge-
schlossen haben und entgegen ihrer urspriinglichen Absicht die Ausbildung nicht zur Pflegefachkraft
fortsetzen (§ 19c Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 22a Beschaftigungsverordnung [BeschV]).

32 Ausfiihrlich: https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/; https://www.bmwk.de/Redaktion/
DE/Artikel/Wirtschaft/willkommenslotsen.html; https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/integration-
durch-bildung-und-qualifizierung/kausa/kausa_node.html; https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Migration-
und-Arbeit/Flucht-und-Aysl/ESF-Plus-Programm-WIR/esf-plus-programm-wir.html (19. September 2024).

33 Ubersicht fiir acht Lander bei Kiihn, B./Bendel, P./Schammann, H: Integration als Pflichtaufgabe: Holzweg
oder Konigsweg zu krisenfesten kommunalen Strukturen?, Hildesheim 2024, S. 12.
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Der Deutsche Verein empfiehlt, dass ausbildende Betriebe friih den Austausch mit
Beratungsstellen suchen, um (iber Asyl-, Aufenthalts- und Sozialrecht (s.0. 3.2)
informiert zu sein.

Oft konnen Betriebe Ausbildungsplatze nicht besetzen, weil sie keine Auszubilden-
den finden. Oft entsprechen die Kompetenzen (noch) nicht den Anforderungen des
Ausbildungsberufes. Manche Unternehmen scheuen die Aufwande fiir Organisati-
on und Verwaltung der Ausbildung. Mit der Assistierten Ausbildung (AsA) nach
§§ 74-75a SGB Il oder einer EQ nach § 54a SGB 11 lasst sich die Kluft zwischen den
Erfordernissen und dem Potenzial der Auszubildenden Uberbriicken, damit junge
Menschen eine Berufsausbildung beginnen und Betriebe motivierte Fachkrafte
gewinnen. Im Rahmen der Netzwerkarbeit werden, insbesondere in der Vorphase,
auch Ausbildungsbetriebe fiir potenzielle Auszubildende akquiriert.

4. Begleitung der Berufsausbildung

4.1 Regelinstrumente nutzen

Der Deutsche Verein empfiehlt, Regelinstrumente zur Stabilisierung der Berufsaus-
bildung zu nutzen. Zu den Instrumenten des SGB 111, die auch fiir SGB lI-Kundinnen
und Kunden genutzt werden kdnnen, zahlt die begleitende Phase der Assistierten
Ausbildung (§ 16 SGB II; § 74 i.V.m. § 75 SGB 1l1). Wesentlich fiir die Sicherung des
Lebensunterhalts ist die Berufsausbildungsbeihilfe gemal § 56 SGB Il oder - bei
Leistungsausschluss hiervon wegen des Aufenthaltsstatus - Anspriiche nach dem
AsylbLG.** Die auRerbetriebliche Berufsausbildung nach § 76 SGB IIl kann in An-
spruch genommen werden, um beispielsweise eine begonnene Ausbildung abzu-
schlieffen oder voriibergehend einen Ausbildungsbetrieb zu verlassen, die Berufs-
ausbildung aufRerbetrieblich fortzusetzen und sie anschlieRend in einem anderen
Betrieb fortzusetzen. Gegebenenfalls sind die Leistungen zur Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen am Arbeitsleben nach dem SGB Il zu beriicksichtigen. Auch
hier ist bei den SGB lll-Instrumenten anhand des Aufenthaltsstatus zu priifen, ob
die jeweilige Norm ausnahmsweise einen Ausschluss oder zusatzliche Vorausset-
zungen enthalt.®

Aus dem SGB VIl sind inshesondere die Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIIl) und die
Schulsozialarbeit (§ 13a SGB VIII) einzubeziehen.

Fur schulische Ausbildungen kommt Ausbildungsforderung nach dem BAfOG in
Betracht. Auch hier ist der Anspruch vom Aufenthaltsstatus abhangig.®

Fur Inhaberinnen und Inhaber einer Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis
kommen weitere Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB Il, Kapitel
[l Abschnitt 1 - insbesondere die ganzheitliche Betreuung nach § 16k SGB |1 - sowie,
ggf. aufstockende, existenzsichernde Leistungen nach den §§ 19 ff. SGB Il infrage.

34  Ausfiihrlich Deutscher Verein, FuBn. 1, S. 21 f.
35 Ausfiihrlich Deutscher Verein, FuRRn. 1, S. 21 ff.
36 Ausfuhrlich Deutscher Verein, Fulin. 1, S. 24 ff.
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4.2 Berufsausbildung mit Sprachforderung verzahnen

Fortlaufende Sprachforderung bleibt wahrend der Berufsausbildung zentral fur
deren erfolgreichen Verlauf und Abschluss. Auch hier kann sprachliches und fach-
liches Lernen in den Berufssprachkursen fiir Auszubildende (s.o. 3.4.1.) verbunden
werden. Sie werden in der Berufsschule, im Betrieb, digital oder bei Kurstragern
angeboten - flexible Modelle sollen den unterschiedlichen Interessen gerecht wer-
den. Der Deutsche Verein empfiehlt, die Berufssprachkurse fiir Auszubildende be-
gleitend zur Berufsausbildung zu nutzen. Er verweist auch hier auf das Erfordernis
von Freistellungen durch den Ausbildungsbetrieb (s.0. 3.4.1.).

Schulische Berufsausbildungen fallen nicht unter die Regelung der Berufssprach-
forderung. Der Umgang der Lander und Schulen ist sehr unterschiedlich und spie-
gelt keine Struktur einer Sprachkursversorgung wie bei Berufssprachkursen in
dualen Ausbildungen wider.

4.3 Lernbedingungen beriicksichtigen

Der Deutsche Verein empfiehlt, fir Menschen in Aufnahmeeinrichtungen und Ge-
meinschaftsunterkiinften Riickzugsorte flir ungestortes Lernen fiir die Berufs- bzw.
Berufsfachschule oder das Deutschlernen zu organisieren.

Erempfiehlt weiter, zu erfragen, ob vor Ort beteiligte Institutionen wie Berufsschu-
le, Berufsfachschule oder Sprachkurstrager digitale Endgerate zur Verfligung stellen.
Vorrangig sind die fur die Bereitstellung von Endgeraten speziellen Leistungssys-
teme - hier: dasin der Zustandigkeit der Linder und Kommunen liegende Bildungs-
wesen - in der Pflicht. Sofern digitale Endgerate personlich beschafft werden sollen,
gelten weiterhin die allgemeinen gesetzlichen Vorgaben zum Hartefallmehrbedarf
gemaR § 21 Abs. 6 SGB II. Einzelfallbezogen ware zu priifen, ob die Voraussetzungen
fur die Ubernahme der Kosten fiir ein digitales Endgerat fiir Leistungsberechtige
als Mehrbedarf gemal § 21 Abs. 6 SGB Il tatsachlich vorliegen. Fur Leistungsberech-
tigte im Grundleistungsbezug nach dem AsylbLG kann im erforderlich werdenden
Einzelfall eine Leistungsgewdhrung bei Vorliegen der Voraussetzungen des §
6 AsylbLG in Betracht kommen. Bei der dualen Ausbildung einschlief3lich hand-
werklicher Ausbildungen (§ 3 Abs. 3 BBiG) muss der Ausbildungsbetrieb gemal} § 14
Abs. 1 Nr. 3 BBiG Ausbildungsmittel kostenlos zur Verfligung stellen, wenn sie nicht
nur fir die Berufsschule, sondern auch fiir die betriebliche Ausbildung benétigt
werden. Das umfasst auch digitale Endgerate.

4.4 Zusammenwirken von Berufs- und Berufsfachschule und Betrieb fordern

Viele Gefluichtete haben Probleme mit dem Lernstoff - insbesondere Textverstand-
nis - in der Berufsschule oder Berufsfachschule. Der Deutsche Verein empfiehlt
eine regelmallige Zusammenarbeit und gemeinsame Verstandigung lber die Or-
ganisation von Unterstiitzungsangeboten von Ausbildungsbetrieben mit Lehrkraf-
ten und Schulsozialarbeit, bestenfalls durch feste Ansprechpartnerinnen und
-partner oder feste Austauschformate, sowie ggf. mit den Ausbildungsbegleiterinnen
und -begleitern der assistierten Ausbildung. So haben Lehrerinnen und Lehrer
Einblicke in individuelle schulische Probleme, Nachhilfebedarfe oder Fehlzeiten.
In die soziale Situation der jungen Menschen haben Schulsozialarbeiterinnen und
-arbeiter Einblick, sofern sie vor Ort sind.
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Auch empfiehlt der Deutsche Verein, betriebliche oder - sofern vor Ort Strukturen
bestehen - ehrenamtlich Engagierte (zu Patenschaften und Mentoring s. 3.1.1, 3.4.1,
4.5) in die Zusammenarbeit einzubeziehen. Er empfiehlt weiter, die gefliichteten
Menschen bei der Abstimmung liber Unterstiitzungsangebote einzubeziehen.

Der Deutsche Verein empfiehlt, mogliche Unterschiede in der schulischen Soziali-
sation aufzugreifen. Dafiir sollte die Fahigkeit gefordert werden, Lernstoff eigen-
standig zu erarbeiten, handlungsorientierte Aufgaben zu l6sen, in Gruppen zu
diskutieren, Prasentationen zu halten, Konflikte anzusprechen und erlerntes Wissen
auf andere Sachverhalte zu Ubertragen.

4.5 Ausbildungsbetriebe: Vernetzung und innerbetriebliche
MaRnahmen gestalten

Der Deutsche Verein empfiehlt, die oben (3.6.) empfohlenen Beratungs-, Unterstiit-
zungs- und Vernetzungsangebote auch wahrend der Ausbildung zu nutzen.

Viele Betriebe haben gute Erfahrungen mit Mentorinnen und Mentoren (s.u. 3.1.1,
3.4.1, 4.4) bzw. festen Ansprechpersonen fiir Auszubildende gemacht. Das konnen
Betriebsangehorige oder externe Ehrenamtliche sein. Sie kdnnen Ansprechpersonen
fur Gefliichtete ebenso wie flir Betriebe sein. Hierzu gibt es Bundes-*" und Landes-
programme.® Der Deutsche Verein empfiehlt, solche Unterstlitzungspersonen in-
nerbetrieblich zu benennen oderim Rahmen bestehender Programme einzubinden.

Es gibt zahlreiche Konzepte zu Diversity Management und der betrieblichen Integ-
ration von Migrantinnen und Migranten in Betriebe. Der Deutsche Verein empfiehlt
hier die Verweisberatung an spezialisierte Stellen oder den Hinweis auf Handrei-
chungen.®

4.6 Mit Beeintrachtigungen der physischen und psychischen
Gesundheit umgehen

In Betrieb wie Berufsschule oder Berufsfachschule kann es erforderlich sein, mit
Beeintrachtigungen der psychischen und physischen Gesundheit umzugehen. Das
Erkennen von Traumafolgen und der Umgang damit sind fachlich fordernd. Um
darauf angemessen reagieren zu konnen, empfiehlt der Deutsche Verein, dass in
jeder Kommune einige Lehrkrafte und Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter eine
Basisqualifikation zum Erkennen von Traumafolgen und zum Umgang damit ab-
solvieren. Er empfiehlt weiter, Betriebe, Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schul-
sozialarbeit durch Verweisberatung auf Beratungsstellen oder Handreichungen
aufmerksam zu machen.* Durch ein Zusammenwirken von praventiven und the-
rapeutischen Aktivitaten sollen ungewollte Ausbildungsabbriiche bei Personen mit
psychischen Beeintrachtigungen moglichst vermieden werden. Bei Beeintrachti-
gungen der physischen Gesundheit sind je nach Aufenthaltsstatus ggf. die Beson-
derheiten des AsylbLG zu beriicksichtigen.*

37 https://vera.ses-bonn.de/ (19. September 2024).

38 https://arbeitsmarktmentoren-sachsen.de/programmidee/; https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-foerderprogramme/integration-durch-ausbildung-perspekti-
ven-fuer-zugewanderte-kuemmerer-programm (19. September 2024).

39 Verschiedene Quellen unter https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/aktiv-werden/diversi-
ty/; https://www.kofa.de/personalarbeit/unternehmenskultur/ (19. September 2024).

40 https://www.baff-zentren.org (19. September 2024).

41  Ausfiihrlich mit weiteren Nachweisen https://fluechtlingsrat-bw.de/grundlagen/gesundheitsversorgung/
(19. September 2024).
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4.7 Berufsausbildung bedarfsgerecht gestalten

HwO (§ 27c HwO) und BBIG (§ 8 BBiG) erlauben eine Verlangerung der Berufsaus-
bildung. Es gibt Projekte der Industrie- und Handelskammern, in denen die Ausbil-
dungsdauer von Beginn an einvernehmlich um ein Jahr verlangert wird, um fach-
liches Lernen, fachspezifische Sprachférderung und Arbeit im Betrieb zu verkniip-
fen.*? Der Deutsche Verein bewertet das als sinnvollen Ansatz, um berufliches und
sprachliches Lernen zu verbinden und zugleich eine Uberforderung Auszubildender
zu vermeiden. Er empfiehlt, diesen Ansatz auszubauen und - soweit regional ver-
fliigbar - schon in die Vorbereitung der Berufsausbildung einzubeziehen. Dariiber
hinaus kann es sich im Einzelfall je nach Sprachkenntnissen und Berufserfahrung
anbieten, im Laufe der Berufsausbildung entweder eine Verldngerung oder eine
Verkiirzung der Berufsausbildung zu vereinbaren. Letzteres kann bei umfangreichen,
informell erworbenen beruflichen Kompetenzen sinnvoll sein. Der Deutsche Verein
empfiehlt, diese Schritte, sofern sie nicht schon vor Beginn verabredet wurden,
wahrend der Berufsausbildung je nach Ergebnissen der Zwischenpriifungen und
praktischem Ausbildungsverlauf in Erwagung zu ziehen.

Der Deutsche Verein empfiehlt, auch wahrend der Berufsausbildung tiber Angebo-
te der Kinderbetreuung zu informieren und diese in die Planung einzubeziehen
(s.0.3.1.4).

Der Deutsche Verein bekraftigt seine Empfehlung, durch Berufsausbildung in Teil-
zeit (§ 7a BBiG, § 27b HwO) parallelen Erwerb von Deutschkenntnissen ebenso wie
Kinderbetreuung zu ermdglichen, um Uberforderung der Auszubildenden zu ver-
meiden.® Entsprechendes gilt flir andere Sorgearbeit wie die Pflege von Angeho-
rigen oder sonstige individuelle Lebensumstande.

Der Deutsche Verein empfiehlt, Problemen beim Textverstandnis damit zu begegnen,
dass Lehrmaterialien moglichst in einfacher Sprache genutzt bzw. erstellt werden.
Erregt an zu berticksichtigen, inwieweit dies im Rahmen der jeweiligen Priifungs-
ordnungen auch in Priifungen aufgegriffen werden kann.

4.8 Verweisberatung bei Rassismus und Diskriminierung gewahrleisten

In der Berufs- oder Berufsfachschule und im Ausbildungsbetrieb kann es zu rassis-
tischer Diskriminierung, auch zu Mehrfachdiskriminierung aus geschlechtsspezifi-
schen Griinden, kommen. Ausbildendes Personal, Lehrkrafte, Schulsozialarbeite-
rinnen und -arbeiter sowie Leitungskrafte benotigen eine Basisqualifizierung, um
Rassismus sowie die Wirkung anderer Diskriminierungsformen und ihr Zusammen-
wirken (Intersektionalitat) zu erkennen und zu vermeiden. Fiir betroffene Auszu-
bildende sowie Lehrerinnen und Lehrer, Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbei-
ter sowie Kolleginnen und Kollegen im Betrieb empfiehlt der Deutsche Verein eine
Verweisberatung an hierauf spezialisierte Stellen.**

42 https://www.ihk.de/oldenburg/geschaeftsfelder/ausbildungweiterbildung/fluechtlinge-integrieren/pro-
jekt-ausbildung-1-2--4514266; https://www.ihk.de/coburg/bildung/ausbildung/kombimodell/wie-funkti-
oniert-das-kombimodell-1-3--5835404 (19. September 2024).

43 So bereits Deutscher Verein, Fultn. 1, S. 31.

44 https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/community-basierte-beratung-gegen-
rassismus-2172442; https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/was-wir-machen/respektland/res-
pektland-node.html; https://verband-brg.de/; https://ofek-beratung.de/; https://betriebliche-demokratie-
kompetenz.de/ueber-uns/; https://www.bagejsa.de/fileadmin/Publikationen/Sonstiges/Diskriminie-
rung%?20als%20Alltagsph%C3%A4nomen_Handlungsm%C3%B6glichkeiten%20f%C3%BCr%20die%20
Schulsozialarbeit.pdf;; https://www.lass-uns-reden.de/ (19. September 2024).
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https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/community-basierte-beratung-gegen-rassismus-2172442
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/community-basierte-beratung-gegen-rassismus-2172442
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/was-wir-machen/respektland/respektland-node.html
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/was-wir-machen/respektland/respektland-node.html
https://verband-brg.de
https://ofek-beratung.de
https://betriebliche-demokratiekompetenz.de/ueber-uns/
https://betriebliche-demokratiekompetenz.de/ueber-uns/
https://www.bagejsa.de/fileadmin/Publikationen/Sonstiges/Diskriminierung%20als%20Alltagsph%C3%A4nomen_Handlungsm%C3%B6glichkeiten%20f%C3%BCr%20die%20Schulsozialarbeit.pdf
https://www.bagejsa.de/fileadmin/Publikationen/Sonstiges/Diskriminierung%20als%20Alltagsph%C3%A4nomen_Handlungsm%C3%B6glichkeiten%20f%C3%BCr%20die%20Schulsozialarbeit.pdf
https://www.bagejsa.de/fileadmin/Publikationen/Sonstiges/Diskriminierung%20als%20Alltagsph%C3%A4nomen_Handlungsm%C3%B6glichkeiten%20f%C3%BCr%20die%20Schulsozialarbeit.pdf
https://www.lass-uns-reden.de

4.9 Ungewollte Ausbildungsabbriiche verhindern

Der Deutsche Verein empfiehlt, wahrend der Berufsausbildung eine Unterstiitzung
zu organisieren, die ungewollte Ausbildungsabbriiche verhindert - vor allem solche,
die aufgrund der Belastung wegen fluchtspezifischer Herausforderungen erfolgen.

Kommt es dennoch zum Abbruch, empfiehlt der Deutsche Verein, die Suche nach
einem neuen Ausbildungsplatz zu unterstiitzen und gemeinsam mit dem bzw. der
Gefliichteten die Ursachen des Abbruchs zu reflektieren, um nachste Schritte zu
planen. Er empfiehlt weiter, die aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen eines Aus-
bildungsabbruchs in die Beratung einzubeziehen. Das kann erforderlich sein, wenn
die Berufsausbildung Grundlage fiir eine Ausbildungsduldung nach § 60c AufenthG
oder einer Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung fiir ausreisepflichtige Aus-
lander nach § 16g AufenthG ist. Der Deutsche Verein weist erganzend darauf hin,
dass auch bei Ausbildungsabbruch im individuellen Fall eine EQ gemal’ § 54a Abs.
5 Satz 3 SGB Ill als Uberbriickung beim selben Unternehmen maglich sein kann.

Der Abbruch einer Ausbildung ist nicht pauschal negativ zu bewerten. Es gibt Situ-
ationen, in denen Auszubildende wegen schlechter Ausbildungs- und Arbeitsbe-
dingungen mit dem ausbildenden Betrieb unzufrieden sind. Bei drohendem Abbruch
wegen Konflikten empfiehlt der Deutsche Verein verschiedene Ansatze zu nutzen
und Auszubildende dariiber zu informieren: Die Angebote der Assistierten Ausbil-
dung nach § 75 Abs. 2 SGB Ill einschlieBlich einer ,,Konfliktmoderation zwischen
der oder dem Auszubildenden und dem Ausbildungsbetrieb“*; die Einbindung der
Person oder Institution, die das Ausbildungsverhaltnis vermittelt hat; Schlichtungs-
ausschiisse der Kammern, Ansprechpersonen bei den Kammern oder, sofern ver-
fugbar, regionale Angebote* zu nutzen. Wenn nach einem Abbruch arbeitsrechtli-
che Anspriiche offen sind, sollte auf die Rechtsberatung der Gewerkschaften ver-
wiesen werden.

Ist die Berufsausbildung zeitlich weit fortgeschritten, empfiehlt der Deutsche Verein,
die Moglichkeit einer Externenpriifung (§ 45 Abs. 2 BBIG, § 37 Abs. 2 HwO) in Betracht
zu ziehen. Zuletzt weist er darauf hin, dass ein Wechsel des Ausbildungsbetriebes,
gegebenenfalls unter Anrechnung der bisherigen Ausbildungsdauer, méglich ist.

Zuletzt gibt es Falle, in denen sich die Entscheidung fiir einen bestimmten Beruf
als falsche Wahl herausstellt und Auszubildende sich beruflich neu orientieren
mochten. Das gilt fur Gefliichtete wie fiir andere Auszubildende. Der Deutsche
Verein empfiehlt, dann die berufliche Neuorientierung zu begleiten.

45  So ausdriicklich BT-Drucks. 19/17740, S. 36.
46  Beispielsweise in Schleswig-Holstein https://www.ausbildungsbetreuung.de/ (19. September 2024).
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5. Ubergang von Berufsausbildung in Beschiftigung

Nach Abschluss einer Berufsausbildung kann es erforderlich sein, Gefliichtete in
der ersten Phase beim Ubergang von der Ausbildung in die Beschaftigung als Fach-
kraft zu begleiten. Der Deutsche Verein empfiehlt, eventuelle Regelungen in Tarif-
vertragen oder Betriebsvereinbarungen zur Ubernahme nach erfolgreichem Ab-
schluss der Ausbildung zu priifen.

5.1 Bewerbungsprozess unterstiitzen

Sofern keine Ubernahme im ausbildenden Betrieb erfolgt, empfiehlt der Deutsche
Verein auch hier, den Bewerbungsprozess wie unter 3.5 beschrieben zu unterstiit-
zen.

5.2 Instrumente des SGB Il und Ill beim Ubergang nutzen

Nach § 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB Il kdnnen MalRnahmen zur Stabilisierung einer
Beschaftigung geférdert werden. Dariiber hinaus kann die begleitende Phase der
Assistierten Ausbildung gemal § 74 Abs. 3 Satz 3 SGB Il auch sechs Monate nach
Begriindung eines Arbeitsverhaltnisses zu dessen Stabilisierung bzw. bis zu einem
Jahr nach Ende der Berufsausbildung zur Aufnahme eines Beschaftigungsverhalt-
nisses genutzt werden. Eine Betreuung nach § 16k SGB Il kann bei fehlender un-
mittelbar anschliefender Beschaftigung bis zu zwolf Monate nach Ausbildungsen-
de fortgefiihrt werden. Der Deutsche Verein empfiehlt, diese Instrumente auch in
dieser Phase zur nachgehenden Betreuung zu nutzen, um eine nachhaltige Integ-
ration zu unterstitzen.

5.3 Rechtskreiswechsel begleiten

Nach Abschluss der Berufsausbildung sollte der Lebensunterhalt in der Regel durch
eine anschliefende Beschaftigung gesichert sein. Ist das nicht der Fall, ist auch hier
ein moglicher Rechtskreiswechsel zu beachten. Bei einem Wechsel des Aufenthalts-
status kommt es zu einem behordlichen Zustandigkeitswechsel (ausfiihrlich oben
3.2.4). Zunéachst sind bei der dualen Berufsausbildung die Voraussetzungen des
Arbeitslosengeldes nach §§ 136 ff. SGB Il zu prifen und gegebenenfalls bei der
Agentur fiir Arbeit zu beantragen. Der Deutsche Verein empfiehlt, Gefllichtete hier-
zu zu beraten und wie unter 3.2.1 beschrieben zu unterstutzen.
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A. Einleitung

Seit Einflihrung der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende im Jahr 2005 sind die
komplexen Regelungen im Leistungsrecht mehrfach erganzt und an die hochst-
richterliche Rechtsprechung angepasst worden. Das zum 1. August 2016 in Kraft
getretene 9. SGB Il-Anderungsgesetz - Rechtsvereinfachung! - wollte mehr Biir-
gerfreundlichkeit, die Vermeidung unnétiger Blirokratie und den nachhaltigen
Einsatz der Ressourcen bewirken. Diese Ziele wurden allerdings nur bedingt er-
reicht. Die Komplexitat des SGB Il wurde an verschiedenen Stellen sogar noch
gesteigert, sodass Rechtsvereinfachung im SGB Il weiterhin Dauerthema bleibt.
Transparente Verwaltungsverfahren und bedarfsgerechte Leistungen sind fiir die
Sicherung des Existenzminimums wesentlich.? Nach Ansicht des Deutschen Ver-
eins besteht in diesem Zusammenhang nach wie vor die Notwendigkeit, das Ver-
fahren zur Regelbedarfsermittlung von Kindern und Jugendlichen sowie Kindern
und Jugendlichen in temporaren Bedarfsgemeinschaften weiterzuentwickeln und
zu verbessern.® Daruiber hinaus sollten Zirkelschliisse durch Einbeziehung sog.
sverdeckter Armer® vermieden werden.* Im Bereich der Beschaftigungsforderung
ist daneben fiir die nachhaltige Integration in Arbeit die standige Weiterentwick-
lung der Integrationsinstrumente erforderlich, um die Menschen zu befahigen,
unabhangig von staatlichen Unterstiitzungsleistungen zu leben.

Die vorliegenden Empfehlungen richten sich an den Bundesgesetzgeber. Sie ent-
halten Anregungen, das aktive und passive Leistungsrecht weiter zu optimieren
und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.

B. Anspruchsvoraussetzungen
1. Leistungsausschluss fiir Auszubildende, § 7 Abs. 5 SGB Il

Problemdarstellung

§7 Abs.5 SGB Il regelt den Leistungsausschluss von Auszubildenden, die nach
dem Bundesausbildungsforderungsgesetz (BAf6G) dem Grunde nach forderfahig
sind. Durchbrochen wird dieser Grundsatz durch ein kompliziertes System von
Ausnahmen. Durch das 9. SGB II-Anderungsgesetz ist der Kreis der Leistungsbe-
rechtigten, der ggf. unter Anrechnung von Ausbildungsférderung (aufstockend)
Grundsicherungsleistungen beziehen kann, ausgeweitet worden. Dies dient in
erster Linie der nachhaltigen Eingliederung der Betroffenen in Arbeit.> Gleichwohl
gibt es Gruppen von Studierenden und Auszubildenden, die weiterhin nach §7
Abs. 5 SGB Il von regularen Leistungen zum Lebensunterhalt ausgeschlossen sind.

1 Neuntes Gesetz zur Anderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - Rechtsvereinfachung vom 26. Juli
2016 (BGBI. | S.1824).

2 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Rechtsvereinfachung und Weiterentwicklung des Zwolften Bu-
ches Sozialgesetzbuch (SGB XII) - Sozialhilfe (DV 22/18) vom 11. September 2019, NDV 2019, 511 ff.

3 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung des Systems monetérer Unterstiitzung von
Familien und Kindern (DV 3/16) vom 11. September 2019, NDV 2019, 449 ff.

4 Stellungnahme der Geschéftsstelle des Deutschen Vereins zum Gesetzentwurf der Bundesregierung eines
Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Anderung des Zwdlften Buches Sozialgesetzbuch so-
wie des Asylbewerberleistungsgesetzes (DV 28/20) vom 29. Oktober 2020, https://www.deutscher-verein.
de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2020/dv-28-20_ermittlung-von-regelbedarfen.pdf.

5 Geiger, in: LPK-SGB II, § 7 Rdnr. 176.
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Das Bundessozialgericht (BSG) geht davon aus, dass Studierende, die BAf6G be-
ziehen, finanzielle Deckungsliicken mit eigener Erwerbsarbeit schlieRen.® Fir
Studierende in besonderen Lebenslagen (z. B. mit Erziehungs- und Pflegeaufga-
ben oder mit Behinderungen und langer andauernden Erkrankungen) ist studien-
begleitendes Jobben im bedarfsdeckenden Ausmalf} sehr haufig nicht moglich. In
derartigen Konstellationen droht der Studienabbruch, da in Harteféllen Leistun-
gen flr Studierende nach § 27 Abs. 3 SGB Il lediglich auf Darlehensbasis erbracht
werden konnen. Auch erhalten Studierende im Urlaubssemester kein BAf6G” und
konnen nach der Rechtsprechung® nur SGB II-Leistungen beziehen, solange keine
Studienleistungen erbracht werden.®

Losungsvorschlag

Die Sicherung des Lebensunterhalts von Auszubildenden und Studierenden muss
Uber das System der Ausbildungsforderung nach dem BAf6G und dem SGB 11l be-
darfsdeckend ausgestaltet werden.X Bis dies der Fall ist,!* empfiehlt der Deutsche
Verein, die Regelungen im SGB Il fiir einen ergénzenden Leistungsbezug einheit-
lich fur alle Ausbildungsformen auszugestalten. Dies muss auch fiir Studierende
gelten, die nicht bei ihren Eltern wohnen und insbesondere aufgrund besonderer
Lebenslagen nur eingeschrankte Verdienstmoglichkeiten haben.

2. Zu beriicksichtigendes Einkommen

* Horizontale Einkommensanrechnung, § 9 Abs. 2 Satz 3 SGB I

Problemdarstellung

Die Verteilung des verfligbaren Einkommens innerhalb einer Bedarfsgemein-
schaft nach der - horizontalen - Bedarfsanteilsmethode ist mit hohem Verwal-
tungsaufwand verbunden und fiir die Leistungsberechtigten schwer nachvollzieh-
bar. Nach der derzeitigen Rechtslage in § 9 Abs. 2 Satz 3 SGB Il ist das Einkommen
so zu verteilen, dass jede Person der Bedarfsgemeinschaft im Verhaltnis des eige-
nen Bedarfs zum Gesamtbedarf der Bedarfsgemeinschaft als hilfebeddrftig gilt
(horizontale Einkommensanrechnung). Demgegeniiber ware eine Anwendung der
vertikalen Einkommensanrechnungsmethode vorteilhaft. Dies ist eine langjahrige
Forderung des Deutschen Vereins.!? Danach wird das Einkommen zunachst auf
den Bedarf des/der Einkommensbeziehenden angerechnet und nur tbersteigen-
de Zufliisse auf die Bedarfe der anderen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft ver-

6 Vgl. BSG, Urteil vom 30. September 2008, B 4 AS 28/07 R, zit. nach juris.

7 Das Studium wird nicht im erforderlichen Male betrieben und daher besteht kein BAf6G-Anspruch (§2
Abs. 5 Satz 1 BAfOG).

8  Vgl. BSG (Ful3n. 6); siehe Arbeitshilfe des Deutschen Vereins zur Existenzsicherung von Auszubildenden im
SGB Il (DV 2/17) vom 12. September 2017, https://www.deutscher-verein.de/de/empfehlungenstellung-
nahmen-2017-arbeitshilfe-des-deutschen-vereins-zur-existenzsicherung-von-auszubildenden-im-sgb-
ii-2638,1213,1000.html. Die Ausnahme ist mittlerweile die Regel, daher stellt sich die Frage, warum einzel-
ne wenige Gruppen ausgeschlossen bleiben.

9  Eine erste Offnung gibt es nach den Fachlichen Weisungen zu § 7 SGB Il Rz. 7.153 der Bundesagentur fiir
Arbeit (BA) Stand: 2. Mdrz 2021, fiir Studierende in Elternzeit, https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_
ba015897.pdf

10 Eckpunkte des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung des Leistungsrechts im SGB Il (DV 21/13) vom 13.
September 2013, NDV 2013, 486 ff.

11  Ein Schritt in diese Richtung wurde bereits mit dem Regelbedarfsermittlungsgesetz 2021 im Wege der
Entfristung der Hartefallregelung des § 27 Abs. 3 Satz 2 SGB Il gegangen.

12 Eckpunkte des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung des Leistungsrechts im SGB Il (DV 21/13) vom 13.
September 2013, NDV 2013, 486 ff.
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teilt. Durch diese Methode wiirde sich der Aufwand bei Riickforderungen erheb-
lich verringern, da sich die Anzahl der notwendigen Individualisierungen bei Er-
stattungsforderungen reduzieren wiirde. Die Verfahren wiirden insgesamt verein-
facht. Die Bescheide wiirden fiir die Leistungsberechtigten aulRerdem verstandli-
cher, da die Berechnung nachvollziehbarer ware.

Die vertikale Einkommensanrechnung wiirde jedoch bewirken, dass die/der Ein-
kommensbeziehende mit hoheren Einkiinften mangels Hilfebediirftigkeit keine
Eingliederungsleistungen nach dem SGB Il erhalten wiirde (etwa im Hinblick auf
die Aufnahme einer besser bezahlten oder die Beibehaltung der Erwerbstatig-
keit). Dieser Folge kann mit einer gesetzlichen Fiktion begegnet werden. Dadurch
konnte die erwerbsfahige Person weiterhin Eingliederungsleistungen erhalten.
Mit der Fiktion'* wiirde auch erreicht, dass Kinder, die das 15. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben und mangels Hilfebediirftigkeit der erwerbsfahigen Mitglie-
der der Bedarfsgemeinschaft anderenfalls in den Rechtskreis des SGB XIl wech-
seln wiirden, als Sozialgeldempféanger/innen im SGB Il verbleiben.

Losungsvorschlag

Der Deutsche Verein spricht sich fiir die vertikale Einkommensanrechnung aus,
verbunden mit einer Fiktionsregelung flir dadurch nicht hilfebediirftige Bedarfs-
gemeinschaftsmitglieder.

* Zuflussprinzip, § 11 Abs. 2,3 SGB Il

Problemdarstellung

Nach § 11 Abs. 2 SGB Il sind laufende Einnahmen in dem Monat zu berticksichti-
gen, in dem sie zuflieRen. Erfolgt bei einer Arbeitsaufnahme die Auszahlung des
Verdienstes nicht am ersten Tag des Monats, sondern zu einem spateren Zeitpunkt
(in aller Regel zum Monatsende), kann nach § 24 Abs. 4 SGB Il ein Darlehen ge-
wahrt werden, das nach § 42a SGB Il zuriickzuflihren ist. Nach Praxiserfahrungen
wird eine Arbeitsaufnahme durch den gewahlten Zeitpunkt der Einkommensan-
rechnung erschwert. Die geltende Rechtslage verursacht zudem einen nicht uner-
heblichen Verwaltungsaufwand. Letztgenannte Problematik entsteht auch bei
erstmaliger Gewahrung einer Erwerbsminderungs- oder Altersrente.

Losungsvorschlag
Der Deutsche Verein spricht sich fiir die Anrechnung von Einkommen erst im Fol-
gemonat aus.

e Schnittstelle zum Kindergeld

Problemstellung

Der Deutsche Verein sieht neben der Anrechnung des Kindergeldes im SGB Il an
der Schnittstelle zum Unterhaltsrecht nach dem BGB* insbesondere Handlungs-
bedarf bei Riickforderungen von Kindergeld.

13 Bereits jetzt erfolgt diese Fiktion fiir Kinder von erwerbsfahigen Leistungsberechtigten, die nach § 7 Abs. 5
SGB Il vom Leistungsbezug ausgeschlossen sind. Vgl. Leopold, in: Schlegel/Voelzke: jurisPK-SGB II, 5.
Aufl., § 7 (Stand: 5. Januar 2021), Rdnr. 273 m.w.N.

14  Siehe dazu Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung des Systems monetarer Unter-
stlitzung von Familien und Kindern (DV 3/16) vom 11. September 2019, NDV 2019, 449 ff. Der Deutsche
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Kommt es zu einer Uberzahlung von Kindergeld, fordert die Familienkasse das
Kindergeld von den Kindergeldberechtigten auch dann zuriick, wenn das zu Un-
recht gewdhrte Kindergeld zuvor als Einkommen bedarfsmindernd auf SGB II-
oder SGB Xll-Leistungen angerechnet wurde. Die Anrechnung kann nach der
Rechtsprechung der Sozialgerichte nicht riickabgewickelt werden, weil es allein
auf den tatsachlichen Zufluss des Kindergeldes beim Hilfeempfanger ankommt.*

Losungsvorschlag
Der Deutsche Verein fordert, eine angemessene Losung zu finden, um eine Dop-
pelbelastung der Leistungsberechtigten zu vermeiden.

* Einkommensanrechnung/Freibetragsregelung, § 11b Abs.2,3 SGB II

Problemdarstellung

2019 waren durchschnittlich ca. 1. Mio. bzw. 26,1 % der erwerbsfahigen Leistungs-
berechtigten erwerbstatig. Darunter hatten 52,4 % ein sozialversicherungspflich-
tiges Arbeitsverhaltnis.’® Lediglich etwa ein Drittel davon war geringfligig beschaf-
tigt. Nach § 2 Abs. 1 SGB Il miissen erwerbsfahige Leistungsberechtigte alle Mog-
lichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebediirftigkeit ausschop-
fen. Zu den Aufgaben der Jobcenter gehort es daher, Moglichkeiten zur Erzielung
eines hoheren Erwerbseinkommens durch Ausweitung der wochentlichen Ar-
beitszeit, durch Qualifizierung, durch Aufstieg oder auch durch den Wechsel der
Arbeitsstelle voranzutreiben.

§ 11b Abs. 2,3 SGB Il sieht Freibetrage vom Erwerbseinkommen vor. Diese Betrage
setzen jedoch keine ausreichend starken finanziellen Anreize zur Ausweitung der
Erwerbstatigkeit, weil nur die ersten 100,- € komplett anrechnungsfrei bleiben
und dariiber hinausgehendes Einkommen zu 80 % (101,- bis 1.000,- €) bzw. zu
90 % bei dariuiber hinausgehendem Einkommen?*” angerechnet werden. Oberhalb
von 1.200,- € bzw. 1.500,- € wird zu 100 % angerechnet. Aus rein finanzieller Sicht
kann es in bestimmten Konstellationen im Sinne der Optimierung des Gesamtein-
kommens der Bedarfsgemeinschaft vorteilhafter sein, es bei einer Teilzeittatigkeit
oder einer geringfligigen Beschaftigung zu belassen. Eine Weiterentwicklung der
Regelung ist angezeigt, um die Aufnahme bzw. Ausweitung der Erwerbstatigkeit
der Leistungsberechtigten zu beférdern.

In der Literatur wird gefordert, die Regelungen zur Anrechnung von Erwerbsein-
kommen grundlegend zu lberarbeiten, hohere Absetzbetrage zuzulassen, aber
dafiir ggf. den Grund-Absetzbetrag von 100,- € pro Monat zu reduzieren oder evtl.
sogar ganz wegfallen zu lassen.'®* Dem stiinde jedoch entgegen, dass dieser Ab-

Verein setzt sich dariiber hinaus intensiv mit einer konzeptionellen Neuausrichtung der monetaren Absi-
cherung von Kindern und Familien, der ,sog. Kindergrundsicherung“ auseinander: Empfehlungen des
Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung des Systems monetéarer Unterstiitzung von Familien und Kin-
dern (DV 3/16) vom 11. September 2019, NDV 2019, 449 ff,

15 Vgl. Hessisches LSG, Urteil vom 24. April 2013, L 6 AS 376/11; LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 5. De-
zember 2013, L 6 AS 926/13 B.

16 Unter den Leistungsberechtigten mit einem sozialversicherungspflichtigen Beschéaftigungsverhaltnis
stand nur gut ein Fiinftel in einem Vollzeitarbeitsverhaltnis, die tibrigen waren in einem Teilzeitverhaltnis.

17  In der Einkommensspanne von 1.001,- bis 1.200,- €/1.500,- € bei einem minderjahrigen Kind.

18 ifo Institut fur Wirtschaftsforschung Miinchen, Forschungsbericht 98/2019: ,,Anreize fiir Erwerbstétige zum
Austritt aus dem Arbeitslosengeld-1I-System und ihre Wechselwirkungen mit dem Steuer- und Sozialversi-
cherungssystem®, Institut flr Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Forschungsbericht 9/2018: ,,Erwerbsta-
tigkeit im unteren Einkommensbereich stérken - Anséatze zur Reform von Arbeitslosengeld Il, Wohngeld
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setzbetrag auch eine pauschalierende Funktion fiir ansonsten verwaltungsauf-
wendig zu berechnende und abzusetzende Steuern und Abgaben hat. Fiir Perso-
nen, die aufgrund ihrer personlichen und gesundheitlichen Situation nicht in der
Lage sind, die Arbeitszeit auszuweiten, waren damit zudem Harten verbunden.
Der Wegfall des Grundabsetzbetrages konnte fiir diese Gruppe sogar den beste-
henden Anreiz zur Aufnahme einer Erwerbsarbeit infrage stellen.

Losungsvorschlag

Der Deutsche Verein empfiehlt zu priifen, wie die Freibetragsregeln fiir die Anrech-
nung von Erwerbseinkommen so weiterentwickelt werden konnen, dass der ma-
terielle Anreiz zur Aufnahme von Vollzeitarbeitsverhaltnissen und die Ausweitung
der Arbeitszeit bei Teilzeittatigkeiten gegenuber der gegenwartigen Situation
deutlich verstarkt wird, gleichzeitig aber auch Einstiegsmoglichkeiten in geringem
Beschaftigungsumfang erhalten bleiben. Zumindest sollten die Absetzbetrage im
Zuge der allgemeinen Einkommensentwicklung dynamisiert und regelmaRig an-
gepasst werden. Dabei sollte auRerdem die Anrechnung von Erwerbseinkommen
wesentlich vereinfacht werden, um Hin- und Riickrechnungen zu vermeiden. Hier-
zu wiirden sich auch Modellversuche anbieten, in denen die Effekte vereinfachter
und mit einem erhdhten Arbeitsanreiz versehener Anrechnungsmodelle Gberprift
werden konnten.

3. Inanspruchnahme einer Altersrente mit Abschldagen, § 12a Satz 2 Nr. 1
SGB 11

Problemdarstellung

Nach § 12a SGB Il sind Leistungsberechtigte verpflichtet, vorrangige Sozialleistun-
gen in Anspruch zu nehmen. Dazu gehort auch eine Altersrente mit Abschlagen
nach der Vollendung des 63. Lebensjahres. In der Unbilligkeitsverordnung sind
Ausnahmen normiert, bei denen eine vorzeitige Altersrente mit Abschlagen nicht
in Anspruch genommen werden muss.'® Eine abschlagsgeminderte Rente muss
jedoch immer in Anspruch genommen werden, wenn die geminderte Rente das
Grundsicherungsniveau ubersteigt. Dies widerspricht dem politischen Ziel, die
Erwerbsquote von Alteren zu erhéhen, und verursacht auRerdem einen groRen
Verwaltungsaufwand.

Losungsvorschlag

Der Deutsche Verein empfiehlt, in § 12a Satz 2 Nr. 1 SGB |l die vorzeitige Altersren-
te mit Abschlagen aus dem Katalog der Leistungen, die vorrangig in Anspruch
genommen werden missen, herauszunehmen.

und Kinderzuschlag®, EntschlieBung des Bundesrates aus dem Jahr 2020, BR-Drucks. 203/20: ,Fiir er-
werbstatige Leistungsbeziehende in der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende muss mehr Einkommen an-
kommen - Mehr Erwerbsbeteiligung durch Anpassung der Hinzuverdienstregeln bei Einkommen aus Er-
werbstatigkeit im SGB 11

19 Diesist u.a. der Fall, wenn durch die Rentenabschlédge Hilfebediirftigkeit im Sinne der Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung eintreten wiirde.
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C. Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Der Deutsche Verein hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Vorschlage zur
Reformierung des aktiven Leistungsrechts unterbreitet. Dazu zahlen die Starkung
desErwerbsvonGrundkompetenzen,dieEinfiihrungeines ,Weiterbildungsgeldes“®
und die starkere Nutzung der freien Forderung (§ 16f SGB 11).%* Der Deutsche Ver-
ein bekraftigt die Notwendigkeit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Inte-
grationsinstrumente.

1. Eingliederungsvereinbarung, § 15 SGB Il

Problemdarstellung

Die Eingliederungsvereinbarung ist ein wichtiges Instrument des Prinzips von For-
dern und Fordern. Passgenaue Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sowie der
Gedanke der aktiven Kooperation der Leistungsberechtigten sollen den Eingliede-
rungserfolg sicherstellen.?? Durch zu schematische Mustertexte und Festlegungen
in Formularen sowie einen teilweise zu wenig auf eine Kooperation auf Augenho-
he angelegten Prozess konnen nicht alle Potenziale dieses Ansatzes realisiert
werden.

Losungsvorschlag

Der Deutsche Verein spricht sich daflir aus, den urspriinglichen Gedanken der
Kooperation auf Augenhohe und die Komponente des Férderns bei der Neukon-
zeption der Regelung zur Eingliederungsvereinbarung - voraussichtlich im Rah-
men des 11. SGB II-Anderungsgesetzes - starker als bisher zur Wirkung zu bringen.

2. Weiterentwicklung des Instruments ,,Teilhabe am Arbeitsmarkt, § 16i
SGB Il

Problemdarstellung

Die Forderung nach § 16i SGB Il hat sich in der Praxis gut bewahrt. Sie wird nach
Einschatzung des Deutschen Vereins auch in absehbarer Zukunft benétigt, um
ansonsten vom Arbeitsmarkt ausgeschlossenen Personengruppen eine Perspekti-
ve zur Teilhabe an Erwerbsarbeit zu eroffnen.

Losungsvorschlag

Der Deutsche Verein empfiehlt die Entfristung der Regelung sowie die Berlicksich-
tigung besonderer Lebensumstande® und den Bezug anderer existenzsichernder
Leistungen?* als nach dem SGB Il beim Zugang zur Forderung (anstatt sechs Jahre
ausschlieflich ALG I11-Bezug, § 16 i Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB Il). Des Weiteren spricht

20 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Forderung von Bildung und beruflicher Weiterbildung in der
Grundsicherung fiir Arbeitsuchende (DV 22/19) vom 30. April 2020, NDV 2020, 312 ff.

21  Empfehlungen des Deutschen Vereins fiir die Weiterentwicklung der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende
(SGB 1) vom 12. September 2017 NDV 2017, 433 ff.

22 Vgl. Berlit, in: Berlit/Conradis/Pattar: Existenzsicherungsrecht, 3. Aufl., S. 266, Rdnr. 1.

23 So auch die Anschlussfahigkeit des Instruments fiir Menschen mit Behinderung, vgl. Bestandsaufnahme
und Empfehlungen des Deutschen Vereins zur selbstbestimmten Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen
mit Behinderung, (DV 20/19) vom 17. Juni 2020, NDV 2020, 368 f.

24 Vorrangig Leistungen nach dem 3. Kapitel des SGB XIl und nach dem AsylblG, erganzend auch Sozialversi-
cherungsleistungen nach dem SGB Ill, VI.
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sich der Deutsche Verein dafiir aus, die Hilfen aus dem Vermittlungsbudget fiir
Hilfen bei der Anbahnung und Aufnahme einer nach § 16i SGB Il geférderten Be-
schaftigung zu offnen. Der Passiv-Aktiv-Transfer sollte verstetigt werden. Ver-
pflichtungsermachtigungen fiir die mehrjahrigen Forderungen sollten in ausrei-
chendem Umfang bereitgestellt werden. Die Ansiedlung des Coachings sollte zu-
klinftig als Ermessenregelung ausgestaltet werden, die es im Einzelfall mit Zustim-
mung der Leistungsberechtigten auch ermdglicht, das Coaching durch den Arbeit-
geber selbst zu erbringen.?

3. Forderung von Grundkompetenzen

Problemdarstellung

Der Deutsche Verein tritt dafiir ein, Grundkompetenzen niedrigschwelliger zu for-
dern, als dies derzeit der Fall ist.?® Derzeit miissen sowohl die grundsatzlichen
Voraussetzungen der beruflichen Weiterbildung nach §81 Abs.1 SGB Il erfillt
sein als auch die Aussicht bestehen, dass die Leistungsberechtigten nach der
MaRnahmenteilnahme eine mindestens zweijahrige Berufsausbildung erfolgreich
abschlieRen. Zudem diirfen MalRnahmen zur Aktivierung und beruflichen Einglie-
derung nach § 45 SGB Il lediglich bis zur Halfte auch Grundbildungsinhalte um-
fassen.

Losungsvorschlag

Der Deutsche Verein pladiert fiir die Einflihrung eines eigenstandigen Instruments
zur Forderung von Grundkompetenzen in den Bereichen Lesen, Schreiben, Mathe-
matik und digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien. Auch er-
werbstatige Leistungsberechtigte im erganzenden SGB ll-Leistungsbezug sollen
berufsbegleitend auf diese Weise unterstiitzt werden konnen.

4, ,Weiterbildungsgeld“ erganzend zu Erfolgspramien einfiihren

Problemdarstellung

Die MaRnahmen zur Forderung der beruflichen Weiterbildung sind sehr zielfiih-

rende Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik, insbesondere wenn sie zu ei-

nem Berufsabschluss fiihren. Die Eingliederungsquote der geforderten Personen

liegt sechs Monate nach MalRnahmeende bei 59,2 %.* Praktiker/innen aus den

Jobcentern berichten jedoch liber Schwierigkeiten, Leistungsberechtigte fiir eine

langer andauernde Weiterbildung zu gewinnen. Nach dem Institut fiir Arbeits-

markt- und Berufsforschung (IAB) stellen finanzielle Aspekte bei der Entscheidung

fir oder gegen eine Weiterbildungsmalinahme eine entscheidende Rolle dar.?®

Auch sind Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschadigung finanziell at-

traktiver.

25 Siehe auch Teilhabe am Arbeitsmarkt verwirklichen. Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Umsetzung
der Férderung nach § 16i SGB Il vom 17. Juni 2020, NDV 2020, 353 ff.

26 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Forderung von Bildung und beruflicher Weiterbildung in der
Grundsicherung fiir Arbeitsuchende (DV 22/19) vom 30. April 2020, NDV 2020, 312 ff.

27  Statistik der Bundesagentur fiir Arbeit: Forderung der beruflichen Weiterbildung, August 2020, Erstel-
lungsdatum: 19. November 2020, Tabelle 4.

28 Dietz/Osiander: Weiterbildung bei Arbeitslosen: Finanzelle Aspekte sind nicht zu unterschatzen, IAB-
Kurzbericht 14/2014, S. 3, Abbildung 1.
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Losungsvorschlag

Leistungsberechtigte sollten wahrend der Teilnahme an einer Mallnahme der be-
ruflichen Weiterbildung einen finanziellen Zuschlag (,,Weiterbildungsgeld“) erhal-
ten. Eine Umsetzung kdnnte zum Beispiel so erfolgen, dass das neue Forderinst-
rument im SGB Il normiert wird und den Jobcentern eine Anwendung uber § 16
SGB Il ermoglicht wird. Zudem ware im SGB |1l die Hohe des Weiterbildungsgeldes
zu regeln. Sachgerecht erscheint eine GroRenordnung von monatlich 150,- bis
200,-€.%

5. Vermittlungsvorrang neu fassen

Problemdarstellung

Fast die Halfte der sozialversicherungspflichtigen Beschéftigungen, die aus dem
SGB-II-Bezug heraus erfolgen, dauern weniger als sechs Monate. Fiir 45 % der Per-
sonen, die eine Beschaftigung aufnehmen konnen, ist diese bereits mindestens
die flinfte in den letzten flinf Jahren.*® Die Arbeitsvermittlung sollte daher noch
starker am Ziel einer nachhaltigen Vermittlung in stabile Beschaftigungsverhalt-
nisse ausgerichtet werden.

Losungsvorschlag

Der Deutsche Verein empfiehlt, den Vermittlungsvorrang anzupassen: Die Teilnah-
me an einer Weiterbildungsmaflinahme, die die Wahrscheinlichkeit einer dauer-
haften Integration in den Arbeitsmarkt erhoht, sollte zumindest mit einer schnel-
len Vermittlung in Arbeit gleichgestellt werden. Zur Umsetzung sollte § 3 Abs. 1
Satz 3 SGB Il gedndert werden.

6. Zentrales Budget fiir MaBnahmen der beruflichen Rehabilitation

Problemdarstellung

Menschen mit Behinderungen oder gesundheitlichen Einschrankungen miissen
die allgemeinen und besonderen FérdermaRnahmen erhalten, die fiir ihre Integ-
ration in den Arbeitsmarkt erforderlich sind. MaRnahmen der beruflichen Rehabi-
litation sind jedoch teils deutlich langer angelegt und kostenintensiver als andere
Forderinstrumente. Dies kann kleinere Jobcenter finanziell liberfordern.

Losungsvorschlag

Der Deutsche Verein empfiehlt, die finanziellen Rahmenbedingungen zur Forde-
rung von Rehabilitanden zu verbessern. Die Finanzierung fiir Reha-Fordermal3-
nahmen sollte aus dem Eingliederungstitel herausgeldst werden. Stattdessen
sollte auf Bundesebene ein zentrales Reha-Budget eingerichtet werden, aus dem
die Jobcenter bei Bedarf Mittel abrufen kdnnen.

29 Das Weiterbildungsgeld wére in die Arbeitslosengeld-IlI-Verordnung in den Katalog der Einkommensarten
aufzunehmen, die nicht auf den Leistungsanspruch angerechnet werden.

30 Vgl. Bruckmeier/Hohmeyer: Arbeitsaufnahmen von Arbeitslosengeld-1I-Empfangern: Nachhaltige Integra-
tion bleibt schwierig, IAB-Kurzbericht 2/2018.
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D. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

1. Mehrbedarf fiir erwerbsfahige Leistungsberechtigte mit Merkzeichen
»G% §21 Abs.4 SGB Il

Problemdarstellung

Ein Mehrbedarf fiir Inhaber eines Schwerbehindertenausweises mit dem Merkzei-
chen G steht lediglich Sozialgeldbezieher/innen und Leistungsberechtigten nach
§ 30 Abs. 1 SGB XII zu. Im SGB |l gibt es diesen Mehrbedarfsanspruch nicht. Ledig-
lich, wenn Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, sonstige Hilfen zur Erlangung
eines geeigneten Platzes im Arbeitsleben oder Eingliederungshilfe bezogen wer-
den, gibt es einen Mehrbedarfsanspruch nach § 21 Abs. 4 SGB II. Dieses Ungleich-
gewicht bei der Leistungserbringung gilt es zu beseitigen.

Losungsvorschlag
Der Deutsche Verein fordert die Schaffung einer Mehrbedarfsregelung auch fiir
erwerbsfahige Leistungsberechtigte mit Merkzeichen G.

2. Kosten der Unterkunft und Heizung, § 22 SGB Il

Die Angemessenheit der Kosten der Unterkunft und Heizung sind haufig strittig.
Im Herbst 2017 hatte der Deutsche Verein Empfehlungen zur Herleitung existenz-
sichernder Leistungen zur Deckung der Unterkunftsbedarfe im SGB Il und SGB XII3*
verabschiedet. Die diesbeziigliche Problemlage besteht unverandert. Der Gesetz-
geber sollte daher den Begriff der Angemessenheit perspektivisch mit festen Kri-
terien hinterlegen.*

3. Gesundheitliche Bedarfe, § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB Il

Problemdarstellung

Nach §24 Abs. 3 Satz 1 Nr.3 SGB Il werden atypische Sonderbedarfe fiir die An-
schaffung und Reparaturen von orthopadischen Schuhen, Reparaturen von thera-
peutischen Geraten und Ausriistungen sowie die Miete von therapeutischen Gera-
ten erbracht. Fur die Neuanschaffung von Sehhilfen gilt diese Regelung nicht.
Kosten einer Brille werden grundsatzlich nicht als Zuschuss nach dem SGB Il ge-
wahrt. Das bedeutet, dass die Brille in der Regel® bei Leistungsberechtigten tiber
18 Jahren aus dem Regelbedarf zu zahlen ist. Im Regelbedarf der Regelbedarfsstu-
fe 1 ist in der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2018 ein Anteil fir

31 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Herleitung existenzsichernder Leistungen zur Deckung der Un-
terkunftsbedarfe im SGB Il und SGB XII (DV 30/16) vom 12. September 2017, NDV 2017, 481 ff.

32 ,Unabhédngig von der Problematik der Angemessenheit der Wohnkosten spricht sich der Deutsche Verein
hinsichtlich der Aufteilung der Wohnkosten dafiir aus, Lésungen zu diskutieren, mit denen eine Harmoni-
sierung zwischen den unterschiedlichen Methoden fiir die (fiktive) Aufteilung bzw. Zurechnung der Wohn-
kosten innerhalb der BG/des Haushalts erreicht und die Verwerfungen zwischen den Systemen durch die
teils deutlich unterschiedliche Gewichtung bzw. Zuweisung der Unterhaltskosten behoben/vermindert
werden konnen., vgl. Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung des Systems moneta-
rer Unterstiitzung von Familien und Kindern (DV 3/16) vom 11. September 2019, NDV 2019, 449 ff.

33 §33 SGBV sieht vor, dass Sehhilfen auch fiir iber 18-Jahrige zulasten der GKV verordnungsfahig sind,
wenn die Betroffenen sehr schwere Sehbeeintrachtigungen aufweisen oder einen Refraktionsfehler von
mehr als 6 Dioptrien bei Myopie oder mehr als 4 Dioptrien bei Astigmatismus haben.
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therapeutische Gerate und Mittel in Hohe von monatlich 2,23 € enthalten.* Dieser
Betrag reicht fiir die Anschaffung nicht aus; auch nicht durch Ansparen oder durch
Einsparungen bei anderen Regelbedarfsbestandteilen.

Die Regelung flihrt immer wieder zu Rechtsstreitigkeiten. Da Leistungsberechtigte
in aller Regel krankenversichert sind, muss die vorrangige Leistungspflicht der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in diesen Fallen beachtet werden, wobei
Zuzahlungen, die nach §61 SGB V zu leisten sind, auch fir Leistungsberechtigte
nach dem SGB Il bis zur Belastungsgrenze (§ 62 SGB V) aus dem Regelsatz gezahlt
werden miussen.

Losungsvorschlag

Der Deutsche Verein empfiehlt, alle Bedarfe fiir Gesundheitsleistungen im SGB V
zu regeln und u.a. Seh- und Horhilfen, soweit nicht im Leistungskatalog der GKV
enthalten, dort (wieder) aufzunehmen.

4. Anspruch auf digitale Endgerate als Leistung fiir Bildung und Teilhabe

Problemdarstellung

In den Regelbedarfen fiir Kinder und Jugendliche werden als regelbedarfsrelevant
fuir Abteilung 10 (Bildungswesen) aus der Sonderauswertung der EVS 2018 fiir 0-
bis 6-Jahrige 1,49 €, fiir 6- bis 14-Jahrige 1,56 €, fiir 14- bis 18-Jahrige 64 Cent
veranschlagt.®® Daneben werden seit letzter grundsatzlicher Uberarbeitung der
Leistungen fiir Bildung und Teilhabe (BuT) im Schulbedarfspaket 30,- € fiir digita-
le Lernsoftware berlicksichtigt. Diese Betrdge reichen fiir die Anschaffung digita-
ler Endgerate samt Zubehor nicht aus; auch nicht durch Ansparen oder durch
Einsparungen bei anderen Regelbedarfsbestandteilen. Durch den pandemiebe-
dingten verstarkten Distanzunterricht (Homeschooling) ist diese Liicke besonders
zutage getreten.

Im Rahmen des DigitalPakts Schule®* werden Schulen u. a. mit Leihgeraten zur
Weitergabe an hilfebediirftige Schiiler/innen ausgestattet. Diese Beschaffungen
sind in den Landern unterschiedlich weit gediehen, sodass vielfach auch die Job-
center vor der Aufgabe stehen, diese Bedarfe zu decken, wenn derartige Leihgera-
te im Rahmen der Lernmittelfreiheit nicht bzw. noch nicht verfligbar sind.*

Losungsvorschlag

Bediirftige Schiilerinnen und Schiiler sind in erster Linie im Zuge der vorrangigen
und weiter voranzutreibenden Lernmittelfreiheit mit digitalen Endgeraten durch
die Schulen einschlieRlich Zubehor auszustatten. Sofern dies allerdings nicht der
Fall sein sollte, spricht sich der Deutsche Verein fiir eine nachrangige Deckung

34 Vgl. Gesetzesbegriindung zum Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Anderung des Zwoélften
Buches Sozialgesetzbuch sowie des Asylbewerberleistungsgesetzes, BT-Drucks. 19/22750, S. 27.

35 Vgl. BT-Drucks. 19/22750, S. 8; in Abteilung 9 (Freizeit, Unterhaltung, Kultur) der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe (EVS) 2018 ist ein Anteil fiir datenverarbeitende Geréte fiir 0- bis 6-Jahrige in Hohe von
2,74 €, fir 6- bis 14-Jahrige in Hohe von 2,31 €, fiir 14- bis 18-Jahrige in Hohe von 0 € veranschlagt (BT-
Drucks. 19/22750, S. 35 ff.). Selbst bei Zugrundelegung beider Abteilungen ist auch damit der Bedarf fiir
digitale Endgerate auch bei Ansparen oder bei Einsparungen bei anderen Regelbedarfsanteilen nicht zu
decken.

36  https://www.bmbf.de/de/wissenswertes-zum-digitalpakt-schule-6496.php (29. Januar 2021).

37 Fachliche Weisung der Bundesagentur fiir Arbeit zu § 21 Abs. 6 SGB |l vom 1. Februar 2021.
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dieser Bedarfe im Rahmen der Leistungen fiir Bildung und Teilhabe nach §28
SGB Il aus.

5. Pflichtverletzungen, §§ 31 ff. SGB Il

Problemdarstellung

Nach dem Urteil des BVerfG vom 5. November 2019%* sind die Sanktionsregelun-
gen der §§ 31, 31a SGB Il zu liberarbeiten.* Es ist neu zu regeln, ob und wie Pflicht-
verletzungen nach § 31 Abs. 1 SGB Il sanktioniert werden. Dabei ist dem Gesetzge-
ber ein Spielraum eingerdaumt worden, z.B. statt der belastenden Sanktionierung
auch positive Anreize zu setzen, die Umstellung von Geldleistungen auf Sachleis-
tungen vorzugeben oder je nach Mitwirkungshandlung differenzierte Minderungs-
hohen und -dauern festzulegen.” Der Nachweis der Wirksamkeit hoherer Leis-
tungsminderungen als 30 % misste durch entsprechende Studien mit Blick auf
ihre VerfassungsmaRigkeit belegt werden.*

Losungsvorschlag

Der Gesetzgeber hat das Sanktionsrecht umfassend zu reformieren.*? Die konkre-
ten Vorgaben des BVerfG* sind umzusetzen (z.B. Wegfall/Begrenzung der Sankti-
onen bei nachtraglicher Verhaltensanderung und in Harteféllen). Dariiber hinaus
pladiert der Deutsche Verein mit Verweis auf den langjahrigen Forderungskata-
log* dafiir,

* die Sonderregelungen U25 abzuschaffen,®,

* Leistungsminderungen auf 30 % des Regelbedarfs zu begrenzen,*,

* das Antragserfordernis flir erganzende Leistungen, insbesondere bei Bedarfs-
gemeinschaften mit Kindern und Jugendlichen abzuschaffen,

* die Sanktionen bei Meldeversaumnissen hinsichtlich der Dauer zu flexibilisie-
ren und

* eine Hartefallregelung zu schaffen.

38 Vgl. BVerfG, Urteil vom 5. November 2019, 1 BvL 7/16.

39 Der Deutsche Verein hat bereits seit Jahren einen umfangreichen Katalog zur Uberarbeitung der Sankti-
onsregelungen gefordert: vgl. Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Reform der Sanktionen im SGB I
(DV 26/12) vom 11. Juni 2013, NDV 2013, 289 ff.; vgl. zuletzt NDV 2019, 529 ff.

40 Vgl. BVerfG, Urteil vom 5. November 2019, 1 BvL 7/16 -, juris Rdnr. 130 und 213.

41 . BVerfG, Urteil vom 5. November 2019, 1 BvL 7/16, Rdnr. 193: ,Wenn sich dies tragféhig belegen lasst, mag
der Gesetzgeber zur Durchsetzung wiederholter Pflichtverletzungen im Ausnahmefall auch eine beson-
ders harte Sanktion vorsehen.”

42 Berlit: Paukenschlag mit Kompromisscharakter Il - das Sanktionenurteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 5. November 2019, info also, 2020, S. 4.

43 Vgl. BVerfG (FuRn. 40), Rdnr. 218 ff.

44 Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Reform der Sanktionen im SGB Il (DV 26/12) vom 11. Juni 2013,
NDV 2013, 289 ff.; vgl. zuletzt NDV 2019, 529 ff.

45  Das BVerfG hat mit seiner Entscheidung ausdriicklich nur liber die Verletzung von Mitwirkungspflichten
der Uiber-25-jahrigen erwachsenen Leistungsberechtigten entschieden. Der Deutsche Verein fordert seit
vielen Jahren die Abschaffung der besonderen Sanktionsregelungen fiir U-25-jahrige. Gleichzeitig wiirde
sich ein einheitliches System der Leistungsminderungen fiir samtliche Altersgruppen verwaltungsverein-
fachend auswirken.

46  Damit ware auch die langjéhrige Forderung des Deutschen Vereins, die Kosten der Unterkunft von Sankti-
onierungen auszunehmen, erfiillt, da es bei einer generellen Begrenzung der Kiirzungen auf 30 % des Re-
gelbedarfes nicht mehr zum Wegfall des Bedarfes fiir Unterkunft und Heizung kommt.
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E. Gemeinsame Vorschriften fiir Leistungen
1. Nullfestsetzung § 41a Abs. 3 Satz 4 SGB Il

Problemdarstellung

Nach §41a Abs. 3 SGB Il wird fiir Monate, in denen bei endgiiltiger Leistungsent-
scheidung - mangels Mitwirkung - nicht rechtzeitig von den Leistungsberechtig-
ten der Anspruch nachgewiesen wurde, auf Null festgesetzt (sog. Nullfestsetzung).
Kann nach dem materiellen Recht fiir die einzelnen Monate des Bewilligungszeit-
raums nur einheitlich Uber den Leistungsanspruch entschieden werden, ist die
Leistung gegebenenfalls fiir den gesamten Bewilligungszeitraum abzulehnen.*
Die Griinde fiir die nicht rechtzeitige Mitwirkung sind vielfaltig, je nach Komplexi-
tat der Nachweise.*”® Mittlerweile gibt es zum maligeblichen Zeitpunkt der Nach-
reichung von Unterlagen erheblich differierende Rechtsauffassungen®. Das er-
schwert die Verwaltungspraxis und wirkt sich auf die Rechtssicherheit aus.*®

Dabei bleibt in der Praxis die Frage offen, wie weit die Nachweispflichten gehen.
Ist also eine Festsetzung ,auf Null“ bereits gerechtfertigt, wenn nicht alle Nach-
weise zu Betriebseinnahmen und -ausgaben eingereicht wurden, oder nur dann,
wenn noch nicht einmal die Erklarung zum Einkommen aus selbststandiger Tatig-
keit (Anlage EKS) ausgefiillt wurde? Umstritten ist weiter, ob eine Nachholung der
Mitwirkung noch im Klageverfahren erfolgen kann. Dasselbe gilt fiir die ebenfalls
streitanfallige Frage einer Nachholung der Mitwirkung im Uberpriifungsverfahren
nach § 44 Abs. 1 SGB X.

Die Vorschrift des § 41a Abs. 3 Satz 4 SGB Il kann im Einzelfall zu unbilligen Ergeb-
nissen fiihren, da sie unabhangig von der Hohe des zu erwartenden Einkommens
bei fehlendem Nachweis die Feststellung nach sich zieht, dass ein Leistungsan-
spruch nicht besteht. Ist aber das Einkommen aus Selbststandigkeit auch aus den
vorigen Bewilligungszeitraumen erkennbar weit entfernt von einer Bedarfsde-
ckung oder fehlt es im konkreten Zeitraum nur an dem Nachweis der Betriebsaus-
gaben, greift die Vermutung, es habe (ggf. sogar fiir eine mehrkopfige Bedarfsge-
meinschaft) gar kein Leistungsanspruch bestanden, erheblich in das Existenzmi-
nimum ein. Die bis zum 31. Juli 2016 geltende Regelung des § 3 Abs. 6 Alg II-V, die
bei fehlender Mitwirkung im Rahmen der endgiiltigen Leistungsbewilligung eine
Schatzung des Einkommens vorsah, stellte die sachgerechtere Losung dar.

Losungsvorschlag

Um unbillige Ergebnisse sowie langwierige Verwaltungs- und Gerichtsverfahren
zu vermeiden und Rechtssicherheit zu schaffen, spricht sich der Deutsche Verein
fur die Streichung der Regelung und die Wiedereinfiihrung der Moglichkeit der
Einkommensschatzung aus.

47 Vgl. BT-Drucks. 18/8041, S. 53.

48 Beispielsweise hdngen manche Mitwirkungshandlungen auch von komplexem steuerrechtlichen Zuarbei-
ten ab, die aus unterschiedlichen Griinden von den Leistungsberechtigten nicht erbracht werden kénnen.

49  So wird z.T. vertreten, dass Unterlagen bis zum Abschluss des Widerspruchsverfahrens nachgereicht wer-
den konnen: BSG, B 4 AS 39/17 R, zit. nach juris, a. A. auch noch im Gerichtsverfahren: Wrackmeyer-Scho-
ene: Existenzsicherungsrecht, 3. Aufl., 2019, Rdnr 17 m.w.N.

50 Vgl. BSG, B 4 AS 39/17 R, zit. nach juris.
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2. Saldierung von Nachzahlungen und Erstattungen, § 50 SGB X

Problemdarstellung

In Riickforderungsverfahren ist die Saldierung von Monaten mit Nachzahlungen
und Erstattungen im Bewilligungszeitraum nicht moglich. Dies bedeutet, dass auf
der einen Seite Leistungsberechtigte zu Unrecht erhaltene Leistungen komplett
an das Jobcenter zuriickzahlen missen und auf der anderen Seite das Jobcenter
gleichzeitige Anspriiche auf Nachzahlungen ebenfalls komplett an die Leistungs-
berechtigten auszahlt. Bei einer Saldierung ware die Erstattungssumme von An-
fang an geringer, der Verwaltungsaufwand minimiert und fiir die Leistungsberech-
tigte eine bessere Nachvollziehbarkeit gegeben.

Losungsvorschlag
Der Deutsche Verein spricht sich in § 50 SGB X fiir eine Saldierungsvorschrift nach
dem Vorbild des § 41a Abs. 6 SGB Il aus.

3. Definition ,,Arbeitslose U 58, § 53a Abs. 2 SGB Il

Problemdarstellung

Nach § 53a Abs. 2 SGB |l gelten Leistungsberechtigte nicht als arbeitslos, wenn sie
nach Vollendung des 58. Lebensjahres fiir die Dauer von mindestens zwolf Mona-
ten Leistungen der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende bezogen haben, ohne
dass ihnen eine sozialversicherungspflichtige Beschaftigung angeboten wurde.
Die Regelung macht eine Berlicksichtigung in der Statistik davon abhangig, ob
Integrationsfachkrafte Angebote fiir sozialversicherungspflichtige Beschaftigung
- und damit zur Uberwindung der Hilfebediirftigkeit - unterbreitet haben. Die
Regelung kann bewirken, dass Erwerbsintegrationen bei Leistungsberechtigten,
die das 58. Lebensjahr vollendet haben, nicht im erforderlichen Male erfolgen.
Dies ist auch aus Griinden der sozialpolitischen Zielsetzung der Grundrente und
der dafiir zu absolvierenden Beschaftigungszeiten nicht mehr vertretbar. § 53a
Abs. 2 SGB Il ist zudem vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und
des steigenden Fachkraftebedarfs bedenklich.®

Losungsvorschlag
Der Deutsche Verein empfiehlt, § 53a Abs. 2 SGB Il zu streichen oder zumindest die
Altersgrenze deutlich anzuheben.

4. Bagatellgrenze fiir Riickforderungen

Problemdarstellung

Eine erhebliche Rechtsvereinfachung wiirde mit der Einfiihrung einer generellen
Bagatellgrenze fiir Riickforderungen einhergehen. Bislang filhren auch liberzahlte
Cent-Betrage zu Aufhebungs- und Erstattungsbescheiden. Von zentraler Bedeu-
tung ist, dass mit Schaffung einer angemessenen Bagatellgrenze bei Uberzahlun-
gen von geringer Hohe keine aufwendigen Aufhebungs- und Erstattungsbeschei-
de erstellt werden missen und damit unverhaltnismaRiger Aufwand vermieden

51 Eckpunkte des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung des Leistungsrechts im SGB Il vom 11. Septem-
ber 2013, NDV 2013, 486 ff.
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werden kann. Gleiches gilt fiir Aufrechnungsbescheide, Anhérungen der Leis-
tungsberechtigten und die Abgabe an das Inkasso (bei Korrektur fur die Zukunft).
Die Bagatellgrenze muss, um eine spiirbare Vereinfachung zu bewirken, daher
kraft Gesetzes im Rahmen der §§ 45 ff. SGB X greifen und die vorgenannten Ar-
beitsschritte entfallen lassen. Dariiber hinaus diirfen mit der Einfilihrung einer
Bagatellgrenze keine neuen umfangreichen Priifschritte einhergehen.

Losungsvorschlag

Damit auch bei vorlaufigen Entscheidungen eine Entlastungswirkung eintritt, soll-
te die Bagatellgrenze bei nachtraglichen Einkommensanderungen ebenfalls gel-
ten. Um diese auch auf eine endgiiltige Festsetzung anwenden zu kdnnen, muss
§ 41a Abs. 6 Satz 3 SGB Il insoweit angepasst werden, als Uberzahlungen bis zum
festgelegten Bagatellbetrag nach der Anrechnung nicht zu erstatten sind. Die Ba-
gatellgrenze fiir Riickforderungen sollte in einer sachangemessenen Groftenord-
nung angesiedelt sein. Eine maximale Vereinfachung ware die Betrachtung des
jeweiligen Riickforderungssachverhalts pro Bedarfsgemeinschaft. In diesem Fall
ware der Bagatellbetrag in einer GroRenordnung von 30,- € anzusiedeln.

5. Sprachmittlung

Problemdarstellung

Fir viele in Deutschland lebende Eingewanderte stellen Sprachbarrieren eine
Hiirde bei der Wahrnehmung ihrer sozialen Rechte und Pflichten auch im Bereich
der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende dar. Betroffen sind nicht nur Menschen
mit Fluchtgeschichte, sondern auch weitere Gruppen wie Arbeitsmigrant/innen
aus EU-Staaten sowie Spataussiedler/innen - darunter auch Personen mit deut-
scher Staatsangehdorigkeit. Eine gesetzliche Grundlage zur Sprachmittlung gibt es
im SGB Il nicht, ein ausreichendes Angebot fehlt. Dies behindert den notwendigen
barrierefreien Zugang zu existenzsichernden Leistungen, zur Sprachférderung
und der Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Fehlende Sprachmittlung kann auch
negative Auswirkungen auf Behorden selbst haben, weil sie ihren Auftrag nicht
oder nur unzureichend erfiillen kdnnen, solange die Kommunikation nicht sicher-
gestellt ist.

Losungsvorschlag

Der Deutsche Verein empfiehlt die Aufnahme einer Regelung zur Hinwirkung auf
Sprachmittlung im allgemeinen Verfahrensrecht des SGB | im zweiten Abschnitt in
den §§ 13 ff.>?

6. Verordnung nach § 13 SGB II-Ortsabwesenheit, § 7 Abs. 4a SGB Il

Problemdarstellung

§ 7 Abs.4a SGB Il enthalt eine flexiblere Regelung zum Leistungsausschluss bei

fehlender Erreichbarkeit als die Vorgangerfassung.>® Diese Fassung gilt bereits seit

52 So auch bereits in den Empfehlungen des Deutschen Vereins zur Forderung der Integration gefllichteter
Menschen (DV 11/16) vom 14, Dezember 2016 (NDV 2017, 1).

53  Mit dem zum 1. August 2006 eingefiligten Absatz 4a a.F. (Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung
fiir Arbeitsuchende vom 20. Juli 2006)wird der Leistungsanspruch vollsténdig ausgeschlossen, wenn sich
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2011, wegen der Ubergangsregelung in § 77 Abs. 1 SGB Il aber so lange nicht, wie
der Verordnungsgeber nach § 13 SGB Il nicht tatig geworden ist. Die noch nicht
gliltige Gesetzesfassung des § 7 Abs. 4a SGB Il verweist nicht mehr auf die Erreich-
barkeitsanordnung (EAO) aus dem Jahre 2001, lasst auch eine Ortsabwesenheit
aus wichtigem Grund zu und gestaltet sich insgesamt deutlich flexibler als die
nach wie vor anzuwendende Regelung des § 7 Abs. 4a SGB Il a.F., die starr Bezug
nimmt auf die EAO und die Eigenverantwortung und Flexibilitat der Leistungsbe-
rechtigten hemmt. Um die flexiblere Regelung daher in Kraft treten zu lassen,
misste also entweder der Verordnungsgeber tatig werden oder die Ubergangsre-
gelung in §77 Abs.1 SGB Il gestrichen werden. Die Streichung des § 77 Abs. 1
SGB Il ware allerdings nur fiir eine kurze Ubergangszeit vorstellbar, da durch die
unbestimmten Rechtsbegriffe der Regelung des § 7 Abs.4a SGB Il viele Ausle-
gungsfragen verblieben.

Losungsvorschlag

Der Deutsche Verein empfiehlt, die Verordnung - wie in § 13 SGB Il vorgesehen -
zeitnah zu erlassen. Dabei muss die digitale Erreichbarkeit bei der Ausgestaltung
Berlicksichtigung finden.

der Leistungsempfanger ohne Zustimmung des persénlichen Ansprechpartners aulRerhalb des zeit- und
ortsnahen Bereiches im Sinne der EAO vom 23. Oktober 1997 in der Fassung vom 16. November 2001 auf-
halt.
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Kindheit, Jugend und Familie
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Weiterentwicklung eines inklusiven
Kinderschutzes
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Vorbemerkung

Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass Kinder! mit Behinderungen? im offentli-
chen wie im privaten Umfeld einem erh6hten Risiko ausgesetzt sind, unterschied-
liche Formen von Gewalt zu erfahren.® Gleichzeitig zeigen sich im Kinderschutz
Teilhabebarrieren und Schutzliicken fiir Kinder mit Behinderungen®, trotz erhebli-
cher Anstrengungen, dies zu vermeiden. In Deutschland obliegt nach Art. 6 Abs. 2
GG den Eltern das Recht und die Pflicht zur Erziehung der Kinder. Uber lhre Bet3-
tigung wacht die staatliche Gemeinschaft (Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG, § 1 Abs. 3 Satz 4
SGB VIII). Der ortliche Trager der Kinder- und Jugendhilfe hat nach § 8a SGB ViIII
das staatliche Wachteramt bei Kindeswohlgefahrdungen auszuiiben. Der Begriff
Kinderschutz in diesem Kontext umfasst alle rechtlichen Regelungen und Mal3-
nahmen, die dem Schutz von Kindern und jungen Menschen dienen. Das Kindes-
wohl ist jedoch kein abschlieRend definierter Begriff und eine unbestimmte
Rechtsnorm. Der Begriff impliziert jedoch das gesamte Wohlergehen und gesunde
Aufwachsen von jungen Menschen. MalRnahmen des Kinderschutzes sowie die
entsprechenden Rechtsnormen umfassen schon immer alle Kinder und jungen
Menschen. Bereits aus dem KJSG leitet sich der Auftrag ab, dass insbesondere
Trager und Leistungserbringer der Kinder- und Jugendhilfe gerade mit Fokus auf
ihre stationaren Angebote und Beratungsleistungen von Kindern und jungen Men-
schen mit Behinderungen,® sich im Kinderschutz inklusiver aufstellen mussen.
Dafiir wird es notwendig sein, den Blick auf andere Rechtskreise und Leistungssys-
teme sowie bereits vorhandene Angebote der Eingliederungshilfe zu richten und
im Interesse des Kinderschutzes eine kooperative Zusammenarbeit mit einer ge-
meinsamen und gegenseitig wertschatzenden Haltung zu entwickeln.

Daher ist eine umfassende Weiterentwicklung des Kinderschutzes notwendig.
Anspruch eines inklusiven Kinderschutzes im Verstandnis des Deutschen Vereins
ist, alle Kinder (unabhangig von Behinderungen, aber auch unabhangig von sozi-
aler Herkunft, Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung, Staatsbirgerschaft oder
anderer individueller Merkmale und Fahigkeiten) gleichberechtigt zu schiitzen.
Entsprechend muss sich inklusiver Kinderschutz am individuellen Bedarf und den
spezifischen Rahmenbedingungen ausrichten. Dabei kann das Wissen um die Le-
benswirklichkeit und erhohte Risiken bestimmter Zielgruppen eine zentrale Res-

1 Der Deutsche Verein wahlt fiir die Zielgruppe in diesen Empfehlungen aus sprachlichen Griinden verkiirzt
den Begriff ,,Kinder®. Gemeint sind, im Sinne des SGB VIII, Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis unter
18 Jahren.

2 Entsprechend des Behinderungsbegriffs der UN-BRK wird Behinderung als Wechselwirkung von Beein-
trachtigung und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren verstanden, die die gleichberechtigte Teil-
habe an der Gesellschaft behindert (bio-psycho-soziale Teilhabebeeintrédchtigungen). Chronischen Er-
krankungen und erhdhte Versorgungsbedarfe sind in diesem Sinne mitgemeint.

3 Kinder und Jugendliche mit Behinderung sind drei- bis viermal gefahrdeter, Gewalt zu erleben als Kinder
und Jugendliche ohne Behinderung. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Formen von Gewalt: kor-
perliche, psychische, sexualisierte sowie strukturelle Gewalt und Vernachldssigung; siehe BAJ, Dossier
1/2022, Gewalt an Kindern und Jugendlichen mit Behinderung, S. 1, https://www.bag-jugendschutz.de/
de/dossiers (27. Mai 2024).

4 Vgl. bspw. Abschlussbericht des UN-Fachausschusses fiir die Rechte von Menschen mit Behinderungen der
Staatenpriifung in Deutschland 2023, https://tbinternet.ohchr.org/ layouts/15/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CRPD%2FC%2FDEU%2FCO%2F2-3&Lang=en (4. April 2024).

5 Der Deutsche Verein bezeichnet mit dem Begriff ,,Kinder mit Behinderungen im Sinne des SGB VIl Kinder,
die korperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeintrachtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit
einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit
hoher Wahrscheinlichkeit ldnger als sechs Monate hindern kénnen. Von Behinderung bedrohte Kinder sind
in diesem Sinne mitgemeint.
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source sein, weil es fiir vielfaltige Schutzbedirfnisse sensibilisiert. Dieses Wissen
darf jedoch nicht zu vorschnellen Riickschliissen fiihren: Wirksamer Kinderschutz
muss sich immer am Einzelfall orientieren und darf nicht (aufgrund von Kategori-
sierungen nach Zielgruppen und Diagnosen) pauschalisieren und stigmatisieren.
Daher werden in diesen Empfehlungen Kinder und Jugendliche mit Behinderun-
gen sowie ihre Eltern bzw. Sorgeberechtigten als eine der Zielgruppen zur Weiter-
entwicklung eines inklusiven Kinderschutzes in den Fokus gestellt.

Mit dem Kinder- und Jugendstarkungsgesetz (KJSG) hat der Gesetzgeber Inklusion
als Leitgedanken auch im Kinderschutz gestarkt. Mit den vorliegenden Empfehlun-
gen mochte der Deutsche Verein praktische Orientierung fiir eine gelingende Ge-
staltung zur Weiterentwicklung eines inklusiven Kinderschutzes bieten. Ziel ist,
die spezifischen Bedarfe von Kindern mit Behinderungen und ihrer Familien im
Kinderschutz ins Bewusstsein zu riicken, Ansatzpunkte fir Weiterentwicklungen
im Bereich der Gestaltung von Angeboten, der Entwicklung einer entsprechenden
Fachlichkeit, der Risikoeinschatzung und Intervention sowie des institutionellen
Kinderschutzes aufzuzeigen und Umsetzungsempfehlungen zu geben. So soll ein
Beitrag zur Selbstverstandlichkeit einer inklusiven Ausrichtung des Kinderschut-
zes geleistet werden.

Die Empfehlungen richten sich an alle Fach- und Fihrungskrafte der 6ffentlichen
und freien Kinder- und Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe, Lehrkrafte und
weiteres Fachpersonal an Schulen, Eltern(-verbdande) sowie an verantwortliche
Akteur/innen der Fachpolitik und der Fachverbande sowie Verantwortliche von
Hochschulen, Fachschulen und Weiterbildungstragern.

1. Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung bei Kindern
mit Behinderungen

1.1 Rechtliche Einordnung

Kinder und Jugendliche haben das Recht, frei von Vernachlassigung, physischer
oder psychischer Misshandlung sowie sexueller Gewalt aufzuwachsen (Art.2
Abs. 2 GG, Art. 19 UN-KRK). Entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention
und der UN-Kinderrechtskonvention hat sich Deutschland dazu verpflichtet, alle
erforderlichen Maflnahmen zu treffen, um fiir Kinder mit Behinderungen, gleich-
berechtigt mit anderen Kindern, alle Menschenrechte und Grundfreiheiten zu
verwirklichen. Dies gilt auch im Kinderschutz. Das staatliche Wachteramt (Art. 6
Abs. 2 GG) steht in direktem Zusammenhang zu den Menschen- bzw. Kinderrech-
ten auf Schutz vor Gewalt, auf Beteiligung und auf Forderung der Entwicklung.
Fragen nach Entwicklungsrisiken und Schutzbediirfnissen bei der Abklarung po-
tenzieller Kindeswohlgefahrdungen® orientieren sich bisher stark an Vorstellungen
sregelhafter” Entwicklung und Sozialisation. Beeintrachtigungen oder Umfeldfak-

6  Nach der Rechtsprechung von Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht liegt eine Kindeswohlge-
fahrdung im Sinne von § 1666 Abs. 1 BGB bzw. § 8a SGB VIIl vor ,bei einer gegenwartigen, in einem solchen
MaR vorhandenen Gefahr, dass bei der weiteren Entwicklung der Dinge eine erhebliche Schéadigung des
geistigen oder leiblichen Wohls des Kindes mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist; BGH,
Beschluss vom 21. September 2022, XII ZB 150/19 (Leitsatz 1); BVerfG, Beschluss vom 29. Januar 2010, 1
BVR 374/09, Rdnr. 41.
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toren, die zu einer Einschrankung des Rechts auf gleichberechtigte und wirksame
Teilhabe fiihren, werden dagegen selten explizit beriicksichtigt.”

Halten sich Kinder iber Tag und Nacht oder fiir einen Teil des Tages in Einrichtun-
gen auf, so hat der Staat dafiir Sorge zu tragen, dass beim Betrieb der Einrichtung
die strukturellen Voraussetzungen erfiillt sind, um den Schutz sicherzustellen. Die
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sind seit Inkrafttreten des KJSG in 2021
verpflichtet, fiir die Voraussetzung zur Erteilung einer Betriebserlaubnis ein
Schutzkonzept zu erstellen und mit Leben zu fillen (§ 45 Abs.2 Satz1 Nr.4
SGB VIII). Gleiches gilt fiir die Einrichtungen der Eingliederungshilfe (§ 37a SGB 1X),
fir welche Gewaltschutzkonzepte bereits vor dem KJSG verpflichtend waren.
Auch fir Einrichtungen der Eingliederungshilfe, die Kinder in ihrer Obhut haben,
gilt ebenfalls die Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII. Ebenso sind bei der Unter-
bringung in einer Pflegefamilie individuelle Schutzkonzepte anzuwenden (§ 37b
Abs. 1 SGB VIII). Kindertagespflegepersonen sind in den Schutzauftrag bei Kindes-
wohlgefahrdung einbezogen (§ 8a Abs. 5 SGB VIII). Andere wichtige Einrichtungen
im Kontext von Kinderschutz sind u.a. Einrichtungen des Gesundheitswesens wie
beispielsweise die Kinder- und Jugendpsychiatrien. Diese Einrichtungen werden
hier nicht explizit behandelt, da sie ein eigenes Rechtsgebiet umfassen. Gleich-
wohl wird auf den Leitfaden Kinderschutz bei chronischen Erkrankungen und Be-
hinderungen flir Fachkrafte im Gesundheitswesen verwiesen.®

Mit dem KJSG hat der Gesetzgeber Inklusion zu einem Leitgedanken des SGB VIl
erhoben und in diesem Bereich Reformen angestofien: Einerseits hat das KJSG die
Weichen fiir die Umsetzung einer inklusiven Losung gestellt, die bis 2028 in drei
Reformstufen die bisherige rechtliche Sonderstellung von Kindern mit geistiger
oder korperlicher Behinderungen aufheben soll. Andererseits beinhaltet das KJSG
auch verschiedene Detailregelungen, die auf eine inklusive Ausrichtung des Kin-
derschutzes abzielen: So gilt es nun, alle Kinder im Kinderschutzverfahren (§ 8
SGB VIII), auch bei Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) und bei der Entwicklung sowie
Umsetzung von Schutzkonzepten (§ 45 SGB VIIl) in einer fir sie verstandlichen,
nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Weise zu beteiligen. Bei der Gefahrdungs-
einschatzung sind spezifische Schutzbediirfnisse von Kindern mit Behinderungen
explizit zu bericksichtigen und entsprechend spezialisierte Fachkrafte hinzuzu-
ziehen (§ 8a Abs. 4 Satz 2). Darliber hinaus wurden zielgruppenspezifische Praven-
tionsmalinahmen durch die Verpflichtung gestarkt, fiir alle Kinder (§ 8 Abs. 3, 4
SGB VIII) und Familien (§ 10a SGB VIIlI) angemessene Beratungsangebote einzu-
richten. Auch das SGB IX (Teilhabestarkungsgesetz von 2021) hat den wirksamen
Schutz vor Gewalt als expliziten Bestandteil verankert (§ 37a SGB IX). Diese recht-
lichen Neuerungen sind richtungsweisend, ihre Umsetzung kann in der Praxis je-
doch bisher nicht als abgeschlossen gelten.? Teilweise wurden bereits inklusive

7 Bollert, Karin/Sawatzki, Maik/Demski, Jana (2022): Inklusive Schutzkonzepte in stationédren Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe entwickeln und erproben (SCHUTZINKLUSIV): Das Teilprojekt A Nahe und Di-
stanz, in: Soz Passagen 14 (2), S. 491-494, DOI: 10.1007/512592-022-00426-4.

8 Deutsche Gesellschaft fiir Kinderschutz in der Medizin: Leitfaden Kinderschutz bei chronischen Erkrankun-
gen und Behinderungen, https://dgkim.de/wp-content/uploads/2023/07/leitfaden-kinderschutz-bei-
chronischen-erkrankungen-und-behinderung.pdf (28. Mai 2024).

9 Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf den laufenden Gesetzgebungsprozess des Bundes fiir ein
Gesetz zur Starkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Der vorliegende
Referentenentwurf mit Stand vom 28. Mérz 2024 sieht in Art. 2 und 3 MaRnahmen zur Starkung von Préven-
tion und Qualitdtsentwicklung im Kinderschutz vor (Erweiterung der verpflichtenden Anwendung von
Schutzkonzepten auf alle Aufgabenbereiche der Kinder- und Jugendhilfe; Fallanalysen als Bestandteil der
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Schutzkonzepte fur Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe entwickelt, die
derzeit in der Praxis umgesetzt werden.?

1.2 Lebensbedingungen, lebensweltliche Risikofaktoren und Kinderschutz

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sowie deren erhohtes Risiko, Gewalt
zu erfahren, finden in der aktuellen Kindheits- und Jugendforschung bislang noch
wenig Aufmerksamkeit und werden nur marginal im Rahmen des Inklusionsdis-
kurses thematisiert. Dies spiegelt sich auch im Handlungsfeld Kinderschutz wider:
Wie haufig Kinder mit Behinderungen in Deutschland von Gewalt und Misshand-
lung betroffen sind, kann aktuell nicht quantifiziert werden. Reprdsentativen Da-
ten, die das Ausmal (Hell- und Dunkelfeld) anndhernd beschreiben, stehen nicht
zur Verfligung. Gewalterfahrungen von Kindern und jungen Menschen mit Behin-
derung sind in der Forschung ein vernachlassigtes Thema. Der Deutsche Verein
empfiehlt, die empirische Forschung zum Thema Betroffenheit von Gewalt von
Kindern und jungen Menschen mit Behinderungen sowie geschlechtsspezifische
Gewalterfahrungen dieser Kinder in Deutschland mehr in den Blick zu nehmen
und die Entwicklung einer Datengrundlage kontinuierlich voranzutreiben.

Erhohtes Risiko fiir Gewalterfahrungen

Internationale und nationale Studien verweisen jedoch auf ein erhohtes Risiko
von Kindern mit Behinderungen, Gewalt und Misshandlung zu erfahren. Ergebnis-
se einer global angelegten systematischen Ubersichtsarbeit und Metaanalyse
deuten darauf hin, dass etwa ein Drittel der Kinder mit Behinderungen von Gewalt
betroffen ist und dass Kinder mit Behinderungen mehr als doppelt so haufig Ge-
walt erleben wie Kinder ohne Behinderungen. Kinder mit Behinderungen erleben
auch ein hoheres MaR an allen Formen von Gewalt. Kinder mit emotionalen Sto-
rungen und kognitiven Beeintrachtigungen sind haufiger betroffen als Kinder mit
anderen Behinderungen, und zwar Uber alle Gewaltformen und Tater/innen hin-
weg, mit Ausnahme von sexueller Gewalt und Mobbing durch Gleichaltrige. Kinder
mit sensorischen Beeintrachtigungen und korperlichen Einschrankungen weisen
eine hohere Pravalenz sexueller Gewalt auf als kognitiv beeintrachtigte Kinder,
und Kinder mit sensorischen Problemen erleben auch ein héheres Mal an Mob-
bing durch Gleichaltrige.™

Risikofaktoren in der Lebenswelt

Bedingungen fiir die besondere Gefadhrdung liegen nicht allein in der Beeintrach-
tigung von Kindern, ,die sich nicht verbal duRern konnen oder eingeschrankt
mobil sind und sich einer Situation schlechter entziehen kdnnen“.*? Zu berlick-
sichtigen sind insbesondere auch belastende Lebensbedingungen bzw. lebens-

Qualitatsentwicklung im Kinderschutz und Verankerung der Pflicht zur Vorhaltung eines telefonischen
Beratungsangebots im medizinischen Kinderschutz in Verantwortung des BMFSFJ).

10 Z.B.inHessen.

11 Vgl. Fang, Zuyi/Cerna-Turoff, Ilan/Zhang, Cheng/Lu, Mengyua/Lachman, Jamie M./Barlow, Jane (2022):
Global estimates of violence against children with disabilities: an updated systematic review and meta-
analysis. The Lancet Child & Adolescent Health, https://doi.org/10.1016/52352-4642(22)00033-5. Von den
26.204 untersuchten Referenzen wurden 98 Studien mit 16.831.324 Kindern in die Analyse eingeschlossen
(Ubersetzung ins Deutsche durch Autorin).

12 Boing, Ursula/Schéaper, Sabine (2023): Heranwachsende starken und zu Akteur*innen ihrer Lebensge-
schichte machen. Inklusiver Kinder- und Jugendschutz braucht Moglichkeiten zur Kommunikation und
Beteiligung, in: Thema Jugend 3/4 2023, 11-14.
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weltliche Risikofaktoren. Kindern mit Behinderungen werden oft von Lebensbe-
ginn an die Bedingungen zum Aufbau guter Schutzfaktoren erschwert, bspw.
durch lebenslanglich notwendige medizinische Versorgung auflerhalb der Fami-
lie, die sich auf den Bindungsaufbau unglinstig auswirken kann.'* Teil der Lebens-
welt von Kindern mit Behinderung sind neben dem System Familie auch das Ge-
sundheitswesen, Schule, Hort und Kindertagesbetreuung.

Hohe soziale Abhdngigkeit je nach Form und Ausprdgung der Behinderung

Ein besonderes Risiko stellt die hohe soziale Abhangigkeit von Kindern mit einem
hohen Versorgungsbedarf dar. Der Grad der Abhangigkeit macht junge Menschen
mit Behinderungen besonders verletzbar. D.h. spezifische Formen und Auspra-
gungen von Behinderungen stehen in Relation zu einer erhéhten Vulnerabilitat.
sVulnerabilitdt und asymmetrische (Sorge-)Beziehungen in Familien und in pada-
gogischen Institutionen“!* sowie in helfenden, pflegenden und therapierenden
Organisationen miissen in den Blick genommen werden und stellen spezifische
Anforderungen an die Kinderschutzpraxis, aber auch an das Hilfesystem insge-
samt. Zu besonders vulnerablen Gruppen zdhlen Madchen/junge Frauen®® und
Sauglinge/Kleinstkinder; Menschen mit komplexer Behinderung, die z.B. nicht
Uiber Verbalsprache verfiigen. ,Sprachbeeintrachtigungen stellen einen zentralen
Risikofaktor dar, weil diese die Moglichkeit reduzieren, ,nein‘ zu sagen oder auch
um Hilfe zu rufen. Zudem ist das Berichten Uber die Gewalttat [...] erheblich
erschwert.“?

Diagnostic Overshadowing

Zu berlcksichtigen ist weiter die Tendenz, die von Kindern mit Behinderungen
»geduRerten Signale immer im Zusammenhang mit Behinderungen zu betrachten
und nicht als Signale von Unbehagen, Schmerz oder als Reaktion auf eine Erfah-
rung einzuordnen, die die Rechte von Kindern verletzt“.}” Dieser Effekt wird als
diagnostic overshadowing bezeichnet.

Vielzahl an Diagnosen

Ein weiteres Phanomen kann die Vielzahl von Diagnosen bei Kindern mit Behinde-
rungen sein, welche insbesondere die Eltern dieser Kinder vor hohe Herausforde-
rungen stellen kann. So mussen sich diese Kinder und deren Familien durch ver-
schiedene Sozialgesetzbilicher kimpfen, um Informationen lber etwaige Ansprii-
che und Unterstiitzungsleistungen einzuholen. Zudem kann es passieren, dass
Kindern mit Mehrfachdiagnosen von unterschiedlichen Leistungssystemen unter-
stiitzt werden. Hierbei entstehen Schnittstellen, die eine interdisziplindare und
koordinierte Zusammenarbeit notwendig machen, um Unterstiitzungs- und Teil-

13 Vgl. ebd.

14  Tervooren, Anja (2022): Die soziale Kategorie ,Behinderung’ als Desiderat einer intersektionalen Kindheits-
forschung, in: Bak, Raphael/Machold, Claudia (Hrsg.): Kindheit und Kindheitsforschung intersektional
denken, Wiesbaden, S. 137-152.

15 Bienstein, Pia/Verlinden, Karla (2018): Behindertenhilfe als Ort sexualisierter Gewalt, in: Retkowski, Alxan-
dra/Treibel, Angelika/Tuider, Elisabeth (Hrsg.): Handbuch sexualisierte Gewalt und padagogische Kontex-
te. Weinheim, S. 479-486; Schrottle, Monika/Hornberg, Claudia (2014): Gewalterfahrungen von in Einrich-
tungen lebenden Frauen mit Behinderungen. Ausmal - Risikofaktoren - Pravention Berlin: Bundesminis-
terium fiir Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

16 Thiimmel, Ingeborg: #Metoo - zur zielgruppenspezifischen Pravention gegen sexuelle Gewalt bei Men-
schen mit geistiger Behinderung, in: Sonderpadagogische Férderung heute 67 (2022), S. 24.

17 Boing/Schéper (Fulln. 12), S. 13.
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habebedarfe im Interesse der jungen Menschen ganzheitlich und ohne Liicken in
der Versorgung abzudecken.

Korperliche Fremdbestimmung in der Pflege

Die Entwicklung eines positiven Scham- und Korpergefiihls kann durch tagliches
Uberschreiten der Schamgrenzen im Zusammenhang mit Handlungen der Kdrper-
pflege, die haufig auch noch von unterschiedlichen Professionellen vorgenom-
men werden, beeintrachtigt werden. Grenziiberschreitende Intimitat wird als sol-
che nicht wahrgenommen, da die Kinder es nicht anders kennen, als in alltagli-
chen Situationen abhangig zu sein, fremdbestimmt zu leben und entgegen ihrem
inneren Empfinden das fir ,richtig” hinzunehmen, was Erwachsene ihnen sagen.
Hinzu kommt, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen nur wenig Wissen
und Erfahrungsraume beziglich sexueller Bildung erhalten.

Soziale Isolation von Kindern und Familien

Soziale Isolation und wenige Vertrauenspersonen stellen weitere lebensweltliche
Risikofaktoren dar. Zwar gelingt den meisten Familien von Kindern mit Behinde-
rungen durchaus eine erfolgreiche Bewaltigung ihres Alltags.® Nach wie vor tra-
gen sie aber die Hauptlast der Erziehung, Betreuung und Pflege ihrer behinderten
Kinder. Zugange zu Bildungs-, Betreuungs-, Kultur- und Freizeitangeboten sowie
zu Hilfe-, Versorgungs- und Unterstitzungssystemen sind aufgrund ausgrenzen-
der Strukturen und (sozial-)raumlicher Barrieren eingeschrankt oder erfordern
speziellen Aufwand, sodass die Familien in vieler Hinsicht auf sich selbst gestellt
sind und die Kinder tiber die Familienmitglieder hinaus teilweise nur wenig Sozial-
kontakte haben. Leben Kinder in aufRerfamiliaren Wohnformen der Kinder- und
Jugendhilfe oder der Eingliederungshilfe, haben sie meist nur wenige freund-
schaftliche Kontakte zu Gleichaltrigen oder Vertrauenspersonen aulerhalb der
Einrichtung oder Familie. Diese soziale Isolation kann Ubergriffe und Gewalt be-
gunstigen und eine Aufdeckung erschweren, da die Kinder liber wenige Strategien
verfligen, sich zu schiitzen oder Hilfe zu holen.

Schutzliicken im Kinderschutz

Zahlreiche Quellen und Studien weisen darauf hin, dass Kinder und Jugendliche
mit Behinderungen zum Ziel von Gewalt werden, weil sie gesellschaftlich stigma-
tisiert werden und riskanten Lebensbedingungen ausgesetzt sind. In Deutschland
konnen Liicken im Kinderschutz entstehen, wenn mangelnde Unterstiitzung von
Eltern von Kindern mit Behinderungen zur Unterversorgung dieser Kinder flihrt
und beispielsweise Bedarfe und bewilligte Leistungen nicht durch regionale Ver-
sorgungslagen abgedeckt werden konnen. Kinderschutz inklusiv zu gestalten,
bedeutet also mehr, als bei der Gefahrdungseinschatzung die Risiken und beson-
deren Schutzbediirfnisse der jungen Menschen mit Behinderungen in das Zent-
rum der Betrachtung zu stellen.?® Es braucht eine Weiterentwicklung hin zu einem
inklusiven Kinderschutz, um der Vielfalt der Lebenslagen und Beddirfnisse junger
Menschen gerecht zu werden und ihr Recht auf Teilhabe und ihren Schutz zu si-
chern.

18 Wobei die Situation von Familien in benachteiligter Lebenslage bislang nur wenig in den Blick genommen
wurde.
19  Wiemert, Heike (2023): Kinderschutz inklusiv gestalten, in: Jugendhilfereport 4/2023, S. 21-23.
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1.3 Inklusiver Kinderschutz unter Beriicksichtigung intersektionaler Pers-
pektiven

Nach Einschatzung des Deutschen Vereins wird die Vielfalt kindlicher Lebenslagen
und Bediirfnisse im Kinderschutz bisher nicht ausreichend berticksichtigt. Das
betrifft nicht nur (Entwicklungs-)Bedirfnisse und Unterstiitzungsbedarfe von Kin-
dern mit Behinderung, sondern auch weitere Diversitatsdimensionen: So werden
bspw. auch queere Kinder oder Kinder mit nichtdeutscher Staatsangehdrigkeit im
Kinderschutz benachteiligt.?’ Ungleichbehandlung aufgrund verschiedener Diver-
sitatsdimensionen kann verschrankt auftreten und sich wechselseitig verstarken
(intersektionale Diskriminierung). Auch der UN-Fachausschuss fiir die Rechte von
Menschen mit Behinderungen kritisiert in seinem Abschlussbericht zur Staaten-
prifung in Deutschland 2023, dass intersektionale Diskriminierung in Deutsch-
land bisher nur unzureichend beriicksichtigt wird.%

Zugang zu Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 100 SGB IX fiir Kinder und
junge Menschen ohne deutsche Staatsangehdrigkeit

Nach § 100 Abs. 1 SGB IX konnen Kinder ohne deutsche Staatsangehorigkeit Leis-
tungen der Eingliederungshilfe erhalten ,soweit dies im Einzelfall gerechtfertigt
ist.?2 Die Einschrankung auf Ermessensleistungen nach Satz 1 gilt nicht, wenn sie
im Besitz einer Niederlassungserlaubnis oder eines befristeten Aufenthaltstitels
sind und sich voraussichtlich dauerhaft im Bundesgebiet aufhalten.“

Zugang zu Leistungen der Eingliederungshilfe fiir Leistungsberechtigte nach § 1
Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungsberechtigte nach § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes erhalten keine
Leistungen der Eingliederungshilfe (§ 100 Abs. 2 SGB IX). Fiir sie ist die Gewdhrung
von Leistungen zur Deckung besonderer Bedarfe nach § 6 Abs. 1 AsylbLG moglich.
Hiervon kénnen auch Leistungen umfasst sein, die materiell den Leistungen der
Eingliederungshilfe entsprechen. In der Praxis ist es fiir betroffene Kinder jedoch
oftmals schwierig, entsprechende Leistungen zu erhalten, da stets eine Betrach-
tung der Umstande des Einzelfalls erforderlich ist. Im Rahmen der Ermessensent-
scheidung nach §6 Abs. 1 AsylbLG sollten jedoch volker- und europarechtliche
Vorgaben berticksichtigt werden (wie beispielsweise Art. 24 EU-Aufnahmerichtli-
nie n.F. bzw. eine richtlinienkonforme Auslegung des § 6 AsylbLG), daneben soll-
ten aber auch UN-KRK und UN-BRK berticksichtigt werden, denn lange Wartezei-
ten ohne notwendige Hilfsmittel und Versorgung konnen die Entwicklung eines
Kindes beeintrachtigen und im schlimmsten Fall die Entstehung weiterer Beein-
trachtigungen bedingen.

20 Fixemer, Tom/Henningsen, Anja/Rusack, Tanja/Tuider, Elisabeth (2024): Sexualitdt und Gewalt: Normali-
tatskonstruktionen junger Menschen. Zeitschrift fiir Sexualforschung 1/2024, S. 17 ff..

21  Vgl. Abschlussbericht des UN-Fachausschusses fiir die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Staa-
tenpriifung in Deutschland 2023, https://tbinternet.ohchr.org/ layouts/15/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CRPD%2FC%2FDEU%2FC0%2F2-3&Lang=en (4. April 2024).

22 Zu moglichen Ermessenserwdgungen, siehe: SG Niirnberg, Urteil vom 9. Marz 2023, S 5 SO 25/23, Rdnr. 41
sowie SG Niirnberg, Urteil vom 1. Dezember 2023, S 13 SO 166/23 ER.

23 Geringere Zugangshirden zu Eingliederungshilfeleistungen bestehen fiir auslédndische Kinder mit seeli-
scher Behinderung, die nach MaRlgabe des § 6 Abs. 2 SGB VIl einen vollwertigen Leistungsanspruch nach
§35a SGB VIl haben. Fiir den Zugang zu Leistungen des SGB VIII geniigt ein rechtmaRiger oder geduldeter
gewohnlicher Aufenthalt in Deutschland. Dieser MaRstab wiirde ab 2028 mit Inkrafttreten der inklusiven
Losung fiir alle Kinder mit Eingliederungshilfebedarf gelten.
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Kinder und junge Menschen ohne Niederlassungserlaubnis oder befristeten Aufent-
haltstitel

Der haufig in der Praxis erlebte ,fehlende” Anspruch auf Leistungen der Eingliede-
rungshilfe fiir Menschen, die leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz sind bzw. nicht im Besitz einer Niederlassungserlaubnis oder eines
befristeten Aufenthaltstitels sind oder sich voraussichtlich nicht dauerhaft im
Bundesgebiet aufhalten, kann insbesondere fiir Careleaver mit seelischer Beein-
trachtigung das Risiko bergen, mit Erreichen der Volljahrigkeit am Ubergang von
der Jugend- in die Eingliederungshilfe plotzlich vom Bezug von Leistungen der
Eingliederungshilfe bzw. diesen materiell entsprechenden Leistungen ausge-
schlossen zu werden. Tatsachlich obliegt die Entscheidung liber den Zugang von
Leistungen der Eingliederungshilfe im Ermessen des Leistungstragers. Diese jun-
gen Menschen sind dadurch besonders stark von Unsicherheit und Briichen im
Hilfeverlauf betroffen. Um sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen unab-
hangig von ihrer Staatsangehdrigkeit oder ihrem Aufenthaltsstatus wirksam vor
Entwicklungsrisiken geschiitzt werden, empfiehlt der Deutsche Verein, dass ein
klar definierter und einheitlicher Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe
fur alle Kinder, unabhangig von Staatsangehorigkeit und Aufenthaltsstatus, ge-
schaffen wird.

Des Weiteren ist der Zugang zur medizinischen und psychosozialen Versorgung fiir
Familien mit Deutsch als Fremdsprache erschwert, da sowohl Beratung als auch
Diagnostik, medizinische Behandlungen und Therapien im Regelfall auf Deutsch
angeboten werden und die Verfiigbarkeit von Sprachmittlung regional sehr unter-
schiedlich ist. Diese Kommunikationsbarriere beeintrachtigt direkt und indirekt
auch die Moglichkeiten, betreffende Kinder zu schiitzen, dies trifft u.a. auch auf
unbegleitete Minderjahrige mit kognitiven Einschrankungen zu.

Besonders gefliichtete Kinder mit Beeintrachtigung sind verstarkt Entwicklungsri-
siken ausgesetzt. Medizinische Versorgungs- und Teilhabebedarfe werden im Zu-
ge der Erstaufnahme selten systematisch erfasst und bei der Unterbringung und
der Wohnortzuweisung haufig nicht angemessen beriicksichtigt. So kann es pas-
sieren, dass ein autistisches Kind, das sensibel auf Lautstarke reagiert, in einer
groflen Gemeinschaftsunterkunft ohne kindgerechte Riickzugsorte untergebracht
wird, oder ein chronisch krankes Kind einer Region mit schwacher medizinischer
Infrastruktur verteilt wird. Werden individuelle Unterstiitzungsbedarfe nicht be-
achtet, konnen Gefahren fiir die Entwicklung und das Wohlergehen von Kindern
erwachsen, die durchaus vermeidbar waren. Deshalb empfiehlt der Deutsche Ver-
ein, dass in allen Bundeslandern angemessene Verfahren angewendet werden,
um Teilhabebedarfe von Gefliichteten und Asylbewerber/innen mit Behinderun-
gen zu erheben und geeignete behinderungsspezifische Unterstiitzungsleistungen
bereitzustellen, so wie es der UN-Fachausschuss fiir die Rechte von Menschen mit
Behinderungen in seinem Abschlussbericht zur Staatenpriifung vorsieht.?*

24 Vgl. Abschlussbericht des UN-Fachausschusses fiir die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Staa-
tenpriifung in Deutschland 2023, S.4ff., https://tbinternet.ohchr.org/ layouts/15/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CRPD%2FC%2FDEU%2FCO%2F2-3&Lang=en (4. April 2024).
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2. Dimensionen zur Weiterentwicklung eines inklusiven
Kinderschutzes

Fir eine Weiterentwicklung hin zu einem inklusiven Kinderschutz miissen ent-
sprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden.

2.1 Pravention starken

Ein erster Ansatzpunkt ist dabei die Starkung von Pravention. Einen wesentlichen
Ansatzpunkt im Bereich der Pravention stellen gezielte Praventionsangebote dar,
die auf Empowerment, Aufklarung und Wissensvermittlung ausgerichtet sind. Sie
konnen dazu beitragen, dass Gewalt moglichst verhindert, erkannt und beendet
werden kann. Bereits bei Verdachtsfallen konnen vermittelte Handlungskompe-
tenzen greifen sowie passgenaue Hilfen erfolgen. Der Deutsche Verein empfiehlt,
dass Trager und Leistungserbringer sowohl in den ortlichen als auch in den lber-
ortlichen Strukturen je nach Zielgruppe unterschiedlich konzipierte Praventions-
angebote fiir den Gewaltschutz entwickeln und regelmaRig fiir Kinder und Ju-
gendliche mit Behinderungen, ihre Sorgeberechtigten sowie Fachkrafte in Einrich-
tungen durchfiihren. Je nach Alter und Zielgruppe sollten folgende Themen mit
unterschiedlicher Gewichtung dabei Bertiicksichtigung finden:

e Sensibilisierung fiir Grenzen und Grenzverletzungen?,
e Starkung und Ressourcenaktivierung,

® Informationen uber (Selbstbestimmungs-)Rechte

® Peer-to-Peer- Angebote und

e Aufklarung tber ortsnahe Hilfewege und -angebote.

2.2 Barrierefreiheit gewahrleisten

Ein weiterer Ansatzpunkt ist der Abbau von Barrieren. Der Deutsche Verein weist
darauf hin, dass der Gesetzgeber vorsieht, dass alle Aufgaben der Kinder und Ju-
gendhilfe gemalk § 8 Abs. 4 SGB VIIl in einer fiir die jeweiligen Adressat/innen ver-
standlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form erfillt werden mis-
sen. Wahrnehmbare Form meint hier, dass im Rahmen eines inklusiven Hilferechts
die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen volker-
rechtskonform auszulegen und zu starken sind. Entsprechend ,sind Kinder und
Jugendliche in einer fir sie geeigneten Weise zu beteiligen, die u.a. auch Kommu-
nikation in Gebardensprache, Braille-Schrift oder in Leichter Sprache erfordern
kann. Die Pflicht, adressatengerecht zu kommunizieren, wird ebenso in §10a
Abs. 1,836 Abs. 1 Satz 2; § 42 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII wiederholt.“?®

Insbesondere Eltern mit Behinderungen konnen auf Barrieren und Vorurteile im
Kontext von Beratung, in der Kommunikation, bei der Beantragung und Gewah-
rung von Leistungen stof’en. Gerade im Hinblick auf diesen Adressat/innenkreis

25 Kinderportal zum Schutz gegen sexuellen Missbrauch: Ben und Stella wissen Bescheid, https://www.ben-

undstella.de/ (27. Mai 2024).
26  Wiesner, Reinhard/Wapler, Friederike (2022): SGB VIII. Kinder- und Jugendhilfe. Kommentar. 6. Aufl. § 8,

Rdnr. 50, S. 115.
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miissen erhebliche Anstrengungen unternommen werden, moglichen (strukturel-
len) Diskriminierungen und Barrieren entgegenzuwirken und diese zu vermei-
den.”’

Fur die Jugendamter geben die Landesbehindertengleichstellungsgesetze (LGG)
Vorgaben zur Barrierefreiheit vor (den §§ 8 ff. BGG entsprechende Regelungen).
Fur die offentlichen Trager des Bundes geben zudem das Behindertengleichstel-
lungsgesetz und insbesondere §§ 8 ff. BGG wichtige Regelungen zur Barrierefrei-
heit vor.?® Der Deutsche Verein weist darauf hin, dass diese bereits seit 2002 beste-
henden gesetzlichen Regelungen schnellstmoglich und dringlich flachendeckend
umgesetzt werden miissen, damit alle Familien und Kinder im Kinderschutz glei-
chermalien erreicht werden konnen.

Die Lander haben jeweils dhnliche Regelungen in ihren Landes-Behinderten-
gleichstellungsgesetzen, die bereits verpflichtend umzusetzen sind. Daher emp-
fiehlt der Deutsche Verein, dass Einrichtungen ihre Raumlichkeiten gemeinsam
mit Betroffenen begehen und auf Barrieren priifen. Der Einbezug von Selbstvertre-
tungsorganisationen bzw. Betroffenenverbanden ist dazu ebenso empfehlens-
wert wie der Einbezug von Adressaten/innen der Einrichtung.

Inklusiver Kinderschutz bedarf vielfaltiger Zugangswege zu Praventions-, Bera-
tungs- und Beschwerdeangeboten. Deshalb empfiehlt der Deutsche Verein, dass
ambulante Kontakte immer auch in aufsuchender Form (sowohl in Familien als
auch in Einrichtungen) sowie als barrierefreie Online-Kontakte angeboten wer-
den, um mobilitatseingeschrankten Zielgruppen den Zugang zu Beratung zu er-
moglichen. Die offentlichen Trager sind zudem dazu verpflichtet, Websites und
Apps barrierefrei zu gestalten (vgl. § 12a BGG sowie die entsprechenden Regelun-
gen in den LGG). Die Vorgaben sind in der Barrierefreie-Informationstechnik-Ver-
ordnung (BITV 2.0) geregelt. Die Behindertengleichstellungsgesetze der Lander
verweisen oft auf die anzuwendenden Standards der BITV 2.0 oder auf eigene
Verordnungen. Auf diese Moglichkeiten wie auch auf weitere Unterstiitzungsmog-
lichkeiten sollte in Informationsmaterialien hingewiesen werden.

Um Kontakte zwischen Fachkraften, Eltern und Kindern - in Beratungssituationen
ebenso wie bei Kriseninterventionen - fiir alle Beteiligten verstandlich, nachvoll-
ziehbar und wahrnehmbar zu gestalten, missen individuelle Faktoren wie Alter
und Entwicklungsstand, kognitive Entwicklung oder Sprachgewohnheiten in der
Kommunikation berticksichtigt werden. In der praktischen Umsetzung bedeutet
das bspw., dass alternative Formen der Verstandigung wie die Kommunikation
Uber grafische Symbole oder Objekte sowie technische Kommunikationshilfen bei
Bedarf genutzt werden, Informationsmaterialien auch in Leichter Sprache sowie
in barrierefreien digitalen Formaten zur Verfligung stehen oder Gebardendolmet-
scher/innen (vgl. § 9 BGG sowie die entsprechenden Regelungen in den LGG) so-

27 Vgl. Deutsche Verein: Empfehlungen fiir eine praxisgerechte Unterstiitzung von Eltern mit Beeintrachti-
gungen und deren Kinder, NDV 2014, 445 oder unter: https://www.deutscher-verein.de/de/empfehlungen-
stellungnahmen-2014-empfehlungen-des-deutschen-vereins-fuer-eine-praxis-gerechte-unterstuetzung-
von-eltern-mit-beeintraechtigungen-und-deren-kinder-1226,30,1000.html (12. Juni 2024). Dariiber hinaus
wird sich der Deutsche Verein im Jahr 2025 im Rahmen von Empfehlungen mit dem Thema Elternassis-
tenz, Begleitete Elternschaft befassen.

28 Z.B. Barrierefreiheit in Bau und Verkehr (§ 8 BGG), das Recht auf Verwendung von Gebardensprache (§9
BGG), barrierefreie Gestaltung von Bescheiden (§ 10 BGG), Kommunikation in leichter Sprache (§ 11 BGG).
Weitere Regelungen zur Barrierefreiheit finden sich in § 17 SGB | und § 19 SGB X.
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wie Sprachmittler/innen kurzfristig hinzugezogen werden kdonnen. Der Deutsche
Verein empfiehlt, dass realistische Budgets fiir diese Leistungen in die finanzielle
Ausstattung der Jugendamter eingeplant werden. Auch in den Kooperationsver-
tragen zwischen offentlichen und freien Tragern sollten diese Aspekte berticksich-
tigt und eine entsprechende Refinanzierung einkalkuliert werden. Fur eine effizi-
entere Mittelverwendung konnte dort, wo es moglich ist, auf digitale Kontakte
gesetzt werden, um bspw. Reisekosten flir Dolmetschende zu sparen. Des Weite-
ren empfiehlt der Deutsche Verein, dass auch die Priifung und Weiterentwicklung
der Barrierefreiheit von Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen
im Zusammenwirken mit Akteuren der Selbstvertretung, Fachverbanden und/oder
Adressat/innen der Angebote erfolgt. Solche Prozesse der Priifung und Weiterent-
wicklung von Barrierefreiheit miissen turnusmafig wiederholt werden.?

2.3 Organisationsstrukturen inklusiv aufsetzen

Eine weitere wichtige Dimension ist die Veranderung von Organisationsstrukturen
der offentlichen und freien Trager der Kinder- und Jugendhilfe sowie deren Ein-
richtungen. Um kinderschutzrelevante Angebote und Prozesse inklusiv zu gestal-
ten, missen formale Aspekte der Organisation (Leitbild, Angebotskonzeptionen,
Schutzkonzepte, Stellenbeschreibungen oder Prozesse der Entscheidungsfin-
dung) sowie informale Aspekte (wie die Einstellung zu Diversitat im Team, Rollen-
bilder und -erwartungen oder eingespielte Routinen) auf Teilhabebarrieren ge-
prift und ggf. weiterentwickelt werden. Um sicherzustellen, dass eine inklusive,
partizipative Ausrichtung nicht vom individuellen Engagement einzelner Mitarbei-
tenden abhangt, missen entsprechende Vorgehensweisen strukturell verankert
werden. Der Deutsche Verein empfiehlt, dass Einrichtungen und/oder Trager ihre
Angebotskonzeptionen, Handlungsleitfaden und Instrumente (wie bspw. Melde-
bzw. Priifbogen) in methodischen Qualitatsentwicklungsprozessen (z.B. im Rah-
men von Qualitatszirkeln, Supervision oder Organisationsentwicklungsberatung)
auf Teilhabebarrieren und eine angemessene Kindzentrierung hin tberpriifen und
methodische Hinweise fiir die Beriicksichtigung vielfaltiger Unterstiitzungsbedar-
fe explizit in diesen aufnehmen. Hier muss ein besonderes Augenmerk auf die
Zuganglichkeit zu Beschwerdemoglichkeiten nach § 8 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII, § 45
Abs. 2 Satz 4 sowie § 9a SGB VIl sowie direkte Beratungsanspriiche fiir alle Kinder
gelegt werden (u.a. § 10a, § 10b, § 42 Abs. 2 SGB VIII). Trager sollten sich dariiber
hinaus aktiv und gezielt darum bemihen, Fachkrafte mit Behinderungen als Mit-
arbeitende zu gewinnen sowie entsprechende Ausbildungszugange zu entwickeln.
Dariiber hinaus kann in diesem Kontext der Einsatz von multiprofessionellen
Teams zur Umsetzung einer inklusiven Organisationsentwicklung sehr berei-
chernd und erstrebenswert sein.

2.4 Mehr Partizipation leben

Die zielgruppenspezifische Umsetzung von Partizipation ist ein weiterer wichtiger
Punkt in allen Bereichen und Prozessen der Kinder- und Jugendhilfe. Nur wenn

29 Siehe auch: Bundesfachstelle Barrierefreiheit unter https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/
Home/home_node.html (15. Mai 2024). Die Bundesfachstelle Barrierefreiheit unterstiitzt die Behérden
und Verwaltungen bei der Umsetzung der Barrierefreiheit u.a. mit Beratung.
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alle Kinder ihre individuellen Bediirfnisse zum Ausdruck bringen und sich als
selbstwirksam erleben, kénnen sie wirkungsvoll geschiitzt werden. Entsprechend
sieht das SGB VIl vor, dass Kinder und Jugendliche an allen sie betreffenden Ent-
scheidungen der offentlichen Kinder- und Jugendhilfe zu beteiligen sind (&8
SGB VIIl) - in den Hilfen zur Erziehung ebenso wie im Kinderschutz (§ 8a Abs. 1 und
4 SGB VIII), bei Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) oder der Erstellung und Umsetzung
von Schutzkonzepten (§ 45 SGB ViIII).

Die Mit- und Selbstbestimmung von Kindern muss im Alltag gelibt und unterstiitzt
werden, damit sich diese Kompetenz entwickeln kann. Die Auswirkungen von Mit-
und Selbstbestimmungsprozessen missen fiir Kinder konkret erfahrbar sein, um
als sinnvoll erlebt zu werden. Damit Kinder und Jugendliche mitbestimmen kon-
nen, missen sie wissen, um was es geht. Die Themen missen ihnen in einer fiir sie
geeigneten Form und Sprache angeboten werden. Fachkraften obliegt es dabei,
individuelle Unterstltzungsbedirfnisse zu beriicksichtigen, indem sie bspw. In-
formationen in leichter Sprache vermitteln oder auf alternative Formen der Ver-
standigung zurilickgreifen. Um die Partizipation von Kindern mit Behinderungen
zu fordern, kann das Wissen um Lebenswirklichkeit und erhéhte Risiken bestimm-
ter Zielgruppen hilfreich sein, weil es fiir verschiedene Unterstiitzungsbedirfnisse
sensibilisiert. Gleichzeitig erfordert inklusive Partizipation immer eine Ausrich-
tung am individuellen Bedarf. Es kann notwendig sein, ein Kind zunachst tber
seine Rechte und die Moglichkeiten der Umsetzung aufzuklaren. Gegebenenfalls
benotigt ein Kind Unterstiitzung bei der Formulierung eigener Wiinsche und Ideen
oder profitiert davon, wenn Bezugspersonen Termine und Gesprachsinhalte ge-
meinsam mit ihm vorbereiten bzw. es begleiten. Vertraute Personen des Kindes
konnen bei Bedarf dabei unterstiitzen, individuelle MaRnahmen zur Verstandi-
gung zu finden, Barrieren zu identifizieren und Situationen so zu gestalten, dass
sie das Kind nicht liberfordern. Mit diesem Wissen konnen sie ggf. (andere) Fach-
krafte, die mit dem Kind arbeiten, beraten (z.B. bei der Vorbereitung von Termi-
nen). Je nach Sachverhalt und Lebensumstanden, kommen dazu Eltern oder
Freund/innen des Kindes sowie auch Lehrer/innen, Bezugserzieher/innen oder
Therapeut/innen infrage. Wichtig ist in jedem Fall, dass das Kind selbst bestim-
men darf, von wem es unterstiitzt werden mochte. Grundvoraussetzung fiir gelin-
gende Partizipation ist dabei immer eine beteiligungsfreundliche Organisations-
kultur, z.B. die Einrichtung von Kinder- und Jugendbeiraten.

Der Deutsche Verein empfiehlt daher, dass Einrichtungen und Angebote ihre (Or-
ganisations-)Strukturen, Prozesse und Partizipationskonzepte in methodischen
Qualitatsentwicklungsprozessen turnusmaRig reflektieren und weiterentwickeln.
Leitend ist dabei die Fragestellung, ob gegebene Konzepte fiir alle Adressat/innen
in der Einrichtung bzw. dem Angebot passend und umsetzbar sind oder ggf. ange-
passt werden miissen. Bei der Entwicklung entsprechender Konzepte ist der Ein-
bezug der Adressat/innen unerldsslich. Bei Bedarf konnen auch Lots/innen und
Beratungsstellen (Verfahrenslots/innen, EUTB) sowie Akteure der Selbstvertre-
tung und Selbsthilfe eine wesentliche Ressource sein. Der Deutsche Verein emp-
fiehlt, diese Akteure bei der Entwicklung partizipativer Konzepte und Strukturen
im Kinderschutz gezielt miteinzubinden.
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2.5 Angemessene Ressourcenausstattung sicherstellen

Um angesichts neuer fachlicher Herausforderungen weiterhin eine hohe Versor-
gungsqualitat aufrechtzuerhalten, ist auRerdem eine angemessene Ressourcen-
ausstattung unerlasslich:

Fachkrafte bendtigen u.a. ausreichend Zeit, um individuelle Moglichkeiten der
Verstéandigung und Beteiligung zu schaffen, Angebote und Konzepte (partizipativ)
weiterzuentwickeln und Netzwerke zu pflegen. Des Weiteren sind kontinuierliche
Betreuungspersonen in der Arbeit mit jungen Menschen von grofRer Bedeutung fiir
einen gelingenden Hilfeverlauf bzw. Arbeitsprozesse und gleichermafien auch fir
die Kooperation mit anderen beteiligten Fachkraften und Leistungssystemen. Die-
ser Aspekt sollte ebenfalls im Rahmen einer angemessenen Ressourcenausstat-
tung Berlicksichtigung finden.

Kosten entstehen zudem bspw. durch notwendige bauliche Veranderungen und
Weiterqualifizierungen.

Dariiber hinaus ist sicherzustellen, dass auch in Pflegesituationen personliche
Wiinsche und Grenzen von Kindern unbedingt beriicksichtigt werden. Der Alltag in
Einrichtungen muss entsprechend geplant sein, um dafiir notwendige zeitliche
und personelle Ressourcen bereit zu halten (bspw. ausreichend Zeit fiir Grundpfle-
ge, Vertretungsregelungen usw.). Dabei ist liber das Wunsch- und Wahlrecht und
deren Unterschiede nach § 5 SGB VIIl und §§ 8, 104 SGB IX zu informieren.

Der zeitliche, personelle, strukturelle und finanzielle Mehraufwand muss in die
Kalkulation von MaRnahmen bzw. Stellen miteinbezogen und refinanziert werden.
Bund und Lander sind hier gefordert, gemeinsam tragfahige Regelungen zum Aus-
gleich entstehender Mehrkosten zu treffen.

2.6 Kooperation und Interdisziplinaritat verstetigen

Das KJSG betont die Notwendigkeit des interdisziplindren Austauschs im Kinder-
schutz. Um spezifische (z.B. medizinische) Fachfragen im Kinderschutz bei Kin-
dern mit Behinderungen kompetent handhaben zu konnen, Risiken adaquat ein-
schatzen und Unterstiitzungsbedarfe angemessen beantworten zu kdnnen, ist
neben sozialpddagogischer Kompetenz auch medizinische, heilpadagogische,
pflegerische sowie psychologische Expertise unerldsslich. Der Deutsche Verein
empfiehlt daher, bei der Personalauswahl in Einrichtungen auf fachliche Vielfalt zu
achten und moglichst auch Heilerziehungspflegende und Heilpadagog/innen ge-
zielt einzubinden. Des Weiteren ist hilfreich, wenn Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe und Einrichtungen der Eingliederungshilfe dauerhafte Netzwerke zu
anderen psychosozialen und medizinischen Akteuren im Sozialraum pflegen, um
im Einzelfall schnell auf spezifische Unterstiitzungsbedarfe eingehen zu kdnnen.

Wichtige Netzwerkpartner/innen sind neben der Kinder- und Jugendhilfe unter
anderem:

¢ (Kinder-)Arzt/innen,
® Angebote der Eingliederungshilfe,
® Ergdnzende unabhangige Teilhabeberatung (EUTB),
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e Frihforderstellen,

® Sozialpadiatrische Zentren (SPZ),

e Schulen,

e Pflegeeinrichtungen,

® Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie,

e Akteure der Jugendgerichtsbarkeit und Strafverfolgung,

® andere Leistungserbringer der Jugend- bzw. Eingliederungshilfe mit spezifi-
schem Fachwissen®* und

e die Selbstvertretung/Selbsthilfe,
® Gemeindepsychiatrische Dienste.

Der Deutsche Verein empfiehlt, dass entsprechende rechtskreisiibergreifende Ko-
operationen in Kooperationsvereinbarungen geregelt bzw. langfristig in den Kon-
zeptionen von Stellen bzw. Einrichtungen verankert werden. Er regt an, entspre-
chende Rahmenbedingungen in der Landesgesetzgebung zu regeln.*

Bei der Umsetzung von Netzwerktreffen oder einzelfallbezogener Kooperation
stellen sich datenschutzrechtliche Fragen sowie Finanzierungsfragen. Der Deut-
sche Verein empfiehlt, dass Trager und Leistungserbringer auf kommunaler Ebene
tragfahige Finanzierungskonzepte entwickeln und innerhalb der Netzwerke eine
bewusste Aufklarung aller Akteure liber datenschutzrechtliche Anforderungen er-
folgt. In der Praxis gibt es bereits Beispiele fiir kooperative Leistungsvereinbarun-
gen, die derzeit erprobt werden, die als Vorbild dienen kdnnen. Weiterhin emp-
fiehlt der Deutsche Verein, in Vorbereitung der Griindung eines solchen Netzwerks
mithilfe einer Stakeholderanalyse wichtige (systemiibergreifende) Akteure inner-
halb und auRerhalb der kommunalen Verwaltung zu identifizieren. Inklusion
muss beim Aufbau solcher Strukturen von Beginn an mitgedacht werden. Dabei
sollte zunachst gepriift werden, inwieweit bereits bestehende Strukturen sichtbar
gemacht, ggf. neu verkniipft und Synergien genutzt werden konnen. Hier konnte
beispielweise auch die Funktion des Verfahrenslotsen nach § 10b SGB VIII unter-
stiitzen, der seit dem 1. Januar 2024 eine Briickenfunktion zwischen den verschie-
denen Rechtskreisen bieten kann. Es ist verstarkt darauf zu achten, dass in diesen
Netzwerken Akteure aus dem System der Kinder- und Jugendhilfe, der Eingliede-
rungshilfe, der Pflege und der Gesundheitsversorgung gleichermalRen partner-
schaftlich einbezogen werden.

Auch wenn der Kinderschutz formal mit Erreichen der Volljahrigkeit endet, kommt
der Zusammenarbeit an der Schnittstelle der Kinder- und Jugendhilfe mit anderen
Leistungssystemen mit Blick auf den Kinderschutz eine entscheidende Bedeutung
zu: Gelingt der Ubergang nicht, drohen mit Erreichen der Volljahrigkeit Briiche im

30 Hilfreiche Hinweise und Standards fiir interdisziplindre Kooperation im Kinderschutz liefern unter ande-
rem die S3-Leitlinien der Deutschen Gesellschaft fiir Kinderschutz in der Medizin. Eine Aufstellung von
(auch fiir den Kinderschutz) potenziell relevanten Netzwerkpartnern findet sich in BVKE/EREV (2023):
Empfehlungen fiir ein Curriculum fiir die Qualifizierung der Verfahrenslotsinnen und Verfahrenslotsen
nach §10b SGB VIII, https://dijuf.de/fileadmin/Redaktion/Handlungsfelder/KJSG/Curriculum_Wegwei-
ser_final 19122023.pdf (4. April 2024).

31 Auch (landerspezifische) Handreichungen, die einen Uberblick iiber Aufgaben und Zusténdigkeiten der
verschiedenen am Kinderschutzverfahren beteiligten Akteure vermitteln, kdnnen (die Verstandigung liber)
Ablaufe und Zustandigkeiten vereinfachen.
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Hilfeverlauf und damit Gefahren fiir das Wohl des jungen Menschen. Bemiihungen
und Erfolge in Bezug auf den Schutz des Kindes (vor dem Erreichen der Volljahrig-
keit) werden damit unter Umstanden riskiert und der Inklusionsanspruch negiert.
Von diesem Risiko sind junge Menschen mit Behinderungen und individuellen
Unterstlitzungsbedarfen in besonderem Mal} betroffen. Der Deutsche Verein weist
deshalb darauf hin, dass die Planung fiir einen moglichen Zustandigkeitsiiber-
gang nach § 41 Abs. 3 SGB VIII und § 36b SGB VIII unbedingt friithzeitig beginnen
muss, um entwicklungsgefahrdende Briiche und Versorgungsengpasse im Hilfe-
verlauf zu vermeiden und damit das Wohlergehen junger Menschen auch liber das
18. Lebensjahr hinaus zu sichern.

3. Entwicklungsschritte auf dem Weg zur Weiterentwick-
lung eines inklusiven Kinderschutzes

Die vorliegenden Empfehlungen zur Weiterentwicklung eines inklusiven Kinder-
schutzes wurden auf der Grundlage der aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen erarbeitet. Der angekiindigte Referentenentwurf zur dritten Reformstufe des
SGB VIII (Gesamtzustandigkeit fiir die Eingliederungshilfe unter dem Dach des
SGB VIl ab 2028) liegt zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Im Hinblick auf Kinder
und Jugendliche mit Behinderungen und deren Familien bestehen bislang noch
zwei getrennte Leistungssysteme und mit entsprechenden Schnittstellenproble-
matiken. Kinder mit einer (drohenden) seelischen Behinderungen haben An-
spruch auf Leistungen nach § 35a SGB VIII und Kinder mit (drohender) geistiger
und/oder korperlicher Behinderung auf Teilhabeleistungen nach dem SGB IX, Teil
2. Die Empfehlungen formulieren keine Aussagen Uber die kiinftige Ausgestaltung
der konkreten Umstellungs- und Organisationsprozesse im Kontext der Inklusiven
Losung. Gleichwohl ist mit Fokus auf einen inklusiven Kinderschutz wichtig zu
betonen, dass dieser nur im Rahmen von rechtkreisiibergreifender Zusammenar-
beit nachhaltig gelingen kann. Im folgenden Abschnitt sollen mogliche Entwick-
lungsschritte dahingehend aufgezeigt werden.

3.1 Bedarfsgerechte Angebote gestalten

Um Kinder und Jugendliche mit Behinderungen wirksam vor Gefahren fiir ihr Wohl
schitzen zu kénnen, muss gewahrleistet sein, dass alle Unterstiitzungs- und
Schutzangebote der Kinder- und Jugendhilfe in ausreichender Zahl auch fiir Kin-
der mit Behinderungen barrierefrei, zuganglich und nutzbar sind. Dafiir kann auf
die Expertise, die Angebote und Leistungen der Eingliederungshilfe fiir Kinder und
junge Menschen zuriickgegriffen werden. Dazu miissen insbesondere Beratungs-
angebote, Hilfen zur Erziehung sowie Inobhutnahmestellen inklusiv weiterentwi-
ckelt werden. Manche Bedarfe kénnen nicht regional abgedeckt werden (wie z.B.
fur sinnesbehinderte Kinder), und Angebote miissen Uberregional Uberpriift und
nutzbar gemacht werden. Hierzu kann ggf. das zustandige Landesjugendamt be-
raten.
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3.1.1 Beratungsangebote der Kinder- und Jugendhilfe und Hilfen zur Erziehung in-
klusiv gestalten

Damit Beratungsangebote sowie die Hilfen zur Erziehung fiir alle Kinder und Fami-

lien passgenaue Unterstiitzung und Schutz bereithalten, muss sich die Angebots-

landschaft zukiinftig wandeln.

Angebote fiir Eltern

Eltern und Erziehungsberechtigte von Kindern mit und ohne Behinderungen ha-
ben nach dem SGB VIl Anspruch darauf, in der Fiirsorge und Erziehung ihres Kin-
des unterstiitzt zu werden. Beratungsangebote und Angebote der Hilfen zur Erzie-
hung helfen Eltern dabei, das Wohl ihrer Kinder verstarkt oder wieder in den Blick
zu nehmen und ihr eigenes Verhalten danach auszurichten. Insofern erfiillen sie
eine wichtige praventive Funktion im Kinderschutz.

Eltern von Kindern mit Behinderungen stehen haufig vor vielfaltigen Anforderun-
gen an die Gesundheitssorge, Pflege und Forderung der Teilhabe ihres Kindes.
Wegen des Verbots der Drittleistung in der Eingliederungshilfe ist spezifische Un-
terstutzung fiir sie vor allem im SGB VIl zu suchen. Allerdings werden in der Praxis
bislang die vielfaltigen Bedarfe der ganzen Familie durch die Kinder- und Jugend-
hilfe noch nicht gedeckt. Um Eltern von Kindern mit Behinderungen adaquat un-
terstiitzen zu kénnen, mussen die Einrichtungen insbesondere Beratungsbedirf-
nisse bedienen kdonnen, die im Zusammenhang mit Behinderungen stehen. Dazu
gehort bspw., dass sie zu Fragen der Pflege und Gesundheitssorge beraten oder
Informationen zu verschiedenen Leistungen und Unterstiitzungsmoglichkeiten
fur Familien und Kinder mit Behinderungen vermitteln kénnen. Hierzu gehort z.B.
auch die Erziehungs- und Familienberatung, die Beratung rund um die Geburt ei-
nes Kindes®, die Komplexleistung Friihforderung, die Kinder mit (drohender) Be-
hinderung und deren Eltern kostenlos unterstitzen und ggf. fordern kénnen. Er-
ganzend sei hier erwahnt, dass seit dem 1. Januar 2024 die zweite Reformstufe des
KJSG mit dem Einsatz des Verfahrenslotsen nach & 10b SGB VIl greift, der u.a.
ebenfalls Eltern von Kindern mit Behinderungen rechtskreistibergreifend beraten
und als ein ,Lotse“ u.a. zwischen den Rechtskreisen SGB IX und SGB VIII agieren
soll. Der Deutsche Verein empfiehlt, dass Leistungsanbieter den Themenbereich
»Beratung und Unterstlitzung im Zusammenhang mit Behinderungen“ im Weiter-
bildungsmanagement gezielt beriicksichtigen und darauf hinwirken, entspre-
chende Kompetenzen im Team zu entwickeln. Verfligen die Beratenden bzw. die
zustandige Fachkraft nicht selbst Uiber die notige Expertise, solltenn sie Stellen mit
spezifischem Fachwissen in den Beratungsprozess einbinden kdnnen.

Angebote fiir Kinder und Jugendliche mit Behinderungen

Angebote fur Kinder und Jugendliche, die sich direkt an junge Menschen richten
(§8, §10a, §10b, §42 Abs. 2, §45 Abs. 4 Satz 4 SGB VIII) sowie Hilfen zur Erzie-
hung, Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Kindertagesbetreuung und Schule tragen
dazu bei, dass Gewalt verhindert, erkannt und beendet werden kann und erfiillen
ebenfalls eine wichtige praventive Funktion im Kinderschutz. Damit allen Kindern
ein fur sie passendes Angebot zur Verfligung steht und durch konzeptionelle Viel-
falt die (gesetzlich normierte) Wahlfreiheit tatsachlich fir alle Kinder gegeben ist,

32 Beratung Menschenskind: https://www.diakovere.de/menschen-mit-behinderung/elternberatung/ (27.
Mai 2024).
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ist eine grofRe Vielfalt von Angebotsformen erforderlich. Dazu miissen bestehende
Angebote der Kinder- und Jugendhilfe weiterentwickelt werden, dabei ist auch an
bereits vorhandene Infrastrukturen wie Angebote der Friihforderung, der frithen
Hilfen, der Kindertagesbetreuung und der Jugendarbeit zu denken, welche als
Beispiel und/oder Erganzung dienen konnen, um neue inklusive Angebote in der
Kinder- und Jugendhilfe zu entwickeln. Der Deutsche Verein empfiehlt, dass Leis-
tungserbringer die Konzeptionen neuer und bestehender Angebote auf deren An-
passungsfahigkeit an vielfaltige Bedarfe hin liberpriifen und gegebenenfalls An-
passungen vornehmen oder bei der Gestaltung neuer Angebote berticksichtigen.
Je nach Bedarf miissen Angebote eine Kombination von Leistungen der Kinder-
und Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe erméglichen, um Kinder und Ju-
gendliche adaquat zu fordern. Dazu missen Barrieren, die zwischen den beiden
Leistungssystemen Kinder- und Jugendhilfe und Eingliederungshilfe, u.a. auf-
grund unterschiedlicher Vergiitungs- und Abrechnungsmodalitaten bestehen,
Uberwunden werden. Hierbei kdnnten beispielsweise fir den Ubergang bis zur
Klarstellung des Gesetzgebers gemeinsame Leistungsvereinbarungen erprobt
werden. Die bisherige Zustandigkeitsteilung und damit verbundene Barrieren
konnen voraussichtlich im Zuge der Gesamtzustandigkeit fiir die Eingliederungs-
hilfe unter dem Dach des SGB VIl ab 2028 abgebaut werden. Der Deutsche Verein
regt jedoch an, dass sich schon vor der angestrebten Gesamtzustandigkeit auf
kommunaler Ebene Arbeitsgruppen mit der Entwicklung von systemiibergreifen-
den Angeboten befassen. Vertreter/innen der Leistungserbringer und Leistungs-
trager der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe sollten dabei
gleichermalen vertreten sein. Orientierung und Anregungen konnen hierbei ver-
schiedene Modellprojekte bieten.*

Angebote fiir Familien und Geschwisterkinder

Um das Wohlergehen eines Kindes zu sichern, sind auch Leistungen von Bedeu-
tung, die sich nicht unmittelbar an das Kind selbst, sondern auf sein Beziehungs-
umfeld richten. Geschwisterkindern kommt haufig eine besondere Bedeutung fiir
das Aufwachsen von Kindern mit Behinderungen zu. Geschwisterkinder von Kin-
dern und jungen Menschen mit Behinderungen® sind oft spezifischen Herausfor-
derungen oder psychosozialen Belastungen ausgesetzt. Um sie als Person und als
Ressource flr ihre Geschwister mit Behinderungen zu starken,* empfiehlt der
Deutsche Verein, dass Leistungstrager spezielle Angebote fiir Geschwisterkinder
von Kindern mit Behinderung entwickeln®* bzw. iiber bestehende Angebote wie
z.B. Geschwisternetz der Bundesvereinigung Lebenshilfe eV. informieren.’” Zu-
dem sollten auch Geschwisterkinder in ihrer Selbstvertretung unterstitzt und ge-
fordert werden.

§ 36 Abs. 2 Satz 3 und § 37 Abs. 1 SGB VIl sehen vor, dass in Familien von Kindern,
in denen insbesondere stationare Hilfen zur Erziehung erbracht werden, Ge-

33 Z.B. das Modellprojekt begleitete Elternschaft NRW, https://begleitete-elternschaft-nrw.de/pdf/Hand-
lungsempfehlungen%20BE_bf.pdf (4. April 2024) oder das Modellprojekt inklusive Wohnformen der Diako-
nissen Speyer, https://www.ism-mz.de/fileadmin/uploads/2023/Inklusive Wohnformen Abschlussbe-
richt_2018-2021.pdf (4. April 2024) oder das bereits abgeschlossene Modellprojekt von BVKE und EREV:
Inklusion Jetzt!, https://www.projekt-inklusionjetzt.de/ (15. Mai 2024).

34 Kinder, die in die Pflege einer Bezugsperson, bspw. eines Geschwisterkindes, miteingebunden sind.

35  Vgl. https://www.lebenshilfe.de/informieren/familie/geschwister (15. Mai 2024).

36  Vgl. https://bvkm.de/unsere-themen/kindheit-jugend-und-familie/ (15. Mai 2024).

37 Vgl. https://geschwisternetz.de/ (15. Mai 2024).
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schwisterbeziehungen starker berticksichtigt werden muissen. Hier ist die Kinder-
und Jugendhilfe gefordert, Unterstitzungsleistungen speziell fiir Familien zu ent-
wickeln, von denen ein Kind auerfamilidar untergebracht ist. Zu den Starkungen
konnten unter anderem die kindgerechte Gestaltung und Unterstiitzung bei Um-
gangen, insbesondere auch zwischen Geschwisterkindern, gehdren. Der Deutsche
Verein empfiehlt, bei der Entwicklung solcher Unterstlitzungsleistungen die Le-
benslage von Familien und Kindern mit Behinderung von Anfang an mitzudenken.

Fachliche Beratung des értlichen Kinder- und Jugendhilfetrdagers

Die Kinder- und Jugendhilfe hat Giberdies den gesetzlichen Auftrag, dazu beizutra-
gen, dass der Kinderschutz auch in anderen Sektoren vorangebracht wird. Dieser
Auftrag konkretisiert sich unter anderem in den Beratungsanspriichen nach § 8b
SGB VIl sowie § 38 SGB IX.

Der Deutsche Verein empfiehlt, dass die offentliche Kinder- und Jugendhilfe ge-
zielt auf Akteure aus dem Bereich Rehabilitation und Teilhabe zugeht und diese
Beratungsangebote im Kinderschutz vorstellt und so die Zuganglichkeit des Kin-
derschutzsystems, liber die Kinder- und Jugendhilfe hinaus, fordert.

Gleichzeitig hat der offentliche Trager der Kinder- und Jugendhilfe die Aufgabe,
ein verbindliches Netzwerk zur besseren Zusammenarbeit im Kinderschutz mit
anderen Leistungstragern (§ 3 Abs. 1 und 2 KKG) zu organisieren, sofern Landes-
recht keine andere Regelung trifft (§ 3 Abs. 3 KKG).

3.1.2 Inklusive Inobhutnahme

Platze in Inobhutnahmeeinrichtungen miissen auch fiir Kinder mit besonderen
Unterstiitzungsbedarfen in ausreichender Anzahl verfligbar sein, um alle Kinder,
unabhéangig vom Vorliegen einer Beeintrachtigung, in Notsituationen kurzfristig
schiitzen zu konnen. Dabei miissen Teilhabebedarfe und erzieherische Bedarfe
gleichermalen beantwortet werden konnen. Das bedeutet, dass sich Inobhutnah-
mestellen zum Teil in kirzester Zeit auf individuelle Versorgungs-, Unterstiit-
zungs- und Assistenzbedarfe einstellen miissen. Um dies zu bewerkstelligen, muss
in den betreffenden Einrichtungen einerseits eine gewisse Infrastruktur und Aus-
stattung dauerhaft vorgehalten werden, wie bspw. ein Pflegebett und -bad oder
Regelungen. Andererseits ist der Einbezug von Netzwerkpartner/innen im Sozial-
raum, wie bspw. Gebardensprachdolmetscher/innen, Pflege- und Assistenzdiens-
ten oder Mobilitatstrainer/innen sowie der kommunalen und z.T. Uberregionalen
Infrastruktur und Kooperation im Kinderschutz mit den vorhandenen Ressourcen
und Angeboten unerldsslich. Um auch in Krisensituationen die Bedarfe aller Kin-
der zuverlassig decken zu konnen, ist grundsatzlich eine angemessene personelle
Ausstattung notwendig. Der Deutsche Verein empfiehlt in inklusiven Inobhutnah-
megruppen grundsatzlich eine 24-Stunden-Doppelbesetzung.

Fir die Inobhutnahme von Kindern mit intensivem medizinischem Pflegebedarf
gibt es bisher bundesweit in der Kinder- und Jugendhilfe kaum Konzepte, allen-
falls in Kombination mit der Eingliederungshilfe. Hier miissen dringend weitere
Angebote entwickelt werden. Leistungsanbieter der Kinder- und Jugendhilfe
konnten dazu auf medizinische bzw. pflegerische Einrichtungen bzw. Trager und
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Einrichtungen der Eingliederungshilfe fiir Kinder und Jugendliche zugehen und
neue Kooperationsformen erproben. Der Deutsche Verein empfiehlt, dazu in res-
sortlibergreifenden Arbeitsgruppen auf kommunaler Ebene Konzepte zu entwi-
ckeln und dabei auch Finanzierungsfragen verlasslich zu klaren. Funktionierende
Konzepte, bspw. im Bereich der Eingliederungshilfe, konnen dabei ggf. als Vorlage
dienen.

Aufgrund der gegenwartigen Zustandigkeitstrennungen von Kinder- und Jugend-
hilfe und Eingliederungshilfe sind passende Anschlussmalnahmen an Inobhut-
nahmen fir Kinder mit Behinderungen erforderlich. Dies fuhrt fir Kinder mit Be-
hinderungen oft zu besonders langen Verweildauern in Inobhutnahmestellen,
verbunden mit belastender Unsicherheit und einer suboptimalen Forderung.*® Ein
weiteres wichtiges Angebot als Anschlussmaftnahme an eine Inobhutnahme kon-
nen Angebote der Kurzzeitpflege sein, die allerdings ebenfalls fehlen. Der Deut-
sche Verein weist deshalb auf die dringende Notwendigkeit hin, im Zuge der inklu-
siven Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe das Entstehen geeigneter
Wohnangebote zu férdern, die vielfaltigen Unterstlitzungsbedarfen gerecht wer-
den.

3.1.3 Inklusive Jugendhilfeplanung im Rahmen integrierter Sozialplanung voran-
bringen

Nicht jede Einrichtung kann und muss fir alle Unterstiitzungsbedarfe geriistet
sein, und dennoch ist regional ein ausgewogenes und bedarfsdeckendes Angebot
an Inobhutnahmestellen, Beratungs- und Unterstiitzungsleistungen notwendig,
das vielfaltigen Unterstlitzungsbedarfen gerecht wird. Um die Jugendhilfeland-
schaft in diesem Sinne zu gestalten, braucht es eine starke Jugendhilfeplanung,
welche die vielfaltigen Bedarfe und Angebote im Sozialraum genau kennt, deren
Entwicklung laufend koordiniert, damit die Angebote auch die Adressat/innen
erreichen kann. Dafiir ist u.a. auch die Kooperation mit Tragern der Behandlungs-
pflege, Pflege, den verschiedenen Rehatragern und Schulbehérden notwendig.
Die Arbeitsweise und Verortung der Jugendhilfeplanung in der Organisations-
struktur der Jugendamter gestalten sich regional sehr unterschiedlich. Bedarfe
von Familien und Kindern mit Beeintrachtigung finden bisher oft noch nicht aus-
reichend Eingang in die Erhebungen. Zukiinftig sollte die Jugendhilfeplanung den
Gesamtbedarf an Leistungen der Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe fiir
Kinder und Jugendliche in den Blick nehmen. Bei der Bestandsfeststellung sollte
die Frage nach inklusiven Angeboten im Kinderschutz/der Inobhutnahme sowie
nach niedrigschwelligen Praventionsangeboten auch im Rahmen der Friih- und
Familienforderung bewusst berlicksichtigt werden. Methoden der Bedarfserhe-
bung missen auf Teilhabebarrieren gepriift und entsprechend weiterentwickelt
werden, sodass auch die Bedarfe und Wiinsche von jungen Menschen mit Behin-
derungen und deren Eltern angemessen Eingang in die Jugendhilfeplanung fin-
den. Dabei sollten Selbstvertretungsorganisationen nach § 4a SGB VIl als wichti-
ge Ressource mitbedacht werden. Im Kontakt mit Leistungsanbietern kann und

38 Vgl. Stellungnahme des Deutschen Behindertenrat vom 4. April 2019 zur ,Unterbringung auferhalb der
Familie“ fiir die 3. Sitzung der AG SGB VIII: Mitreden - Mitgestalten, S. 8-9, https://www.mitreden-mitge-
stalten.de/sites/default/files/downloads/3. ag - stn - dbr.pdf (15. Mai 2024).
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sollte die Jugendhilfeplanung den Abbau von Teilhabebarrieren in bestehenden
Angeboten sowie das Entstehen neuer, inklusiver Angebote (§80 Abs.2 Nr.2
SGB VIIl) anregen. Unter dem Dach einer integrierten Sozialplanung kann eine in-
klusiv ausgerichtete Jugendhilfeplanung spezifische Bedarfe von Kindern und
Jugendlichen mit Behinderungen und deren Familien im Sozialraum Uber den
seigenen Tellerrand hinaus“ identifizieren und durch die rechtskreisiibergreifende
Perspektive und Kooperation Angebote passgenau weiterentwickeln.*® Aufgabe
der Jugendhilfeplanung ist es, auf die Sicherung von Qualitat und eine angemes-
sene Ressourcenausstattung der Angebote hinzuwirken, indem sie auf entspre-
chende Bedarfe aufmerksam macht.* Der Deutsche Verein empfiehlt, dass die
Jugendhilfeplanung ihre Methoden und Arbeitsweisen auf Teilhabebarrieren
Uberprift. Sie sollte die Bedarfe aller Kinder aktiv vertreten und dazu auch ent-
sprechende Gestaltungsmoglichkeiten zugestanden bekommen. Der Deutsche
Verein empfiehlt, dass die Selbstvertretung(en) von Kindern und Jugendlichen
mit Behinderungen nach § 4a SGB VIII gefoérdert werden und im Kinder- und Ju-
gendhilfeausschuss eine Stimme bekommen. Des Weiteren sieht der Deutsche
Verein die Chance, durch die Verzahnung von einer inklusiven Jugendhilfeplanung
im Rahmen einer integrierten Sozialplanung Angebote von Kindern und Jugendli-
chen mit Behinderungen sowie Akteure und Netzwerke (im Kinderschutz) interdis-
ziplinar weiterzuentwickeln und Angebote nach sozialraumlichen Bedarfen zu
verstetigen.

3.2 Fachlichkeit ausbauen

Professionelles Handeln im Kinderschutz ist charakterisiert durch vielfaltige Span-
nungsfelder, deren Bearbeitung Fachkraften seit jeher ein hohes Mal an professi-
onellem Wissen, Handlungskompetenz sowie eine klare Haltung abverlangt. Im
inklusiven Kinderschutz gilt es, einige fachliche Aspekte gezielter in den Blick zu
nehmen.

3.2.1 Fiir medizinische Versorgungsbedarfe sensibilisieren

Korperliche Beeintrachtigungen und chronische Erkrankungen konnen spezifi-
sche medizinische Versorgungsbedarfe bedingen. Eine falsche oder unzureichen-
de medizinische Versorgung bedeutet fiir betroffene Kinder (sowohl im familidaren
als auch im institutionellen Umfeld) haufig eine akute Gefahr - die insbesondere
fir nicht-medizinische Fachkrafte unter Umstanden schwer einschatzbar ist. Um
das Versorgungsverhalten von Eltern oder Fachkraften in Einrichtungen angemes-
sen zu beurteilen und bspw. Anzeichen fiir eine mangelnde Ermoglichung von
Selbstbestimmung des Kindes zu erkennen, bendétigen nicht-medizinische Fach-
krafte nicht unbedingt tiefgreifendes medizinisches bzw. pflegerisches Expert/in-

39 Vgl. Eckpunkte des Deutschen Vereins fiir eine integrierte kooperative Sozialplanung (2020), https://www.
deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2020/dv-18-19 eckpunkte-sozialpla-
nung.pdf (16. Mai 2024).

40 Fur weiterfiihrende Infos siehe auch DIJuF-Fachgruppe zur Begleitung der Umsetzung des Kinder- und
Jugendstéarkungsgesetzes (KJSG) in den Jugend@mtern (2023): Umsetzungshinweise fiir die Starkung einer
inklusiven Kinder- und Jugendhilfe durch die Jugendhilfeplanung, https://dijuf.de/fileadmin/Redaktion/
Publikationen/2023-09-20-Plan_Staerkung von_lInklusion durch Jugendhilfeplanung final.pdf (4. April
2024).
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nenwissen. Unbedingt erforderlich ist jedoch, dass alle Fachkrafte ein sensibili-
siertes Bewusstsein fiir medizinische Versorgungsaspekte als relevante Faktoren
im Kinderschutz aufweisen und bei medizinischen Fachfragen bzw. Unklarheiten
entsprechendes medizinisches Fachpersonal in die Risikoeinschatzung miteinbe-
ziehen, z.B. in vorhandenen interdisziplinaren Teams. Auch die interdisziplinare
Vernetzung im Sozialraum (z.B. zwischen Sozialer Arbeit, Friihférderung, Sozialpa-
diatrischen Zentren [SPZ] und Kinderarzt/innen) ist beim Umgang mit Fragen des
medizinischen Kinderschutzes wichtig (s.0.), auch um Versorgungsliicken durch
Schnittstellenproblematiken vorzubeugen. Eine hilfreiche Anlaufstelle kann hier
bspw. die Medizinische Kinderschutzhotline* sein, welche Fachkrafte aus der Me-
dizin, aber auch der Jugendhilfe und von Familiengerichten berat. Der Deutsche
Verein empfiehlt, dass die Themen ,medizinische Versorgungsbedarfe“ sowie die
interdisziplinare Zusammenarbeit im Kinderschutz in die Curricula von Ausbil-
dungs- und Studiengangen sowie Weiterbildungen zum (inklusiven) Kinderschutz,
insbesondere in die Weiterbildungen flirinsoweit erfahrene Fachkrafte), mitaufge-
nommen werden und den Fachkraften entsprechende Informationen (iber fach-
spezifische Anlaufstellen vermittelt werden.

3.2.2 Kommunikation

Fachkraften sollte der grundlegende Umgang mit Kindern, die gebardensprach-
lich kommunizieren, bekannt sein (z.B. ein sensibler, umsichtiger Umgang mit
Gebardensprachdolmetschenden und der Organisation dieser Antlitzgerichtet-
heit). Auch sollten Fachkrafte mit Formen der unterstiitzten Kommunikation ver-
traut sein, wenn sie mit einem Kind interagieren, das diese nutzt. Der Deutsche
Verein empfiehlt deshalb, dass Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe Hand-
reichungen zur Kommunikation mit Kindern, die nicht in deutscher Lautsprache
kommunizieren, in der Zusammenarbeit mit entsprechenden Selbstvertretungs-
organisationen und Fachverbanden erstellen (z.B. gemeinsam mit der Gesell-
schaft fiir Unterstiitzte Kommunikation e.V., der Deutschen Gesellschaft der Hor-
behinderten oder dem Bundeselternverband gehorloser Kinder eV.) und ihren
Mitarbeitenden damit mehr Orientierung bieten.

3.2.3 Uberwindung von Systemlogiken

Um in interdisziplinaren Netzwerken konstruktiv zusammenzuarbeiten, miissen
Fachkrafte in der Lage sein, konstruktiv auf andere relevante Akteure im Sozial-
raum zuzugehen, thematische Schnittmengen bzw. geteilte Interessen zu identifi-
zieren und Moglichkeiten der gegenseitigen Unterstiitzung auszuloten. Dazu ist
Klarheit tUber die eigene Berufsrolle ebenso wichtig wie ein Grundverstandnis fiir
die Rolle und Arbeitsweise der anderen Akteure. Angesichts der zunehmenden
Bedeutung von sozialrdumlicher Vernetzung fiir den inklusiven Kinderschutz
empfiehlt der Deutsche Verein den zustandigen Ausbildungsstatten und Hoch-
schulen, Inhalte, die auf eine Forderung von kooperativen Kompetenzen bei pad-

41 Die Medizinische Kinderschutzhotline ist ein vom BMFSFJ geférdertes Beratungsangebot fiir Fachkréfte.
Die Umsetzung erfolgt in Kooperation zwischen dem Universitatsklinikum Ulm, Klinik fiir Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie/Psychotherapie; siehe https://kinderschutzhotline.de/; vgl. FuRn. 7.
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agogischen Fachkraften abzielen, in Ausbildungs- und Studiengangen zu starken
sowie gezielt interdisziplinare Weiterbildungen dazu zu entwickeln.

3.2.4 Sensibilitdt gegeniiber der Lebenswelt von Menschen mit Behinderungen
Eine fachliche Haltung, die fiir die Lebenslagen von Kindern und Familien mit Be-
hinderungen sensibilisiert ist, ist - wie oben ausgefiihrt - Grundvoraussetzung fiir
eine gelingende Zusammenarbeit im Kinderschutz. Einer entsprechend sensibili-
sierten Fachkraft ist bewusst, dass die Lebenslagen von Kindern und Familien mit
Behinderungen vielfdltig sind. Gleichzeitig beriicksichtigt sie, dass Kinder und El-
tern mit Beeintrachtigung von bestimmten Risikofaktoren starker betroffen und
mit vielfaltigen Teilhabebarrieren konfrontiert sein konnen. AuRerdem kann die
Behinderung ihres Kindes Eltern organisatorisch, emotional und kognitiv vor Her-
ausforderungen stellen. Gleichzeitig verfligen Familien und Kinder mit Beein-
trachtigung Uber vielfaltige Ressourcen. So haben Eltern von Kindern mit Behin-
derungen haufig spezialisiertes medizinisches oder pflegerisches Fachwissen er-
worben, funktionale Strukturen zur Sicherstellung der Versorgung des Kindes
entwickelt und verfligen lber wichtige Kontakte zu Expert/innen. Diese Ressour-
cen sollten Fachkrafte unbedingt wahrnehmen, wertschatzen und in der Zusam-
menarbeit bewusst mit einbeziehen.

3.2.5 Inklusiver Kinderschutz in der Ausbildung

Kinderschutz stellt Fachkréafte seit jeher vor fachlich hoch komplexe Herausforde-
rungen. Die aktuellen Reformprozesse machen diese Komplexitdt zunehmend
deutlicher. Umso problematischer erscheint, dass Kinderschutz in den verschie-
denen Studiengangen der Sozialen Arbeit bisher in sehr unterschiedlichem Maf}
aufgegriffen wird und teilweise nicht verpflichtend angeboten wird. Der Nationale
Rat zur Pravention von sexuellem Kindesmissbrauch setzt sich fiir eine Veranke-
rung des Kinderschutzes als verbindlichem Bestandteil des grundstandigen Studi-
ums zur staatlich anerkannten Sozialarbeit ein.*> Seit 2022 empfiehlt dies auch die
Jugend- und Familienministerkonferenz der Lander (JFMK) explizit.** Der Deut-
sche Verein schlief3t sich diesen Empfehlungen an. Auch in anderen padagogi-
schen Ausbildungs- und Studiengangen sowie im Studium der Medizin kdnnten
Kinderschutz-Inhalte, in Anlehnung an ein solches Kinderschutz-Curriculum, bes-
ser ihren Platz erhalten.

Die Ausbildung angehender Fachkrafte pragt entscheidend deren fachliche Hal-
tung. Damit angehende Fachkrafte Familien und Kindern mit Behinderung ange-
messen sensibel begegnen, ist in Ausbildung und Studium eine kritische Ausein-
andersetzung mit gesellschaftlichen Zusammenhangen und Bewertungsmustern
mit Bezug zu Behinderungen wie bspw. Ableismus oder verschiedenen Behinde-
rungsbildern unerlasslich. Um dazu notwendige Expertise zu blindeln, empfiehlt

42 Vgl. BMFSFJ/Unabhéangiger Beauftragter fiir Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (Hrsg.) (2021): Ge-
meinsame Verstandigung des Nationalen Rates gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Ar-
beitsphase Dezember 2019 bis Juni 2021, https://www.nationaler-rat.de/de/ergebnisse (4. April 2024).

43 Vgl. JFMK (2022): Beschluss Pravention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, https://jfmk.
de/wp-content/uploads/2022/06/TOP-6.2-Praevention-sexualisierter-Gewalt-gegen-Kinder-und-Jugendli-
che-extern.pdf (4. April 2024).

Deutscher Verein
fiir offentliche und Seite 24

private Fiirsorge eV,



https://www.nationaler-rat.de/de/ergebnisse
https://jfmk.de/wp-content/uploads/2022/06/TOP-6.2-Praevention-sexualisierter-Gewalt-gegen-Kinder-und-Jugendliche-extern.pdf
https://jfmk.de/wp-content/uploads/2022/06/TOP-6.2-Praevention-sexualisierter-Gewalt-gegen-Kinder-und-Jugendliche-extern.pdf
https://jfmk.de/wp-content/uploads/2022/06/TOP-6.2-Praevention-sexualisierter-Gewalt-gegen-Kinder-und-Jugendliche-extern.pdf

der Deutsche Verein, dass Ausbildungseinrichtungen den interdisziplinaren Dis-
kurs zwischen den inklusionsbezogenen Teil-Disziplinen (Soziale Arbeit, Sonder-
padagogik, Heilpadagogik, Heilerziehungspflege u.a.) starken und die Entwick-
lung interdisziplinarer Kooperationen und Lernangebote fordern. Damit das Stu-
dienumfeld selbst zu einem Ort des inklusiven Lernens und Erlebens werden kann,
empfiehlt der Deutsche Verein, dass Ausbildungseinrichtungen Begegnungen
zwischen Menschen mit und ohne Behinderung gezielt fordern und bspw. im Rah-
men von Praxisreflektionen methodisch aufgreifen. Projekte, die die Qualifikation
und den Einsatz von Menschen mit Behinderungen als Bildungsfachkrafte anstre-
ben, bergen vor diesem Hintergrund grofles Potenzial. Des Weiteren sieht der
Deutsche Verein die Ausbildungs- und Studieneinrichtungen der padagogischen
Disziplinen in der besonderen Verantwortung, Zugangshiirden fiir angehende
Fachkrafte sowie Lehrende mit Behinderungen zu beseitigen.

3.2.6 Anforderungen an insoweit erfahrene Fachkrdifte

Insoweit erfahrene Fachkrafte vereinen die vorgenannten fachlichen Anforderun-
gen, aufgrund ihrer zentralen Rolle fiir den inklusiven Kinderschutz, in besonde-
rem Male. Durch das KJSG wurde an insoweit erfahrene Fachkrafte der Auftrag
adressiert, in ihrer Beratung insbesondere auch den spezifischen Schutzbediirf-
nissen von Kindern mit Behinderungen Rechnung zu tragen. Diese Anforderung ist
nicht neu, wird durch den expliziten Hinweis des Gesetzgebers jedoch starker ak-
zentuiert. Einschlagige Empfehlungen fiir Curricula, an denen sich die Qualifizie-
rungsmalnahmen malRgeblich orientieren, thematisieren spezifische Schutzbe-
dirfnisse von Kindern mit Behinderungen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei
in den gangigen Curricula bzw. Handreichungen auf der Sensibilisierung und Be-
wusstseinsbildung der Fachkrafte, einer Aufklarung tGber Vulnerabilitatsfaktoren
bei Kindern mit Behinderungen und einer Auseinandersetzung mit Besonderhei-
ten bei der Gefahrdungseinschatzung.* Die Bedeutung von Pravention, partizipa-
tiven Methoden und interdisziplinadrer Vernetzung wird betont, auch unter Beruick-
sichtigung der trageriibergreifenden Zusammenarbeit. Dariiber hinaus ist die Be-
deutung von Selbstreflektion nicht hoch genug einzuschatzen, indem Fachkrafte
eigene Einstellungen gegeniiber Beeintrachtigungen und Behinderungen hinter-
fragen und weiterentwickeln. Die starkere Betonung beeintrachtigungsspezifi-
scher Themen und Schutzbediirfnisse in der Ausbildung von insoweit erfahrenen
Fachkraften ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einem inklusiven Kinder-
schutz. Dariiber hinaus ist es jedoch ebenso zentral, dass die Beratung der inso-
weit erfahrenen Fachkrafte alle Kontexte erreicht, in denen Kinder mit Behinde-
rungen betreut und versorgt werden. Dazu muss die Stellung der insoweit erfah-
renen Fachkrafte* auch im Bereich der Eingliederungshilfe und des Gesundheits-
wesens gestarkt werden. Mehr Akteure auch jenseits der Kinder- und Jugendhilfe
miissen Wissen Uber die Arbeitsweise und den Auftrag der insoweit erfahrenen

44 Vgl. BbP e.V. (2023): Handreichung fiir die Ausbildung von Kinderschutzfachkraften und insoweit erfahre-
nen Fachkréften im inklusiven Kinderschutz, https://bbpflegekinder.de/aktuelles-und-termine/neuigkei-
ten/handreichung-fuer-die-ausbildung-von-kinderschutzfachkraeften-und-insoweit-erfahrenen-fachkra-
eften-im-inklusiven-kinderschutz/ (4. April 2024).

45 Vgl. BAG der Kinderschutz-Zentren e.V. (2022): Schliisselqualifikationen von ,insoweit erfahrenen Fach-
kréften“ in der Fachberatung bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Eine Handreichung fiir
die Praxis, https://www.kinderschutz-zentren.org/aktuelles/handreichungen/schluesselqualifikationen-
von-insoweit-erfahrenen-fachkraeften/ (4. April 2024).
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Fachkrafte (und das damit verbundene Verstandnis von Kinderschutz in der Kin-
der- und Jugendhilfe) erlangen. Dafiir kdnnte es sinnvoll sein, die Zugangsmog-
lichkeiten zur Qualifizierung starker als bisher fiir andere padagogische Teildiszip-
linen (wie bspw. Heilpadagog/innen oder Heilerziehungspflegende) zu 6ffnen.
Insoweit erfahrene Fachkrafte aus der Eingliederungshilfe sowie der Kinder- und
Jugendhilfe konnten sich im Tandem mit ihren spezifischen Kompetenzen ideal
erganzen. Inwiefern die diversitatssensible Beratung durch insoweit erfahrene
Fachkrafte auch faktisch einen Beitrag zu einem verbesserten Kinderschutz fur
Kinder mit Behinderungen leisten kann, hangt in jedem Fall stark von den gegebe-
nen Rahmenbedingungen ab. Der Deutsche Verein ist sich dessen bewusst, dass
diese fachlichen Anforderungen an insoweit erfahrene Fachkrafte in einer Zeit des
andauernden Fachkraftemangels nicht einfach und ziligig umzusetzen sind.
Nichtsdestotrotz sollten in der (Weiter-)Qualifizierung und Ausbildung von inso-
weit erfahrenen Fachkraften die Schutzbedirfnisse von Kindern mit Behinderun-
gen einen hohen Stellenwert erhalten und die Bedeutung der insoweit erfahrenen
Fachkraft fiir den inklusiven Kinderschutz betont werden.

3.3 Risiko- und Gefahrdungseinschatzung/Kinderschutz nach § 8a SGB VIII:
besondere Schutzbediirfnisse beachten

Gilt es akut, eine potenzielle Gefahrdung fiir ein Kind einzuschatzen oder abzu-
wenden, missen Fachkrafte sich in der Regel in kiirzester Zeit und unter groflem
Druck ein umfassendes Bild von der Lebenswelt von Familien und Kindern ma-
chen, individuelle Bediirfnisse erfassen und auffallige Beobachtungen einordnen.
Der Gesetzgeber sieht vor, dass dabei auch spezifische Schutzbediirfnisse von
Kindern mit Behinderungen explizit zu beriicksichtigen sind (§ 8a Abs. 4 Satz 2
SGB VIII). Dazu bedarf es entsprechend sensibilisierter Instrumente: Frage-, Mel-
de- oder Priifbogen, die Mitarbeitende im ASD fur die Risiko- bzw. Gefadhrdungsein-
schatzung nutzen, missen Teilhabe- und Unterstiitzungsbedarfe von Kindern mit
Behinderungen systematisch abfragen. Analog dazu missen Handreichungen, an
denen sich das Vorgehen von Mitarbeitenden bei der Risiko- bzw. Gefahrdungsein-
schatzung orientiert, Hinweise auf besondere Schutzbediirfnisse und Unterstiit-
zungsbedarfe von Kindern mit Beeintrachtigung enthalten. Bisher scheinen die
vielfaltigen Lebenswelten von Kindern mit Behinderungen kaum explizite Berlick-
sichtigung zu finden. Der Deutsche Verein empfiehlt deshalb, dass Jugendamter
ihre Instrumente entsprechend uberarbeiten. Im Sinne der Bundelung von Res-
sourcen und der fachlichen Fundierung sollte diese Entwicklung kommunen- und
landertibergreifend von wissenschaftlichen und fachverbandlichen Akteuren be-
gleitet werden.

3.4 Inklusive institutionelle Schutzkonzepte entwickeln

Um die Rechte und das Wohl junger Menschen in Organisationen der Erziehung
und Bildung, aber auch in der Pflegekinderhilfe noch besser zu schiitzen, missen
Einrichtungstrager bzw. Jugendamter passgenaue Gewaltschutzkonzepte entwi-
ckeln und regelmaRig tberpriifen. Sie sind vor allem in Krisen- und Zwangssitua-
tionen unverzichtbar, um die Rechte junger Menschen gegeniiber Fachkraften und
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ehrenamtlich Tatigen in Organisationen zu gewahrleisten. Diese betriebserlaub-
nisrelevanten neuen Anforderungen sind fur die Kinder- und Jugendhilfe und die
Eingliederungshilfe gesetzlich geregelt in § 45 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIIl. Um Schutzkon-
zepte zu erarbeiten bzw. adaquat umzusetzen, wird eine entsprechende Fachlich-
keit der Mitarbeitenden erforderlich, die ggf. zeitliche Ressourcen fiir Fort- und
Weiterbildung, Reflektion und einer Standortbestimmung benétigt.

Auch wenn Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien leben, sind in der Kinder-
und Jugendhilfe Schutzkonzepte anzuwenden (§37b Abs.1 iV.m. § 79a Satz 2
SGB VIII). Im Bereich der Eingliederungshilfe wurde durch das Gesetz zur Starkung
der Teilhabe von Menschen mit Behinderung sowie zur landesrechtlichen Bestim-
mung der Trager der Sozialhilfe (Teilhabestarkungsgesetz) vom 2. Juni 2021 eine
Pflicht fiir Erbringer von Teilhabeleistungen geschaffen. Diese Verpflichtung ge-
genlber den Tragern der Sozialhilfe enthalt, MaRnahmen zum Schutz von Men-
schen mit Behinderungen zu treffen, insbesondere von Frauen und Kindern (§ 37a
SGB IX). Zu diesen MaRnahmen gehort in erster Linie die Entwicklung eines auf die
Einrichtung oder Dienstleistung zugeschnittenen Gewaltschutzkonzepts.®® Die
Pflicht bezieht sich auf Leistungserbringer, zu denen im Bereich des SGB IX Pflege-
eltern nicht zéhlen (§ 80 SGB XI). Aufgrund der Zustandigkeitsspaltung der Einglie-
derungshilfe besteht somit fiir Pflegekinder mit geistigen und/oder korperlichen
Behinderungen kein entsprechendes Schutzniveau. Die Pflicht zur Anwendung
eines individuellen Schutzkonzepts bei der Gewahrung von Leistungen in Pflege-
familien nach § 37b Abs. 1 SGB VIl ist fiir den Bereich des SGB IX zumindest noch
nicht abschliefend geklart.*” Aus Sicht des Deutschen Vereins ist eine Klarstellung
durch den Gesetzgeber notwendig.

Insgesamt kann der Schutz von jungen Menschen mit Behinderungen nur durch
konkrete Mallnahmen gelingen, die zu einer rechtebasierten und reflektierten all-
taglichen Praxis beitragen. Alle Mall nahmen eines Schutzkonzepts miissen dabei
gewahrleisten, dass sie inklusiv ausgerichtet sind. Der Deutsche Verein empfiehlt
gerade im Hinblick auf die Herausforderung der Partizipation von Kindern und
Jugendlichen mit Mehrfachbehinderung, dass Einrichtungen sich bei der Erarbei-
tung konkreter partizipativer Schutzkonzepte vom Ulberdértlichen Jugendhilfetra-
ger unterstlitzen lassen (nach § 8b SGB VIII).

Um die einschlagigen rechtlichen Vorgaben (§ 45 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIl sowie § 37b
SGB VI fiir die Pflegekinderhilfe) zu erfiillen, missen inklusive Gewaltschutzkon-
zepte bestimmte Anforderungen erfiillen. Der Deutsche Verein empfiehlt, im Be-
wusstsein bereits existierender Schutzkonzepte der Kinder- und Jugendhilfe, dass
in der Umsetzung der rechtlichen Vorgaben folgende Standards erfiillt werden
miissen:

46  Vgl. zur Anwendbarkeit von § 37a SGB IX auf Erbringer von ambulanten Leistungen nach § 35a SGB VIl
DIJuF-Rechtsgutachten, JAmt 2023, S. 540.

47  Ausfiihrlich mit kritischer Haltung zur Anwendung von § 37a SGB IX auf Pflegefamilien: DIJuF-Rechtsgut-
achten, JAmt 2023, S. 480; zur Umsetzung: vgl. DIJuF/ism gGmbH: Empfehlungen zur Umsetzung des § 37b
SGB VIII. Schutzkonzepte in Pflegeverhaltnissen - Elemente von Schutz, Beteiligung und Beschwerde,
Stand: 9/2022, https://dijuf.de/fileadmin/Redaktion/Handlungsfelder/KJSG/Empfehlungen_Umsetzung
von Schutz Beteiligung Beschwerde 2022-10-04.pdf (4. April 2024).
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3.4.1 Diversitdtsgerechte Informationen

Eine zentrale MaRnahme eines inklusiven Gewaltschutzkonzepts besteht darin,
dass alle jungen Menschen mit sprachlichen, kognitiven oder korperlichen Ein-
schrankungen iiber ihre Rechte und Anspriiche auf Schutz, Beteiligung und Be-
schwerde in einer verstandlichen und nachvollziehbaren Weise informiert werden
mussen. Unterstiitzte Kommunikation z.B. durch Icons, Bildergeschichten, einfa-
che Sprache, Mehrsprachigkeit, Gebardensprache u.a. helfen dabei, den unter-
schiedlichen Bedarfen und Bediirfnissen zu entsprechen. Dafiir kann die Kinder-
und Jugendhilfe bereits vorhandene inklusive Gewaltschutzkonzepte aus der
Eingliederungshilfe als Vorbild nehmen.

3.4.2 Recht auf Aufkldrung und Beschwerde ermédglichen

Junge Menschen haben ein Recht darauf zu verstehen, was Professionelle (insbe-
sondere sozialpadagogische, heilpadagogische und sonderpadagogische Fach-
krafte sowie Lehrkrafte und auch therapeutische, medizinische Fachkrafte) nicht
dirfen. Nur so konnen sie einordnen, wann ein Beschwerdefall eingetreten ist. Ein
inklusives Gewaltschutzkonzept beinhaltet darum Mafnahmen der Motivation
und Einladung zur Beschwerde sowie die Aufklarung. Verstandliche Informatio-
nen Uber interne Anlaufstellen, Personen des Vertrauens, Beratungsstellen,
Selbsthilfe- oder Selbstvertretungsorganisationen sind Voraussetzungen, um eine
Beschwerde fiihren zu konnen. All diese Instanzen miissen Barrieren, auf die Men-
schen mit sprachlichen, kognitiven und korperlichen Einschrankungen stofien
konnen, konzeptionell tiberwinden.

3.4.3 Beteiligung umsetzen

Ein inklusives Gewaltschutzkonzept enthalt MaRnahmen, wie Adressat/innen in
allen Organisationsformen der Kinder-, Jugend- und Eingliederungshilfe struktu-
relle Beteiligungsmoglichkeiten nutzen konnen. Diese sollten Teilhabechancen
schaffen und sicherstellen, dass sich junge Menschen anvertrauen, wenn ihnen
Unrecht widerfahren ist. Teilhabe kann jedoch nur realisiert werden, wenn die
Grindung z.B. von Gremien, Beirdten, Arbeitsgruppen mit jungen Menschen un-
terstiitzt, begleitet und gefordert wird. Auch die Beteiligung in allen sie betreffen-
den Alltagsangelegenheiten konnen nur mit diversen Formen unterstiitzter Kom-
munikation gelingen. Ein inklusives Schutzkonzept stellt dies sicher.

3.4.4 Krisenpldne

Ein inklusives Schutzkonzept weist auch aus, wie alle Fachkrafte in der Infrastruk-
tur der Kinder-, Jugend- und Eingliederungshilfe ihre Aufgabenprofile gut vonein-
ander abgrenzen, um Schnittstellenprobleme zu vermeiden. Gemeinsam ist ein
Handlungsplan zu erarbeiten, wie in Notsituationen reagiert werden muss: Betrof-
fene missen vor weiterer Gewalt geschitzt werden, Hilfe muss sichergestellt wer-
den und mégliche rechtliche Schritte miissen im Interesse der Betroffenen proak-
tiv geplant werden. Fiir Betroffene sind verstandliche Informationen lber (interne
wie externe) Hilfe- und Unterstiitzungsangebote in Notsituationen unerladsslich.
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Sie erhdhen die Chance, dass Grenzverletzungen, Ubergriffe oder strafrechtlich
relevante Verhaltensweisen nicht tabuisiert werden, sondern schnell erkannt, ge-
stoppt und aufgearbeitet werden. Ein inklusives Schutzkonzept weist diese Mal3-
nahmen verstandlich aus.

3.4.5 Aufarbeitung von Unrecht

Die Aufarbeitung von Unrecht in Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Ju-
gend- und Familienhilfe sowie der Eingliederungshilfe ist ein Recht von Betroffe-
nen.® Sie haben ein Recht darauf, dass mogliches Unrecht, welches jungen Men-
schen widerfahren ist, analysiert und die Entstehungsbedingungen aufgeklart
werden. Verantwortung fiir das Unrecht muss Gibernommen, und Konsequenzen
mussen gezogen werden. Dazu gehoren auch finanzielle Anspriiche Betroffener.
Betroffene haben in allen Schritten wissenschaftlicher und einrichtungsinterner
Aufarbeitungsprozesse Rechte auf Schutz und Beteiligung. Hierzu sind Standards
fur eine partizipative Aufarbeitung von Unrechtsfallen zu entwickeln.

3.4.6 Beteiligung am Entwicklungsprozess

Die Diskussion um Schutzkonzepte fordert eine partizipative Erstellung von
Schutzkonzepten, sodass bereits in der Entstehungsphase eines Schutzkonzepts
junge Menschen und ihre Eltern beteiligt werden sollten, um Passfahigkeit zu er-
zielen.” Hier sollte ggf. Uberpriift werden, ob bereits existierende Schutzkonzepte
als Vorlage zur Weiterentwicklung dienen kénnen. Ein Entwicklungsprozess muss
darum Zeitressourcen bedenken und auch hier MaRnahmen ergreifen, sodass Bar-
rieren iberwunden werden.

Schutzkonzepte sollten in jedem Fall zusammen mit den Adressat/innen evaluiert
und reflektiert werden. Ansatze fiir die praktische Umsetzung dieser Anforderung
sind bisher nur rudimentar entwickelt und miissen zukiinftig dringend weiterent-
wickelt werden. Diese Entwicklung ist voraussetzungsvoll und konnte gegebenen-
falls von einer Auseinandersetzung in gesonderten Empfehlungen profitieren.

48 Rixen, Stephan (2023): Gibt es ein (Grund-)Recht auf Aufarbeitung?, in: Unabhangige Kommission zur Auf-
arbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs (Aufarbeitungskommission) (Hrsg.): Aufarbeitung, Akten, Archive
- zum Umgang mit sensiblen Dokumenten, Berlin, S. 55-61; Meysen, Thomas/Paulus, Mareike/Derr, Regi-
ne/Kindler, Heinz (2023): Fallstudie Sexueller Kindesmissbrauch und die Arbeit der Jugendamter, Berlin,
S. 142 ff. - Siehe auch § 9b SGB VIII-E ,Aufarbeitung® im Referentenentwurf des Bundesministeriums fiir
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Entwurf eines Gesetzes zur Starkung der Strukturen gegen sexuelle
Gewalt an Kindern und Jugendlichen vom 12. April 2024.

49  Praktische Anregungen dazu, wie z.B. eine Gefahrdungseinschatzung unter der aktiven Einbeziehung von
Kindern und Jugendlichen gestaltet werden kann, finden sich in der Handreichung von Oppermann, Caro-
lin/Wolff, Mechthild (2016): Methoden zur Partizipativen Durchfiihrung von Gefahrdungsanalysen, https://
www.schutzkonzepte-online.de/wp-content/uploads/2023/01/LE-3.3-GT-Methoden.pdf, (4. April 2024).

Deutscher Verein
fiir offentliche und Seite 29

private Fiirsorge eV,



https://www.schutzkonzepte-online.de/wp-content/uploads/2023/01/LE-3.3-GT-Methoden.pdf
https://www.schutzkonzepte-online.de/wp-content/uploads/2023/01/LE-3.3-GT-Methoden.pdf

Deutscher Verein fiir 6ffentliche und private Fiirsorge e.V. -
seit iiber 140 Jahren das Forum des Sozialen

Der Deutsche Verein fiir 6ffentliche und private Fiirsorge e.V. ist das gemeinsame
Forum von Kommunen und Wohlfahrtsorganisationen sowie ihrer Einrichtungen,
der Bundeslander, der privatgewerblichen Anbieter sozialer Dienste und von den
Vertretern der Wissenschaft fiir alle Bereiche der Sozialen Arbeit, der Sozialpolitik
und des Sozialrechts. Er begleitet und gestaltet durch seine Expertise und Erfah-
rung die Entwicklungen u.a. der Kinder-, Jugend- und Familienpolitik, der Sozial-
und Altenhilfe, der Grundsicherungssysteme, der Pflege und Rehabilitation sowie
der Migration und Integration.

Impressum

Herausgeber:

Deutscher Verein fiir 6ffentliche und private
Flirsorge e.V.

Michael Loher, Vorstand

Gefordert vom:
Michaelkirchstr. 17/18
. Bundesministerium
10179 Berlin % fiir Familie, Senioren, Frauen
www.deutscher-verein.de und Jugend

E-Mail info@deutscher-verein.de



	_Ref534905437
	_Ref534884075
	_Ref534884363
	A.	Vorbemerkungen
	B.	Ausbildungsduldung
	I.	Fortschreibung als Duldung statt als Aufenthalts­erlaubnis
	II.	Vereinfachung durch eigenständige Regelung der Ausbildungsduldung
	III.	Ausweitung auf Assistenz- und Helferberufe
	IV.	Erfasster Personenkreis
	V.	Ausschlussgründe
	1.	Identitätsklärung
	2.	Kein Bevorstehen konkreter aufenthaltsbeendender Maßnahmen

	VI.	Zeitpunkt der Erteilung
	VII.	Suche nach einer Beschäftigung
	VIII.Harmonisierung der Regelungen für die Ausbildungsförderung, -vorbereitung und -begleitung
	IX.	Ermessensduldung bei berufsvorbereitenden ­Maßnahmen
	C.	Beschäftigungsduldung
	I.	Rückwirkend zu prüfende Sicherung des Lebens­unterhalts
	II.	Identitätsklärung: Frist und tatbestandliche Ausweitung auf den Ehegatten
	III.	Mindestens zwölfmonatige vorangegangene ­Duldung
	IV.	18-monatige Vorbeschäftigung von mindestens 
35 Wochenstunden
	D.	Ausweitung des Arbeitsverbots
	Empfehlung DV Begleitung der Berufsausbildung Geflüchteter
	Inhalt
	1.	Vorbemerkung
	2.	Allgemeine Grundsätze für Vorbereitung und Begleitung der Berufsausbildung
	2.1	Chancen erkennen
	2.2	Fluchtspezifische Herausforderungen erkennen
	2.3	Geschlechtsspezifische Herausforderungen erkennen
	2.4	Institutionelle Zusammenarbeit und Vernetzung als Erfolgsfaktor nutzen

	3.	Vorbereitung der Berufsausbildung
	3.1	Beratung und Berufsorientierung: Fluchtspezifische Herausforderungen aufgreifen
	3.1.1	Umfassend informieren, beraten und Orientierung geben
	3.1.2	Vorteile und Chancen einer Berufsausbildung in Beratung aufgreifen
	3.1.3	Geschlechtssensible Berufsorientierung unterstützen
	3.1.4	Vorbereitung bedarfsgerecht gestalten

	3.2	Rechtliche Situation klären
	3.2.1	Asyl- und aufenthaltsrechtliche Fragen klären
	3.2.2	Sozialrechtliche Fragen klären
	3.2.3	Rechtliche Wechselbeziehungen berücksichtigen
	3.2.4	Rechtskreiswechsel begleiten

	3.3	Kompetenzen und Erwartungen klären
	3.3.1	Umfassendes Bildungsclearing durchführen
	3.3.2	Vorgehen bei fehlendem Schulabschluss klären
	3.3.3	Anerkennung einer ausländischen Berufsqualifikation prüfen
	3.3.4	Umgang mit non-formal und informell erworbenen Kompetenzen
	3.3.5	Umgang mit Teilqualifikationen

	3.4	Vorbereitende Qualifizierungsmaßnahmen nutzen
	3.4.1	Angebote der Sprachförderung nutzen
	3.4.2	Angebote, Instrumente und Chancen der Ausbildungsvorbereitung nutzen
	3.4.3	Assistenzausbildungen nutzen

	3.5	Bewerbungsprozess unterstützen
	3.6	Ausbildungsbetriebe gewinnen, unterstützen und vernetzen

	4.	Begleitung der Berufsausbildung
	4.1	Regelinstrumente nutzen
	4.2	Berufsausbildung mit Sprachförderung verzahnen
	4.3	Lernbedingungen berücksichtigen
	4.4	Zusammenwirken von Berufs- und Berufsfachschule und Betrieb fördern
	4.5	Ausbildungsbetriebe: Vernetzung und innerbetriebliche Maßnahmen gestalten
	4.6	Mit Beeinträchtigungen der physischen und psychischen Gesundheit umgehen
	4.7	Berufsausbildung bedarfsgerecht gestalten
	4.8	Verweisberatung bei Rassismus und Diskriminierung gewährleisten
	4.9	Ungewollte Ausbildungsabbrüche verhindern

	5.	Übergang von Berufsausbildung in Beschäftigung
	5.1	Bewerbungsprozess unterstützen
	5.2	Instrumente des SGB II und III beim Übergang nutzen
	5.3	Rechtskreiswechsel begleiten

	Impressum
	_XY_d1277191e131348
	_XY_d1375538e136893
	_XY_d1375538e136926
	_XY_d1277191e131421
	_Hlk74751284
	_XY_d1520253e4195
	_XY_d1520253e4240
	_XY_d1932214e5616
	_XY_d267859e10427
	rd_53
	_XY_d267859e10443
	_XY_d267859e10769
	_XY_d267859e10949
	rd_54
	_Hlk49331737
	_Hlk20907744
	_XY_d1277191e131173
	_XY_d1277191e131634
	_XY_d428081e107015
	_XY_d428081e107073
	_Hlk74755223
	_Hlk72500689
	_XY_d38396e130688
	_XY_d38396e130682
	_XY_d38396e130744
	A. Einleitung
	B.	Anspruchsvoraussetzungen
	1.	Leistungsausschluss für Auszubildende, § 7 Abs. 5 SGB II
	2. Zu berücksichtigendes Einkommen
	3.	Inanspruchnahme einer Altersrente mit Abschlägen, § 12a Satz 2 Nr. 1 SGB II

	C. 	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
	1.	Eingliederungsvereinbarung, § 15 SGB II
	2.	Weiterentwicklung des Instruments „Teilhabe am Arbeitsmarkt“, § 16i SGB II
	3.	Förderung von Grundkompetenzen
	4.	„Weiterbildungsgeld“ ergänzend zu Erfolgsprämien einführen
	5.	Vermittlungsvorrang neu fassen
	6.	Zentrales Budget für Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation

	D.	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
	1.	Mehrbedarf für erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit Merkzeichen „G“, § 21 Abs. 4 SGB II
	2.	Kosten der Unterkunft und Heizung, § 22 SGB II
	3.	Gesundheitliche Bedarfe, § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB II
	4.	Anspruch auf digitale Endgeräte als Leistung für Bildung und Teilhabe
	5.	Pflichtverletzungen, §§ 31 ff. SGB II

	E. 	Gemeinsame Vorschriften für Leistungen
	1.	Nullfestsetzung § 41a Abs. 3 Satz 4 SGB II
	2.	Saldierung von Nachzahlungen und Erstattungen, § 50 SGB X
	3.	Definition „Arbeitslose“ Ü 58, § 53a Abs. 2 SGB II
	4.	Bagatellgrenze für Rückforderungen
	5.	Sprachmittlung
	6.	Verordnung nach § 13 SGB II-Ortsabwesenheit, § 7 Abs. 4a SGB II

	_Hlk152141644
	_Hlk152141911
	_Hlk156819738
	_Hlk156819512
	_Hlk156980994
	_Hlk156987141
	_Hlk166741175
	_Hlk151393984
	_Hlk169791482
	_Hlk166681926
	_Hlk163191324
	Vorbemerkung
	1. 	Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung bei Kindern mit Behinderungen
	1.1 	Rechtliche Einordnung
	1.2 	Lebensbedingungen, lebensweltliche Risikofaktoren und Kinderschutz
	1.3 	Inklusiver Kinderschutz unter Berücksichtigung intersektionaler Perspektiven

	2. 	Dimensionen zur Weiterentwicklung eines inklusiven Kinderschutzes
	2.1 	Prävention stärken
	2.2 	Barrierefreiheit gewährleisten
	2.3 	Organisationsstrukturen inklusiv aufsetzen
	2.4 	Mehr Partizipation leben
	2.5 	Angemessene Ressourcenausstattung sicherstellen
	2.6 	Kooperation und Interdisziplinarität verstetigen

	3. 	Entwicklungsschritte auf dem Weg zur Weiterentwicklung eines inklusiven Kinderschutzes
	3.1 	Bedarfsgerechte Angebote gestalten
	3.1.1	Beratungsangebote der Kinder- und Jugendhilfe und Hilfen zur Erziehung inklusiv gestalten
	3.1.2	Inklusive Inobhutnahme
	3.1.3	Inklusive Jugendhilfeplanung im Rahmen integrierter Sozialplanung voranbringen

	3.2 	Fachlichkeit ausbauen
	3.2.1	Für medizinische Versorgungsbedarfe sensibilisieren
	3.2.2	Kommunikation
	3.2.3	Überwindung von Systemlogiken
	3.2.4	Sensibilität gegenüber der Lebenswelt von Menschen mit Behinderungen
	3.2.5	Inklusiver Kinderschutz in der Ausbildung
	3.2.6	Anforderungen an insoweit erfahrene Fachkräfte

	3.3 Risiko- und Gefährdungseinschätzung/Kinderschutz nach § 8a SGB VIII: besondere Schutzbedürfnisse beachten
	3.4 Inklusive institutionelle Schutzkonzepte entwickeln
	3.4.1	Diversitätsgerechte Informationen
	3.4.2	Recht auf Aufklärung und Beschwerde ermöglichen
	3.4.3	Beteiligung umsetzen
	3.4.4	Krisenpläne
	3.4.5	Aufarbeitung von Unrecht
	3.4.6	Beteiligung am Entwicklungsprozess



